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X. H a u p t ft ü ck.
Don dem Bauwesen überhaupt.

D

I. Abs ch n i t t.
Von dem Bauwesen in den E r bl and en.

Von dem Bau - Personale,

tz. 25o8.

Welche Individuen key der e'^ as Militär - Bauwesen in den Erbsünden wird von den ausgestellten Fortifications - Di-

Bau -Direction angestellt wer - stricts - Directionen unter der Leitung vom Haupt - Genie - Amte besorgt.

Htth. am 3. März 8,°. o ,7-8 Die zu den Fortifications - Districts - Directionen Aspirirenden müssen sich mit legalen
und 1764. Zeugnissen über ihre gemachten Fortschritte im Zeichnen , in der Mathematik , Baukunst und

der zur Verfassung der Bauüberschläge nethwendigen Rechnungswissenschaft ausweisen , so¬
dann sich der Prüfung durch die Bau - Direction unterziehen , um bey derselben angestellt

werden zu können . Diese Prüfung ist ein wesentliches Bedingniß der anzustellenden Indivi¬
duen , welche daher den Gesuchen um eine solche Anstellung voran zu gehen , oder wenigstens den¬

selben bald nachzufolgen hat.

§. 2§ 0 <) .
Obliegenheiten der Bauve - Die Baubeamten sind verbunden , dem jeweiligen Commandanten , oder in dessen Er-

setz"en mangelung dem das jeweilige Interims - Commando besorgenden Ingenieur - Officier , und
Hkth. am,ä . May ?5°. überhaupt allen Vorgesetzten die gebührende Achtung zu erweisen , sich in alle Befehle un-

» .. 27.Srpt .75-. weigerlich zu fügen , und schuldige Folge zu leisten ; allen für das Aerarium entstehenkönnen-
27. Nov. 773 ^ ^ 7. Nachtheil abzuwenden , und durch unermüdeten Fleiß zur Beförderung des allerhöchsten

Dienstes mit Nutzen einzuwirken . Dieselben müssen den von einem , einen Bau dirigirenden oder
sonstigen Reparationen an Militär - Gebäuden besorgenden ersten Ingenieur - Officier , alle
Abend abgehalten werdenden Bau - Dispositionen beywohnen , um die nöthrg erachtet werden¬

den Veranstaltungen , welche in ihren Wirkungskreis einschlagen , einzuhohlen , und nicht nur
um die nöthigen Arbeitsleute , sondern auch für die Beschaffung der erforderlichen Materia¬
lien , Requisiten , Schanzzeuge und aller übrigen Bedürfnisse zur gehörigen Zeit und an den

, gehörigen Ort zu sorgen ; dann haben dieselben die hierbey verwendet werdenden Geldbeträge

auf das genaueste und gewissenhafteste zu verrechnen , zu welchem Ende dieselben über die
von Zeit zu Zeit eingehenden Geldempfänge , dann über die Ausgaben einschlüssig der an

Lieferanten , Handels - und Gewerbsleute bestehenden äConto - Zahlungen , über den Mate¬

rial - und Requisiten - Empfang , ferner über die von Handwerksleuten dem Fortificatonum
gelieferten Materialien , Requisiten und verfertigten Arbeiten bis zu ihrer Befriedigung er.-
theilten Geschäfte abtheilige Protokolle auf das richtigste zu führen , indem dieselben für alle
bey einer unversehens vorgenommen werdenden Visitation sich entdeckenden Mängel der dies;-

fallsigen Empfangs - und Ausgabsposten auf das schwerste verantwortlich sind.
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h. s5io.

Bey den entweder wegen eines zu führen nöthigen Baues oder wegen der vorfallenden

jährlichen Ausbesserungen zu entwerfenden Kostenüberschlagen hat ein Baubeamter beyzuwoh-
nen , dieselben ordentlich zu verfassen , und sodann ^, wenn sie begnehmigt zurück langen , die

zu dem Baue oder zu den Reparationen erforderlichen und auf die vorgeschriebene Art in der
benöthigenden Anzahl und Güte beygeschafften Materialien und Requisiten in sichere Verwah¬
rung zu bringen , und darauf zu sehen , das; solche lediglich zu dem bestimmten Objecte , mit¬
hin niemahls zu anderen Gebäuden , verwendet , oder an jemand als Vorschuß gegen Wiederer-

selzung hindann gegeben , sondern mit denselben ganz nach der Vorschrift vorgegangen werde.
Vorzügliche Wachsamkeit ist darauf zu verwenden , daß die Materialien gehörig conser-

virt , und immer in gutem Stande erhalten werden , folglich das Eisenwerk vor dem Angriffe
des Rostes verschont bleibe . Die alten unbrauchbaren Materialien , Eisenwerk - und Holz-
Sorten nebst sonstigen hierher gehörigen Requisiten sind an den Meistbiethenden licitando zu
veräußern , und das dafür eingehende Geld in die Fortifications - Bau - Cassa in Empfang
zu nehmen , sofort unter einer besonderen Ausgabs - Rubrik ordentlich zu verrechnen.

H. 2S11.

Ferner ist vom betreffenden Baubeamten täglich ein Arbeits - Rapport , in welchem nicht
nur die Arbeit , nebst den dabey angestellten Handwerksleuten , und der ausfallende Geld¬

betrag , sondern auch das täglich zuwachsende und abgegeben werdende Material in
Empfang und Ausgabe zu bringen ist , dreyfach zu verfassen , wovdn einer dem Com-
mando , der andere dem dirigirenden Ingenieur - Officier einzureichen , der dritte aber zu
seiner eigenen Sicherheit bey dem Fortifications - Bauamte aufzubehalten ist . Von den unter¬
stehenden Polieren hat derselbe gleichfalls einen ähnlichen Rapport , worin ersichtlich seyn muß,
wo ein jeder derselben mit seinen Leuten gearbeitet hat , wie viele Taglöhner bey jeder ^Arbeit

angestellt gewesen sind , dann was er an Materiale an diesem Tage empfangen und verarbei¬
tet hat , abzufordern , und sofort täglich der Arbeit nachzusehen , auch ein gut eingerichtetes
Handbuch zu führen , um sogleich die Richtigkeit des von den Polieren überreichten Rapports
Leurtheilen zu können.

Die nach gemachter Bestellung eingeliefert werdenden Bau - Materialien , Holz - Sorten
und sonstigen Requisiten sind durch den Baubeamten mit dem die Fortifications - Direction
besorgenden Ingenieur , der contrahirten Qualität wegen , genau zu besichtigen , alsdann
aber nicht nur ein von gedachtem Ingenieur und ihm unterschriebener Lieferschein auszufer¬

tigen , sondern auch der accordirte Geldbetrag anzumerken , damit vom Commandanten die
Zahlung darüber angewiesen , und dem Lieferanten gegen einzulegende Quittung geleistet
werden könne.

§ . 2612.

Die bey den öfters vorzunehmenden Untersuchungen in den Gebäuden sich entdeckenden

Beschädigungen an Lhüren , Fußböden , Fenstern , Herden und Oefen , besonders wenn derley
Beschädigungen durch geflissentliche Zerstörung von Seite der darin Wohnenden herrühren,
sind sogleich anzuzeigen , um von den Schuldtragenden den verursachten Schadenersatz
einhohlen zu können.

Beyschaffung und Aufbe¬
wahrung der Materialien und
Requisiten.
Hkth. am --i - May ?5o.

.. »7'Sept . 7Sr.

Verfassung des täglichen Ar¬
beits - Rapports.
Hkth. am --i. May 760.

«> ,» »7. Sept . 762.

Cinlieferung der Materia¬
lien und Requisiten.
Hkth. am 14. May -75,.

„ » «7» Sept . 7S2.

Muthwillige Beschädigun¬
gen an Gebäuden sind sogleich
anzuzeigen.
Hkth. am > Man 76».

-7« Sept . 76- .

§. 25r3.
Die Einleitung und die Vollendung der bewilligten Baue sind genau nach den rectificirten 2n welchen Falle» 2 nge

Planen und Überschlägen durch Ingenieur - Offmere zu bewirken , dieselben dürfen aber nicht verwendet werde» ko».
zu jeder geringfügigen und unbedeutenden Baulichkeit , als Schupfen , Einplankungen oder „en.
einer anderenArt von Umzingelungen , zur Herstellung einzelner Backöfen , noch weniger zur Hu.- ama-Feb
Beurtheilung einfacher Ausbesserungen , wozu die in den Provinzen befindlichen Maurer¬

und Zimmermeister , selbst jeder Polier geeignet seyn muß , durch die General - Commander»
commandirt werden , indem dadurch die Übeln Folgen entständen , daß die für die festen
Plätze verhältnißmäßig und ohnehin sehr genau bemessene Anzahl von Ingenieur - Officieren
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nicht hinreichend wäre , und in solchen Fällen sehr oft dem eigentlichen Dienste , zu dem sie
bestimmt sind , ganz entzogen , auch bey diesen unbedeutenden Dienstesverrichtungen das

ganze Jahr hindurch nicht geringe Reisekosten , Diäten oder Zehrungsbeyträge dem Aerarium
aufgebürdet würden . Um nun deßwegen nachtheiligen Folgen für das Aerarium vorzubeugen,
ist bestimmt , daß die Ingenieur - Officiere

»tens : nur zur Aufnahme , Nivellirung des Terrains , Entwerfung der Projects - Plane,
dann Verfassung der Kostenüberschläge und Vorausmaße von allen neu zu erbauen¬
den Aerarial - Gebäuden jeder Art und Gattung;

stens : zu allen käuflich für das Aerarium von Privaten einzulöfenden Gebäuden , sowohl
in Hinsicht der Berathung wegen des verlangten Ankaufspreises , als der einver-
stündlich mit dem Beamten oder Commandanten der betreffenden Branche vorzu-
nehmenden Local -Untersuchung , und Beurtheilung , ob das Gebäude der abgesehenen
Widmung entspreche , und wie hoch sich die Bauführungskosten zur vollständigen Adap-
tirung desselben über den Ankaufspreis belaufen dürften;

3tens : in Fällen , wo ein Aerarial - Gebäude eine andere Widmung erhält , folglich es
auf scientifische Ueberlegung und Beurtheilung ankommt , auf welche Art mehrere

zu verändern kommende Eintheilungen ohne Nachtheil des Gebäudes selbst vorge¬
nommen werden könnten;

4tens : endlich bey eintretenden und gefährlichen Beschädigungen , deren Reparationen
nicht verschoben werden können , und wo es sich zur Vermeidung eines größeren
Nachtheiles und Kostenaufwandes um eine schnelle , nach scientifischen Grundsätzen
abgemessene Abhülfe handelt , und nur zu solchen die Aerarial - Gebäude betreffenden
nöthigen Baugegenständen auf Verlangen der verschiedenen Militär -Branchen beor¬
dert werden dürfen , wo ihnen sodann die Einleitung und Bewirkung solcher

Bauführungen aufzutragen ist.

§. s514.
Don den Schanz-Corpoeg- Die Schanz - Corporale müssen bey Tag und Nacht alle inneren und äußeren Werke,

Htth am .? Oct 8z, r 690s Glacis , Esplanaden , Verpflegs - Depositoren und Wachstuben , besonders aber diejenigen
Lheile durchsuchen , welche von den auf den Hauptwallen aufgestellten Wachen nicht gesehen
werden können , um alle Entwendungen an ärarischen Holz - , Eisenwerk - und anderen Vor¬

räten , wie auch jeden muthwilligen Unfug zu verhindern . Sie müssen alle eigenmächtigen
Baulichkeiten auf dem fortificatorischen Terrain sogleich einstellen , und der Fortificarions-
Direction sowohl davon , als auch von jedem täglich Vorgefundenen Schaden die Meldung ma¬

chen ; von den Casematten , gewölbten Ausfällen und sonstigen Retirirungen der Außenwerke
alles Gesindel , der allgemeinen Sicherheit wegen , abhalten , das verirrte Vieh von den Wällen
und Werken abtreiben , und den durch dasselbe entstehen könnenden Beschädigungen Vorbeu¬

gen ; ferner haben dieselben beym Sperren und Aufmachen aller Festungsthore und Aufzug-
Lrücken zugegen zu seyn , daselbst Hand anzulegen , und daraufzu sehen , daß sie in gutem
Stande erhalten werden ; auch müssen dieselben die Aufzug - , Haupt - und Ravelin - Brücken,

so wie die der Haupt - Passage zwischen den Thoren und Glacis rein halten . Endlich führen

sie auch die Aufsicht , über alle jene Arbeiten , welche in den Festungen durch die daselbst be¬

findlichen commandirten Militär - Arrestanten verrichtet werden.

L.

Von der Herstellung de ^ Baulichkeiten undderenRepara-
t i 0 n e n.

.. H. s5i5.
Don den Bauantragen.

Hrch. an, >5. Fcbr.8n3.dl -56. Alle in Conto des Militär - Fondes vorzunehmenden Baulichkeiten , die vom Fortificato-

" " 3̂ 8^3 R ' 5̂° rium besorgt werden , müssen in dem gewöhnlichen jährlichen Bauantrage , welcher längstens
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Hs halben D ---mb- r eines jeden Je -hr - s durch den Weg d-S H - npt - Genie - Amtes dem H »f-
kn -gsr - the - inim - ich- nist , eingeb,acht werde » ; in § rir .; - j °i--n Beeist - i«
der Gebäude nur dann in Antrag zu bringen , wenn Gefahr auf dein Verzug - haftet , und

die Herstellung unumgänglich nothwcndig ist.
h. 25 i 6 .

Neue Bauführungen oder wesentliche und kostspielige Veränderungen schon bestehen¬
der Gebäude dürfen ohne besondere hofkriegsräthliche Bewilligung nicht vorgenommcn wer¬
den . Wenn nun wegen vorzunehmender Haupt - Reparationen lowohl , als wegen Herstel¬

lung der Dachungen , wegen Auswerßung , Anwerbung und Verputzung der Mauern in gan¬

zen Gebäuden , und wegen Abbrechung , dann Wiederherstellung eines beträchtlichen Mauer-
werkes um die Kostenbewilligung eingeschritten wird , sind nicht nur diebetreffenden Bestand-

theile bestimmt jedes Mahl anzuzeigen , sondern es ist auch dre Zell anzumerken , wann zum
letzten Mahle an eben diesem Bestandteile eine Haupt - Reparation vorgensmmen worden
ist , um dadurch zu beurthellsn , . ob nicht ein großer Theil der über das nahmkche Objecr
oft schnell auf einander folgenden Reparations - Auslagen in der nachlässigen Arbeit des
Werkmeisters seinen Grund habe , welcher dre letzte Reparatur besorgte.

tz. 25,7.

In Fällen , wo Private auf fortificatorischcm Grunde einen Bau führen zu dürfen

ansuchen , erhalten dieselbenzwar die Entscheidung von der politischen Landesstelle , jedoch
muß immer die Vorfrage bey dem General - Commando gemacht werden , ob der angesuchte
Bau auf fortificatorischem Terrain gestattet werden könne oder nicht ; es bleibt daher dem Ge¬
neral - Commando unbenommen , einen widerrechtlich unternommenen und ungeachtet der mi¬

litärischen Untersagung fortgesetzten Bau einzustellen.
tz. 25,9.

Sowohl zu allen neuen Baufuhrungen , als auch zu den beträchtlichen Reparationen

sind ordentliche Baupläne , zu allen Bauführungen ohne Unterschied aber VorauSmaße und
woh.l berechnete Kostenüberschläge erforderlich , welche nach vovgenommcncr Vnttatron der
Gebäude immer an den Hofkriegsrath einzusenden sind.

h. 25 X).

Alle Plane , Vorausmäße und Ueberschläge über ganz neu zu erbauende Aerarral - Ge¬
bäude müssen durch die in den verschiedenen Provinzen ausgestellten Fortifications - Districts-
odsr Local - Direktionen entworfen , und der General - Genre - Direktion zur Beurtheilung

und Rectificirung vorgelegt werden , dieselben sind aber gleich Anfangs richtig und verläy-

lich'nach den bestehenden Contracts - Preisen zu verfassen, und darin sich auf dre den Contracten
in mai -Zins beygesetzten Nummern zu beziehen , dann besonders die Breite , Höhe und Dicke , das
Gewicht und die Holzgattung bey den verschiedenen neuen und Reparations - Arbeiten genau anzu¬
setzen, damit aller Anlaß zu nachherigen Aufwandsüberschreitungen sorgfältig ^ vermieden werde.

tz. 2620.

Von unbedeutenden Baulichkeiten , so wie von derley Reparationen , haben die bey der

betreffenden Branche angestellten Commandanten , mit vorläufigem Einverständnisse des

Fcld .-Kriegs -Commissariats , die dießfallsigen Plane und Kostenüberschläge durch die in jedem Orte
vorhandenen Maurer - ,Ziinmer - und sonstigen Werkmeister entwerfen zu lassen, über diejelben
von der nächsten Fortificat .ons - Distrikts -- oder Local - Direktion die gutächtliche Meinung und

Rectificirung einzuhohlcn und sodann nach Verhältnis ; des Kostenbetrages entweder vom Gene¬
ral - Commando oder durch dasselbe vom Hofkriegsrathe die Bewilligung über die betreffenden

Baugegenstande anzusuchen.
§( 2 § 2I.

Damit dem Hofkriegsrathe von der durch die Fortifications -Direction zu geschehen haoen-

den genauen Revision der Vorausmaße und Ueberschläge die Ueberzeugung verjchafft werde , ist von
derselben vor der Unterschrift der Vorausmaße immer die nachstehende eigenhändige Klausel:

85

ssrtheilung d?^ Vew'illiguug
jii Ballführungen.
Hkth. amApr. 6o3.Il 673.

WaS zu geschehen hat , wenn
Privaten auf fortisicatorischcm
Grunde zu bauen gestattet
wird.
Hkch. am ro. Apr. 6o3. dl 673 .̂

Wann die Baupläne undKo-
stenübcrschläge zu verfassen
sind.
Hkth. ain 9. Nov. 8- 1. u 4690.

Verfassung der Vorausma-
sie und Ueberschläge.
Hkth. am 27. Apr . 8c>3. L 793.

» ,> Li. 2 ul. 806. L! i 3,j3.
» » ij-!ss)ec. 606. bi i;oi3.
>» » q. Febr . 8c,6. N - 15«
>» » in . Apr . 608 .63i.
» » iS - Map 808 . iV 766 ,

833 und 63 ^.

Wann die Ueberschläge durch
die Handwerksmeister zu ver¬
fassen sind.
Hkth. ani ^. Febr . 80L. dl - i5.

Welche Klausel den Vorauö-
ttiaßen und Ueberschläge» bey-
zuseye» ist.
Hkth. am >c>. Apr - 8»8. d, 63».

Band N.
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Wo die Herstellung keinen
Aufschub leidet, i»uß derUeber-
fchlag nachträglich zur Appro¬
bation eingesendet werden.
Hkth. am 9. Dec . 811, v 3v5o.

Abschliestung der Contracte.
Hkth. ani >§. May 76».

-» » 6. Apr . 793. I >̂ 73.
» » 2. May 8ic>. i 22>3.
» » >9. 2 »n. 8>>. 1 .-jigi.

3n »en Contracte » sind den
ArbcitS- undLieferungsgattun-
gen in arithmetischer Ordnung
fortlaufende Nummern beyzn-
setzen.
Hkrh. am 7. -. Jul . 80- . n 23-ss.

» » 4. Dec .806. 13^018»

3 » den Contracte » sind alle
VestanSthcile genau anzu-
seycn.
Hkth. am 7, . Jul . 8(i6.13 23ij3.

Erneuerung der Contracte.
Hkth. am - - . Aug. 817.

X . H au p t stück . I . Abschnitt.

revidirt und das angesetzte Maß nach dem Plane richtig befunden,

oder abgeändert , beyzusetzen , dann der Ueberschlag folgender Maßen zu bestäti¬
gen:  In diesem K 0 ft e n a u s w e i se sind die Tag arbeiten nebst dem Bau-
Mat e r i a l i e n -- L e d a r f e und die C 0 nt r a c t s - Nummer der A r b e i t s p r e i se

nach der Vorschrift angesetzt.

tz. 1622.

Auch ben den Invaliden - Häusern darf keine Herstellung , die nicht durch außerordent»
liche Ereignisse augenblicklich nothwendig ist , vorgenommen werden , ohne vorher in Zei¬
ten die Plane und Kostenüberschläge zur Begnehmigung cinzubefördern , und selbst über jene,

die keinen Aufschub leiden , müssen die Kostenüberschläge so schnell als möglich nachträglich
zur Approbation eingesendet werden.

§. 25a3.

Die hiernach erfolgende Abschließung der Bau - Contracte hat immer mit Interveni-

rung des Feld - Kriegs - Commissariats zu geschehen , in denselben darf aber nichts übergan¬
gen , sondern es müssen alle Bedingnrsse so klar und richtig angemerkt werden , daß kein An¬

laß zu Zwcydeutigkeiten gegeben werde , und keine Mißverständnisse entstehen ; damit diesel¬
ben aber eine Bestimmtheit erhalten , welche sie für die ganze Dauerzeit brauchbar macht,

dann Anlässe zu Gesuchen beseitigt , den Handwerksmeistern bey entstehender Thcuerung ihr
Handwerkserforderniß gesichert , und sie dadurch mäßiger in ihren Forderungen werden , müs¬
sen in denselben in einem eigens hierzu gewidmeten Puncte die Preise aller Gattungen der
Materialien , die zu dem Gewerbe des Contrahenten erforderlich und auf welche die contra-
hirten Arbeitsprsise gegründet sind , angesetzt , in einem anderen Puncte aber die Procente
angegeben werden , welche dem Arbeitsverdienste zugegeben , oder von demselben: abgezogen
werden sollen , wenn die Materialien um einen gewissen bestimmten Preis gestiegen oder ge-
fällen sind.

s 2A24.

Bey dieser Bestimmung besonders der höheren Procente müssen die Directionen vor-

'sichtig seyn , und es stets dahineinzuleiten wissen , daß der Handwerksmann nur so vielmehr
erhalte , als die größere Auslage für das Material beträgt , auch sind in demselben dey Ar-

beits - und Lieferungsgattungen in arithmetischer Ordnung fortlaufende Nummern in inai 'Klne
beyzusetzen.

H. 2525.
Um de»n Hofkriegsrathe die Revision zu erleichtern und Bemängelungen vorzubeugen,

sind in den Contracten die Lange , Höhe , Breite und Dicke , das Gewicht und dieHolzgat-
tung bey den verschiedenen neuen und Reparations - Arbeiten genau anzusetzen , auch sind
die einzelnen neuen oder zu reparirenden Beftandtheile und deren Preise abtheilig , und über¬

haupt alle nur immer vorfallenden neuen , oder Reparations - Arbeiten , dannLieferungsgat-
tungen detaillirt aufzuführen , welches dadurch am leichtesten erzweckt wird , wenn die Con-

ten von mehreren Jahren zu Hülfe genommen , und daraus alle Repararions - Arbeiten zu¬
sammen gezogen werden.

§. 2626.

In Fallen , wo es sich um Erneuerung solcher Contracte handelt , bey denen die
Werkmeister sich anheischig machen , entweder um den alten Preis oder um gewisse höhere
oder geringere Procente zu arbeiten , hat die Verfassung der neuen Contracte , in so fern

der Geldbetrag die Summe von 200 st. nicht übersteigt , zur Vermeidung der Schreiberey

und des Post - Porto gänzlich zu unterbleiben , und ist dagegen nur die dießfallsige Erklärung
der Werkmeister mit der beftärigten Lifte über die Preise der Materialien ober Lebensmittel

und des Gesellenlohnes , welche den erloschenen und den neuen Verträgen zur Basis dienten,
einzureichen.

/
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h. 2627.
Ueberhaupt aber ist es die Pflicht der Fortificationen und aller jener Behörden , welche ^ Vehorven, die

nnt Werkmeistern Conten abzuschlieyen berechtigt sind, gleich bey den voraus zu gehen haben - lichst billigste Art für vaS Aera-
den öffentlichen Versteigerungen , und sodann bey Abschließung der Contracte sich alle Mühe rium zu erlangen,
zu geben , die -Contracts - Preise auf die möglichst billigste und vortheilhafteste Art für das
Aeraium zu erlangen , und jedes unbillige und unverhältnißmäßige Begehren der Werkmeister

durch kluges Vorkehren hindann zu halten , da sie an Ort und Stelle am besten beurtheilen
können , ob die Preise den Local - Umständen angemessen sind , oder nicht.

§. 2628.

Bey Einlösung geistlicher , vom Militär zu übernehmender Gebäude ist zur Be - Einlösung geistlicher Gebäu-

ftimmung des eigentlichen Werthes derselben das allgemeine Beciuartierungs - System zur ^
Richtschnur zu nehmen , und dann auf diejenige Mannschaft , welche darin untergebracht werden » ,» .. Nov.
kann , der Schlafkreuzer nach Abzug des Service individualiter auszuschlagen und hierzu das Geld-
Aeguivalent für die Officiers - Quartiere , beydes auf ein ganzes Jahr , zu berechnen ; die ent¬
fallende Summe gibt die Interessen zu 4 vom Hundert , nach welchem Maße also das Capital aus¬
fällt , v-m dem alsdann die zur Herstellung zumMilitär - Gebrauche erforderlichen Zurichtungs¬
kosten , nebst demjenigen Capital , welches erfordert wird , um von den abfallenden Interes¬
sen die jährliche Unterhaltung dieser Gebäude zu bestreiten , abzuschlagen sind ; der Rest zeigt
alsdann den eigentlichen Betrag , den das Aerarium für ein solches Gebäude dem Re-
ligions - Fonde zu vergüten hat.

§. 222c ).
Zu den aufzusührenden Gebäuden sollen außer dem Fundament nur gut ausgebrannte

Ziegel und überhaupt allgemein gutes Material , damit durch die längere Dauer derselben
häufigen kostspieligen Reparaturen vorgebeugt werde , gebraucht werden , wobey für alle
nörhigen Depositorien anzutragen ist. Bey allen Bauführungen muß jede Unwirth-
schaft hindann gehalten werden , daher zu trachten ist , daß , so weit es immer thunlich , die
Mannschaft von den Regimentern zu solchen verwendet werde . Die Thüren , Fensterstöcke,
Schalen und Fensterläden in denselben sind zur längeren Conservation des Holzes mit Oehl-

farbe anzustreichen.

§. 253 c».
Die aufgeführten Aerarial - Gebäude sind immer dem Gebrauche , zu dem sie ursprüng¬

lich erbauet oder später ausdrücklich bestimmt worden sind , zu widmen , und auf keine an¬
dere Art zu benützen.

Wirthschaftliche Gebahrung
bcyAufführung ürarischer Ge-
bäuve.

Hkth . am 8 . März 75,.
» » 5 . Aug . 601 . l 3 .j!)y.
» » - k. Mayöu - , 1177 ^ .
» » 2. Mäez iioö . li 7,5.

Widmung der Gebäude.
Hktb . am >.7. Sep . ? 5r.

H. 2531.
Die betreffenden Oberbehörden müssen in den Militär - Gebäuden öfters sorgsam Nachse¬

hen , ob nicht die mindesten muthwilligen Beschädigungen vorgefallen seyn, kleine Schadhaftig¬
keiten auf der Stelle gehoben , und alles zur pflichtmäßigen Conservation der ararischen
Häuser mit sichtbarem Erfolge beygetragen werden.

Aufsicht über die Gebäude.

Hktl ) . am 6. Aug - 6c>7^ L 2Ü7S»

H. 2532.

Die Untersuchung der Schadhaftigkeiten ist alle Jahre unter Intervenirung des Feld-
Kriegs - Commissariats , mit Zuziehung eines Ingenieurs und der betreffenden Werkmeister,
dann eines Rauchfangkehrers , der die Kamine zu visitiren hat , ob sie nicht schadhaft sind,

oder aus sonstigen Ursachen sich eine Feuersgefahr besorgen lasse , vorzunehmen , wobey über
alle Reparations - Gegenstände ein Commiffions - Protocoll , in welchem alle Ausbesserungen
so viel möglich zergliedert und bestimmt angesetzt werden müssen , aufzunehmen , und sol¬
ches von sämmtlichen Commissions - Gliedern zu fertigen , sammt den vorgeschriebenen Vor¬
ausmaßen und Kostenüberschlägen zur Begnehmigung zu überreichen ; bey Untersuchung die¬

ser Bauschäden aber nicht oberflächlich , sondern gründlich zu Werke zu gehen ist.
Daus u . *

Jährliche Untersuchung der
Bauschädcn.

Hkth . am 5. Nov lic>z . u 2762.
» » 2/, . A » g. 6uü . tt2,37 >.
» » r <>. Apr . A 63 >.
'> » 3o . Dec - S06 . 1 6ä - 3.

» » ?-7. Märj 01 a.
» « Zo. Ma » Lio . l 3oo3.

» >» ly . Jun . ö >1. 1 z >4 >.
» » y. Nov . 8 >>. U äbyo.
>, » r . Sept .6 >3. ^ 3y5o»
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h. 2533 .
Auf was bey den Untersu¬

chungen vorzüglich zu sehen ist.
Hkth. am 5. Nov . Ko5. ti2.762.

Defuguiß für HersteLung
der nölhigen Reparationen .'
Hkth. ani2 ^. Ang . 6oü. u 2871.

>, » 3o. Dec . 608. l 642 5.

Außerdem muß die Commrssion darauf sehen , ob nicht Offieiere und Parteyen , ohne

es zu nielden , Oefen für ihre Bec,uemlichkeit setzen lassen , die ihrer Structur oder Situa¬
tion nach gefährlich sind ; ob nicht übermäßiges Brennholz zu nahe am Camine liege , und
überhaupt ob nicht aus Unvorsichtigkeit in den Zimmereinrichtungen solche Objecte vorhan¬
den sich zeigen , die , zu nahe an dem Ofen ., sich leicht entzünden könnten , in welchem Falle
sogleich die nöthige Abhülfe von Seite der Commission veranlaßt , und bey einem Vorfälle
von Wichtigkeit die verlässige Anzeige erstattet werden muß.

h. 2634.
Die Herstellung jener commifsionaliter erhobenen Reparationen , welche keinen Auf¬

schub leiden , und den Aufwand von iö bis 20 fl. nicht übersteigen , können von dem zur
Aufsicht aufgestellten Individuum unter gewöhnlicher Controller jene aber , welche sich

-. s». May8 .°. 1 3°o3. §rss I l O fl. belaufen , von den üblichen Untersuchungs - Commissionen , mit Begneh-
.. -- . Inn . 6--. i 4,4 -. Kommando , veranlaßt werden.

H. 2535.
Die Visitationen sind nöthi - - Wenn aber solche auf diesen geringen Geldbetrag hinaus laufende Herstellungen außer

stimmten Zeit vorzunel),neu. der Zelt , vorzüglich bey Wasser,chadcn , wo Gefahr auf dem Verzüge haftet , nothwendig
Hkth. am r3 . Auq . 6s3 . N2 <>73. werden , so ist , um durch Verspätung entstehende größere Auslagen zu vermeiden , die Her-

" " 2' Aug' ü s lle ^ ung sogleich zu bewirken ; es haben daher in einem solchen Falle die Untersuchungs -Com-
-3. May' 807. u,63, .' niissionen deßwegen die Visitationen auch außer der bestimmten Zeit vorzunehmcn.

-, 6 . Aug . 807 . ^ 2675 . Sollte eine derley Herstellung aber den Betrag von iro fl . übersteigen , so wäre der

Ueberschlag nachträglich dem Hofkriegsrathe einzufenden.
§. 253b.

2n welchenFällen die-Bau - Zur Beschaffung der Bau - Materialien zu den bey den Militär - Gebäuden commis-

^affdn si'ch sionaliter unumgänglich nothwendig anerkannten Reparaturen , deren Herstellung zur Ver-
hüthung größerer Beschädigungen unat,sweichlich befunden wurde , sonach an deren Begneh-
migung keinügegründeter Zweifel getragen werden kann , ist nicht erst die buchhalterische Re¬
vision oder Rectificrruirg und Approbation der Überschläge ' abzuwarten , sondern es sind viet-

rnehr die Bau - Materialien - Erfordernisse hierzu auf ' der Srelle 'sicher zu stellen , und im
Vorrathe übliefern zu lassen , um dadurch allen höheren Aufwand , der aus derley Preis¬

steigerungen wegen verspäteter Anschaffung entsteht , vorzubeugen . " ^
§. 2-53-7.

Die Conten über die -das ganze Jahr hindurch verfallenden kleinen Reparations - Ar¬

beiten sind erst mit Ende eures jeden Jahres zu berichtigen . Wie magi sich wegen Auszah¬

lung derselben zu benehmen hat , ist in des XI . Hauptstückes sechstem Abschnitte von dem
K a s e r n e n - A u ssicht s - P e r so n a l e ausführlich enthalten.

§. 2533.
Wenn sich in ganz besonderen einzelnen Fällen eine Ueberschrertung der begnehmigten

Kosten ergeben sollte , welches bey ordentlicher und sorgfältiger Verfassung der Kostenüber-

schläge nur selten Statt haben kann , so muß sogleich um die Passierung des entstandenen
Supererrogats angesucht werden ; in diesem Gesuche aber müssen die Ursachen , welche eine
Ueberschreitung des Kostenüberschtages nothwendig machten , genau - erwiesen werden.

§. 253g.
Vauczelrer-Krsordci-Niß-Aüf- Damit der Hofkriegsrath M gehörigen Zeit in die Kenntnis ; gelange , auf welche

Summen beyläufig das jeweilige künftige fortificatorlfche Baugeldcr - Erfordernis ; ^ uo lün-
Hlch. am 3o. Jul . 6s,3.Zs>402. . , , ,

.. 27.N0V. 8»3. X2V96. ü.o bortiüeatoiio oiuinsi -to sowohl , als auch f»i?o Lunüo extr -aoiMtnauio für gesammte,
in der Monarchie liegende - feste Plätze zu stehen kommen dürfte , um wegen Flüssigmachung
dieser Geldbedürfnisse bey den Finanzen die vorläufige Sprache führen zu können , haben

gesammte Fortisicanons - Direcrionen über die vorgeschriebenen jährlichen Bauanträge auch
alle Jahre einen vorläufigen Erfordernißaufsatz , und zwar ohne in das Detail der Objecte

Htth . am >7. Ort . 807. 63,5.

Berichtigung derRcparations-
Auslagen.
Hkrh- am iS. Apr. 8»Z. i ,^5o.

Passierunge » bey entstehen¬
den Supererrogaten .j
Hkth. am- 8. Aug. 8 ,, . 0 .3454.



einzugehen , zur Gewinnung der Zeit nur summarisch entworfen , längstens bis Ende Au¬
gusts eines jeden Jahres durch das Haupt - Genie - Amt dem Hoskriegsrathe einzurerchcn,
wobey jedoch die angegeben werdende Summe nicht überspannt , auch nur auf solche Ball¬
führungen beschrankt werden muß , worüber entweder schon eine Bewilligung besteht , oder
welche ihrer Beschaffenheit wegen ohne Nachkheil des AerariuMS nicht langer mehr verscho¬
ben werden können.

Die Fortificationen haben in ihren monathlichen Erfordernißentwürfen nur den Quo¬
tienten , der ihnen nach den ganzjährigen Baubewilligungen xro lünüo kortilieatovio zu-
siehet , in 2lntrag zu bringen . Das Erfordernis , auf verschiedene Baulichkeiten , die nicht un¬
ter den allgemeinen Baubewilligungen der Genie - Branche begriffen sind , sondern speciell

angeordnet werden , hat das General - Commando in dem allgemeinen Erfordernißaufsatze
unter der Rubrik : auf Reparaturen und Baulichkeiten  selbst in »Antrag zu
bringen.

h. 2641.
Wegen abtheiliger Vormerkung bey dem Hofkriegsbuchhaltungs - Hauptbuchs der

zu den Bauführungen p>vs lunüo lovUlleatovio orstinaiio et extvaoellnkwio ange¬
wiesenen Verlagsgelder sind in den Anweisungsentwürfen nicht nur die Daten der hofkriegs-
räthlichen Baubewilligung , auf welche die Anweisung sich gründet , sondern auch der Bau¬
gegenstand , zu dessen Bestreitung die Anweisung geschieht , bestimmt anzuführen , und iin
Falle das angewiesene Verlags - Quantum zu mehreren verschiedenen Bauführungen gehörte,
nebst den Bau - Objecten,auch der jedes derselben betreffende Betrag speciftsch auszuweisen.

h. 2642.
Alle Gebäude , sammt ihren Zimmern , in welchen Kranke mit ansteckenden Krank¬

heiten gelegen sind , müssen durch salzsaure Dünste gereinigt , und für die fernere Gesund¬
heit unschädlich gemacht werden . Um dieses zu erzwecken ist sich des so genannten Morveau '-
schen salzsauren Gases zu bedienen , und dabey auf nachstehende Art zu verfahren : Man
setzt nähmlich nach Verhältnis 'der Größe der Zimmer drey bis vier Gefäße , auS welchen
die salzsauern Dämpfe entwickelt werden , in die menschenleeren Zimmer , verschließt genau
Fenster und Thüren , und läßt Alles vier bis sechs Tage verschlossen . Nach Verlauf besagter
Zeit werden die Thüren und Fenster wieder geöffnet , und zur größeren Sicherheit diese
Räucherung mit salzsauren Dämpfen noch ein Mahl wiederhohlt , sodann die Fußböden,
Bettstätten , Fenster und Thüren mit scharfbereiteter Lauge gut gewaschen , gereiniget , und
Alles noch einige Tage offen gelassen und der freyen Luft ausgesetzt . Geschieht dieses alles,
so kann ein solches Gebäude nach zwey bis drey Wochen ohne Bedenken wieder bezogen
werden.

e.
Von dem Baue der Holz spar en d en Oefen.

Von den Oefen für Zimmer der Gemeinen,

tz. 25g3.
Diese werden in vier  Gattungen eingctheilt , und zwar in sehr große,  welche

für ein Zimmer von 5 Menagen und 3 Verheiratheten ; in große,  welche für 4 Mena¬
gen und 2 bis 3 Verheirathete ; in mittlere,  die für 3 Menagen und 1 bis 2 Verhei¬

ratete , und in kleine,  welche für 2 Menagen und 1 bis 2 Verheirathete zu dienen
haben.

Um zu bestimmen , welche von diesen Gattungen für die Zimmer gewählt werden
sollen , muß die Zahl der Mannschaft , nut welcher das Zimmer belegt ist , in Anschlag ge¬

bracht werden , wobey nicht nur auf die Erwärmung , sondern auch auf den Rauin zusschen ist.

Wie die Fortificationen il,e
monathliches Gelderfordernifi
für den Baufond zu entwerfen
haben , wird bestimmt.
H-tth . am >6. Avr . 8,8 . v , §3; .

Verfassung der Baugelder-
Aiuvcisungs - Entwürfe.
Hkth. am 2. Nov. 6o3. N ri >7.

Reinigung der Gebäude uni
Zimmer.
Hkth. am >2.Mav 9a6. r. 2087 .

Oefen für Zimmer der Ge¬
meinen.

Gattung derselben.
Hkth. am >>̂ May Log. A 772.
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Bauart derselben.

Hkth . «Ni 11. May 6«3. X 77r.

Dau - MatcriaNrn . welche
hierzu zu verwenden sind-
Hkth . am »>. May 806. ^ 771.

H

der erfordert wird , um darauf das Abkochen der Gerichte für die gegebene Zahl der Mann¬
schaft , der ledigen , wie der verheirarheten , zu bewirken.

§. 2544.
Bey der bestehenden Einrichtung der Gebäude haben die Zimmcröfen entweder ihren

eigenen Camin zur Heitze , und ihren eigenen Rauchfang zur Ableitung des Rauches , oder
die Heitze ist in der Küche , und der Rauch wird durch den Küchenschornstein abgeleitet . Im
ersten Falle müssen Rauch und Speisedampfrohr durch die Mauer in den Camin geführt,
und solcher Gestalt der Rauch und die wasserichten Dünste abgeleitet werden ; im zweyten
Falle aber wird der Küchenschornstein mittelst einer eisernen Thür geschlossen , und die 'Aus¬
gangsröhre des Ofens durch einen Rauch - Canal mit der Oeffnung des Schornsteines , so

wie das Speiserohr , welches von Eisenblech seyn muß , mit der bis auf die Oberfläche des
Küchenpflasters verlängerten Nauchfangs - Oeffnung in Verbindung gesetzt , wodurch die
wässerichtezz Dämpfe ebenfalls abgeleitet werden . Bey neuen .Ballführungen , wo nach den
bestehenden Normal - Planen allemahl eine Küche zwischen zwey Zimmern für Gemeine
liegt , und der Rauch aus beyden Zimmeröfen durch den Küchenschornstein entweicht , tritt
stets der zweyte Fall ein , und dann ist der zu jedem Ofen gehörige Rauch - Canal , deß-
gleichen auch die stets gegen die Oeffnung des Schornsteines abwärts liegende Speisedampfs-

Verlängerungs - Röhre zur Ableitung der wasserichten Dämpfe gleich in der Mauer selbst
cmzubringen.

§. 2646.
In Ansehung der Bau - Materialien und übrigen zur Herstellung dieser Oefenerforder¬

lichen Theile ist hierbey Folgendes zu beobachten:
Der Ofen wird aus gewöhnlichen gebrannten Ziegeln erbauet ; diejenigen , welche zur

Ausmauerung des Feuerraumes verwendet werden , müssen vorzüglich von guter Qualität

und frey von allen kalkartigen Beymischungen seyn . Der Mörtel zur äußeren Verkleidung
des Ofens ist der gewöhnliche aus Kalk und Sand ; zur Verbindung der Ziegel aber , welche
den Feuerraum bilden , muß ein guter Thon , wie derjenige ist , dessen sich die Feuerarbei-
ter zur Bereitung der Feueröfen bedienen , als Mörtel genommen werden , welcher zur Ver¬

hinderung des Sp -ringens entweder mit den so genannten Krotten des Töpfers oder noch
besser mit Gärberlohe zu vermengen ist.

Die Töpferwaare muß aus gutem Thone gut gebrannt , und vorzüglich müssen die
Oeffnungen der Röhre nach den bestimmten Dimensionen verfertiget seyn , damit sie von
dem abgesetzten Russe nicht vor der Zeit verstopft werden . — Die Ersentheile sind nach den
gestämpelten Mustern genau Herstellen zu lassen , und willküyrliche Abweichungen auf keine
Art zu gestatten.

Ferner muß für die richtige und feste Lage der gegossenen Herdplatte gesorgt werden,

sowohl wo sie das Mauerwerk des Ofens , als auch wo sie dessen Unterlagseisen berührt,
damit die Platte nicht hohl liege . Hierdurch wird am sichersten dem Springen derselben

begegnet , welches bey dem ungleichen Drucke der eingesetzten Kochgefäße , vorzüglich bey
noch feuchtem Mauerwerke , zu besorgen wäre . Eben so sorgfältig muß vermieden werden,

daß die gemauerten Seitenwände des Kochraumes nicht etwa auf der Herdplatte ruhen,

denn da das Eisen derselben bey der Erwärmung sich ausdehnt , so würde das darauf stehende
Maucrwerk gehoben , und nach und nach aus seiner Lage gebracht werden , welches eine stäte
Ausbesserung erforderte , oder wohl gar das Zusammenstürzen des Ofens zur Folge haben
konnte.

Der Theil des Speisedampfrohres , welcher durch den Zimmerraum läuft , muß von

Töpferwaare seyn , einen eisernen Ventil in einer angemessenen Höhe und einen Fall we¬
nigstens von -/ . bis 1 Zoll nach außen haben , je nachdem die Abtheilung in den Schorn¬

stein länger oder kürzer ist , um den Abfluß der sich bildenden Wassertropfen zu erleichtern,

auch ist solcher mit Elsendraht abzubinden , und mit Thon wohl zu überziehen . Bey dem
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aus einzelnen Röhren zusammen gesetzten Errculations - Aufsatze sind die Röhren ebenfalls
mit Eisendraht abzubinden , mit Thon zu überziehen , und m der Art unter sich zu verbin¬
den , daß die Circularion des warmen Rauches von Röhre zu Röhre ohne die mindeste Hem¬
mung Statt findet . .

Die irdene , nut Draht abgebundene , mit Thon wohl überzogene und mit einem Ven¬
til verjehene Röhre zur 'Abtheilung des Rauches ist mit dem Circulations - Aufsatze in ge¬
naue Verbindung zu setzen , und muß nach außen zu einen Fall von ' /2 bis 1 Zoll ha¬
ben , um das etwa sich bildende Wasser und die Holzsaure aus dem Zimmerraume zu ent¬
fernen.

Wenn der Ofen vollkommen hergestc-llt , und man von dem Zusammenhänge der Cir-

culatlon für den Rauch ganz überzeugt und sicher ist , daß vorzüglich die aufstehende , mit
dem Feuerraume in Verbindung sich befindende Röhre von aller , selbst zufälligen Ver¬
stopfung frey sty , so werden die Spünde in den angewiesenen Stellen eingesetzt , und dem

Austrocknen durch die Luft überlassen , dann aber mit Holzfeuer langsam durch acht Tage
ausgeheitzt.

Die Oberstache des Aufsatzes ist mit Thon wohl zu überstreichen und auszugleichen,
und wenn der Thon bey der folgenden Beheitzung sich zusammen zieht und Sprünge hinter-
läßt , so sind solche mit einem aufgelöseten , etwas dicken und mit rother Farbe vermengten

Thone mit einem Handpinsel nochmahls zu überstreichen ; dieses ist auch jedes Mahl , wenn
der Circulations - Aufsatz von dem sich abgesetzten Russe gereinigt wird , zu wiederhohlen.

Die Aufstellung dieser Oefen für Zimmer der Gemeinen findet auch auf Wachstuben

Statt , wo die Mannschaft durch 2 , 5 , io und mehrere Tage die Wache zu halten hat,
und wo folglich auch gekocht werden muß . Nach der Zahl der Wachmannschaft ist sich mit
der Wahl der Oefengattung zu richten.

tz. 2646.
Bey der Reinigung der Schornsteine hat der Feger stets jene Rauchrohren und Speise - Reinigung der ücfe».

dampfröhren , welche von dem Ofen in den Schornsteinschlund geleitet sind , mit Werg zu H^ h. am>>>May 8oR
verstopfen , damit der beym Abkratzen abfallende Nuß und Bauschutt nicht in die Oeffnun-
gen falle , solche verstopfe , und dadurch den Ofengang für die folgende Beheitzung un¬
brauchbar mache . Bey der Reinigung der Oefen selbst ist Folgendes zu beobachten:

Die Spünde des Circulations - Aufsatzes des aufstehenden Communications - Rohres
sind durch den bey den Apparaten zur Aufsicht und Unterhaltung aufgestellten Hausmeister
zu öffnen . Ist der Ofen mit dem Küchenrauchfange durch einen Rauch - Canal in Verbin¬
dung , so wirft der erste Rauchfangfeger eine an einer Schnur hängende , mit einer Bleyku-

gel versehene Borstenkugel in den Rauch - Canal , dann zieht er die Schnur und mit dersel¬
ben die Borstenkugel sammt dem vorgeschobenen Russe durch die Oeffnungen des Rauch-
Canals durch , welches er wenigstens zwey Mahl zu wiederhohlen hat , um allen Ruß hin¬
weg zu schaffen. In der nähmlichen Zeit stoßt der zweyte Feger mit einer Kolbenbürste den
Ruß aus dem ersten Canale des Circulations - Aufsatzes , welcher mit dem Rauch - Canale

in Verbindung stehet , gegen die nähmliche Oeffnung zu , wodurch diese zwey Röhren ge-
reiniget seyn werden.

Der nähmliche Feger reiniget sodann die übrigen drey liegenden Röhren des Circula¬
tions - Aufsatzes , und zieht den Nuß durch die an dem Circulations - Aufsatze angebrachten

Oeffnungen , während welcher Zeit der erste Feger in das Zimmer tritt , und das aufste¬
hende Communications - Rohr nach unten zu mit einer Kolbenbürste reiniget ; auch hält er
diese Bürste am untersten Ende der Röhre so lange , bis der zweyte Feger den Feuerrauin
von dem Kehrrusse von der Asche und den Ablösungen des Mauerwerkes rc. mittelst eines
Borstwisches vollkommen gereiniget hat . Diese Vorsicht ist nothwendig , damit bey der fol¬

genden Feuerung diese leichten Theile nicht wieder durch den Zug der Luft in die aufstehen¬
den Communications - Röhren hinauf getrieben werden.
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Bey den Oefen mit eigenem Rauchfange werden die Circulations - Aufsätze auf eben
diese Art gereiniget ; zur Reinigung der Rauchrohre aber wird die mittlere Rauchfangthür
geöffnet , und der Ruß mit einer Kslbenbürste aus der Röhre gezogen . Wenn der Rufi und

Schutt durch das wiederhohlte Fegen der Rauchfänge und Oefen zu sehr in dem unteren

Raume des verlängerten Rauchfangschlundes sich angehäuft hat , so wird die untere Rauch¬
fangthür geöffnet , und der Ruß mit einer gekrümmten Schaufel weggenommsn.

Nachdem die Reinigung vollendet ist , werden die Spünde wieder mit Lehm ver¬
schmiert , der Ofen ganz abgekehrt , und mit einer Mischung überdüncht , die aus einer rothen

Farbe und im Wasser aufgelöseten Kalke und Thons besteht ; ferner müssen tue etwannigen
Sprünge des Verputzes oder der Fütterung bey den Heitzthüren und in dem Kochraume , wo
die Gußplatte aufliegt , und alle Auflösungen mit frischem Lehme überstrichen werden . Im
Sommer , wo in den Küchen gekocht wird , müssen die Osffnungen des Rauch - Canals und
die Speisedampfröhre mit Ziegeln und Thon vermauert werden , damit kein Rauch oder

Dunst , besonders bey der Steinkohlen - Feuerung , durch den Ofen in das Zimmer dringen
kann . Beym Anfänge der Zimmerbeheitzung im Winter werden dw eingemauerten Ziegel
wieder heraus genommen , und die Oeffnungen in den vorigen Stand gesetzt. Im Winter

muß die Reinigung dieser Oefen in den Casernen monathlich Ein Mahl , in den Wach¬
stuben aber im Monathe zwey Mahl vorgenommen werden . Im October , wenn die win¬
terliche Beheitzung anfängt , sind die Oeffnungen gleichfalls zu reinigen , damit der Ruß,

welcher sich nach der letzten Reinigung im Monathe May durch das Austrocknen der Röhre
in den Sommermonathen noch abgelöset haben dürfte , hinweg geschafft werde.

tz. 2047.

Zweckmäßige Benutzung der Die Abkochung hat unter der genauesten Aufsicht der Feldwebel und der übrigen Uri-

May8 °8. 577, . ter - Officiere auf folgende Art zu geschehen:
Das zum Unterzünden erforderliche weiche Brennholz , welches einige Tage vorher

auf den Herden gut getrocknet werden muß , wird klein gespalten , dabey mehrere Stücke in
jedes der in den Sparherden befindlichen Hertzlöcher quer über den Rost , und auf dieses

Holz eine Anzahl 2 bis 3 Zoll langer und dicker , auch wohl größerer Stücke von. Stein¬
kohlen dergestalt gelegt , daß die Luft stets einen freyen Zug gegen denCamin hat , folglich

das Feuer niemahls ersticken kann . Nach dieser Vorbereitung wird daS dürre Unterzündholz
angezündet , und sobald dasselbe in Brand geräth , diö Thür der Heitzöffnung zugemacht,
damit der Luftzug gegen den Camin eine stärkere Wirkung erhalte.

Während dieses Brandes bleiben die Kohlen ungestört in ihrer ersten Lage , sie gera-
then dadurch schnell in Gluth , und binnen einem kurzen Zeiträume ist die ganze Steinkoh¬
len - Masse in vollem Brande . Ist dieses bewirkt , dann ist es Zeit , die übrigen zwey Drit¬

tel Gries an Steinkohlen zu verwenden.
Dieser Stsinkohlengries muß immer mit frischem Wasser , und zwar sehr stark , an¬

gefeuchtet , das Wasser nach Verlauf von einigen Stunden abgegossen , der durchgenähte
Gries über Nacht in den hierzu bestimmten Steinkohlenkästen stehen gelassen , und sobald
die Stücke der Steinkohlen in dem Sparherde in voller Gluth sind , mittelst der bey diesen
Herden befindlichen eisernen Schaufeln in mäsngen Portionen dergestalt auf die glühenden

Steinkohlen gelegt werden , daß dis zweyte Portion dieses angefeuchteten Grieses der ersten
erst dann folge , wenn die erste bereits vollkommen durchgtühet , folglich nicht mehr zu be¬

fürchten ist , daß eine zu große Masse nassen Steinkohlengrieses das Feuer ersticke. Zur
besseren Unterhaltung des Feuers können bey dieser Gelegenheit auch noch die übrig geblie¬
benen Stücke der Steinkohlen dergestalt verwendet werden , daß zwischen einer jeden Lage
nassen Grieses einige Stücke von Steinkohlen eingelegt , folglich die zweyte Lage des nas¬
sen Grieses erst dann eingeschoben werde , wenn diese Steinkohlenstücke bereits in vollem
Brande sind. Bey dieser Manipulation ist jede Störung des Feuers sorgfältig zu vermei¬
den , und nur wenn zu muthmaßen ist , daß der Lufrzug durch eine eingelegte zu große



Portion nassen Grieses zu sehr gehemmt wird , mit einer eisernen Hacke gelinde nachzuhel¬
fen . Uebrigens sind während der ganzen Abkochung , wie bereits erwähnt wurde , die Lhüren
der Heitzöffnungen sorgfältigsi zu verschließen . Wird dieser Vorgang bey der Menage genau
beobachtet , und noch darauf gesehen , daß jener Kessel , welcher nicht gerade über dem Feuer,

sondern seitwärts in dem Herde sieht , der folglich später zu kochen anfangen muß , mit dem
letzteren , sobald daS Wasser in diesem kocht , verwechselt wird , so kann eS gar nicht fehlen,
das; eine jede Menage binnen 3 Stunden ordentlich und vollkommen abgekocht haben wird.
Von dieser zweckmäßigen Manipulation muß die Mannschaft durch die Hausmeister und

ihre sachverständigen Cameraden genau unterrichtet , von Seite der Compagnie - Com-
mandanten und ihrer Unter - Officiere aber stets eine genaue Aufsicht , damit von den be¬

stehenden Vorschriften nie abgewichen wird , unterhalten werden , wodurch allen Beschwer¬
den und grundlosen Klagen wegen Unanwendbarkeit des Steinkohlenbrandes , da sie bloß
aus der vom Mangel der gehörigen Aufsicht entspringenden Nachlässigkeit entstehen , vorge¬
beugt werden wird.

h. 2646.
Auf die Ofen dürfen weder Geschirre noch sonstige Effecten gestellt werden , nur das

Einstellen der gereinigten Kessel in den Kochraum ist zu gestatten . Wenn , um den 'Abgang

von Flüssigkeiten zu ersetzen , Wasser nachgegoffen werden soll , so muß entweder der Kessel

h«rvor gerückt und das frische kalte Wasser eingegossen werden , oder eS ist , wenn eS der
Kochraum gestattet , ein Topf mit Wasser zugleich mit dem Kessel einzustellen , solches zu
erwärmen und daS warme Wasser zum Nachgießen zu verwenden , wodurch nicht nur allein
daS Sieden nicht unterbrochen , sondern auch das Zerspringen der gegossenen Eisenplatte

verhindert wird , welches bey dem Zutritte des kalten Wassers der schnellen Abkühlung we¬

gen zu , befürchten wäre . Wenn aber wegen geringer Güte deS Eisens oder durch den eben

angeführten Um stand -ein Sprung bey einer Platte sich zeigen sollte, , so ill diese doch nicht
sogleich auszuheben , und durch eine neue zu ersetzen , indem eine solche Platte in ihrer un¬
veränderten Lage noch lange Dienste leisten kann , weil die Nisse während der Ausdehnung

durch die Wärme sich wieder schließen , wodurch bey gehörige, « Ofenzuge der Eintritt deS
Rauches in den Kochraum abgehalten wird ; eine gesprungene Platte ist daher nur dann
auszuwechseln , wenn die Sprünge so geartet wären , daß die Kochgefäße dadurch keinen
sicheren Stand mehr hätten.

Sollte durch Unachtsamkeit ein Gefäß übergehen , oder ein Gefäß mit Fett ausgegos¬

sen werden , wodurch sich ein übler Geruch im Zimmer verbreiten würde , so ist auf diese
Stelle unverzüglich Asche aufzulegen , wodurch aller Nachtheil sogleich entfernt wird.

Wenn die Prima - Plana - und Officiers - Oefen zum Kochen nicht benützt werden , so

sind in dem Kochraume einige große Kieselsteine oder Ziegeltrümmer einzulegen , diese Kör -t
per absorbiren die Hitze , und werden zur Vermehrung und Dauer der Wärme im Zimmer
wesentlich beytragen , auch verhindern sie das Aufwerfen der Platte.

h. 2649.

Von den Circulations - Oefen aus Kachelstücken.
Von den Kachelöfen gibt es zwey  Gattungen , nähmlich a) Ci rculations-

Oefen mit und ohne  K 0 chr a u m;  dann b ) so genannte s ch w e d i s ch e H e i tz ö fe n.
Die Construction beyder Gattungen kann so eingerichtet werden , daß die Beheitzung

entweder von innen oder von außen geschieht , welches davon abhängen wird , ob der Rauch¬

fang seinen eigenen Camin hat , oder nicht . Wo ein eigener Camin ist , tritt der erste Fall
ein ; muß aber der Ofenrauch durch den gemeinschaftlichen Küchenrauchfang gehen , oder rst
der Ofen , wenn er gleich seinen eigenen Camin hat , in einem Kanzelley -, Zeichen - , Kran¬

kenzimmer rc., so ist der Feuersgefahr und deS zufälligen Rauches wegen die Heitze von am-
ßen anzubringen.

Ban» n . O?

Vorschriften veym Abko¬
chen.
Hkth. am - -. May 8a3. n 77-

Welche Gattungen von Ka
chelöfen in de» verschiedenen
Zimmer » aufzustelsen sind.
Hkth. am >>. May 808. N 77,.
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Orsen für die Zimmer der
Prima - Pianisten und die au-
fierhalb der Caserncn befindli¬
chen Wachstuben-
Hkth. am >>. May Log. ^ 772.

§. s5Ao.
s ) Die Circulations - Oefen werden aufgestellt in den Zimmern der Feldwebel , der

Stabsparteyen , in kleinen und mittleren Wachstuben , welche außer den Casernen be¬
stehen , und wo die Mannschaft nur durch 24 Stunden die Wache hält , indem die Wach¬

mannschaft durch dieselben in den Stand gesetzt ist , sich etwas zu kochen.

Oefen für die Kanzelleyen,
Stabs - und Ober - Offieiere.
Hkth. am 1>- May Loö. dl 772.

Kleine und mittlere .Prima-
Plana - Oefen.
Hkth. am 1>. May 80S. Ä 772.

h . 2Z5l.

Die Officiers - Circulations - Oefen sind für Officiers - Quartiere , Officiers - Wach¬

stuben und Kanzelleyen bestimmt , und unterscheiden sich von jenen der Prima - Plana - Oe¬

fen nur dadurch , daß sie eine Kuppel haben , und aus gestammten Kachelstücken zusammen
gesetzt sind ; die bessere Glasur der Kacheln aber unterscheidet die Stabs - Officiers - Oefen.

h . 2662.

In den Zimmern der Feldwebel und solcher Stabsparteyen , welche einzeln bequar-
tiert sind , oder auch da , wo zwar mehrere Individuen ein Zimmer bewohnen , unter denen

sich aber höchstens ein Verheiratheter befindet , werden kleine Oefen ausgestellt , voraus ge¬

setzt , daß der Inhalt des Zimmerraumes 18 Kubik - Klafter nicht übersteiget.
Die mittleren Oefen werden stets in Zimmern aufgestellt , die entweder größer sind,

als obiger Kubik - Inhalt angibt , oder wo ein solches Zimmer von mehreren verheiratheten

Individuen bewohnt werden konnte . Beyde Gattungen von Oefen sind auch fürFourierschü-

schützen - Zimmer , wenn es der Größe des Locals angemessen ist , zu wählen ; ferner finden
solche für kleine und mittlere Wachstuben innerhalb der Garnison , jedoch außer der Ca-
serne , eine Anwendung.

Zu diesen Oefen gehört stets ein so genannter Gefrießel - Aufsatz ; sie werden aus

ordinär grün glasirten Kachelstücken zusammen gesetzt. '

Bey dem bestehenden Casernen - Baue befinden sich die Prima - Plana - Zimmer ge¬
wöhnlich hinter der Küche , daher kann das Rauchrohr mit dem geschlossenen Küchenrauch¬
fange in Verbindung gesetzt , und der Rauch durch denselben abgeleitet werden . Haben diese
Prima - Plana - Zimmer einen eigenen Camin , so müssen die Oefen stets mit der Heitzevon
innen versehen werden ; wo aber dieses nicht Statt findet , da ist bey den Prima - Ptana-
Zimmern und Wachstuben das Rauchrohr mit dem Schornsteine mittelst eines Canals zn
vereinigen , damit die Oefen stets ' von innen geheitzt werden können.

Bey den Zimmern der Fourierschützen aber , für welche diese Gattung Oefen ebenfalls
angetragen ist , kann die Heitze , je nachdem es das Locale gestattet , von innen oder von

außen angebracht werden , es wird jedoch hierbey bemerkt , daß bey diesen Wohnungen das
Rauchrohr des Ofens mit dem Schornsteine nur in dem einzigen Falle mittelst eines Canals
vereiniget ist , wenn sich die Hitze des Ofens in einer Gemeinen - Küche befindet , in welcher
ein Sparherd aufgestellt ist , indem eine solche Küche sehr rein gehalten werden muß , und

wenn der Rauch aus dem Ofen des FoUrierschützen unmittelbar in die Küche dränge , sich
an das Gewölbe derselben viel Ruß ansetzen würde , welcher im Sommer von dm aufstei¬
genden Wasserdünsten aufgelöset werden , in die Speisen fallen , und dieselben verunreini¬

gen könnte ; es muß daher dem Rauche aus dem Ofen ein Ausgang durch einen eigenen
Canal gegeben werden ; überflüssig ist dieses aber , wenn , wie es der gewöhnliche Fall ist,

das Zimmer eines Fourierschützen an die Officiers - Küche stoßt , die keinen solchen Sparherd
und keinen eingeschloffenen Rauchfang hat.

Die kleinen Oefen , welche 2 Kacheln lang , 2 breit , und 3 '/2 hoch sind , gehören
für ein Zimmer von ro bis 18 Kubik - Klafter , mithin für Officiers - Wohnungen und
kleine Officiers - Wachstuben.

Die mittleren Oefen , welche 2 ' ^ Kacheln lang , 2 ^ breit , und 3 V- hoch sind, gehören
für ein Zimmer von 20 bis 28 Klafter , und die großen , welche 2Y4 Kacheln breit und
lang , dann 4 hoch sind , gehören für ein Zimmer , dessen Inhalt jenen der mittleren über¬
schreitet . Bey Officiers - Wohnungen wird dieses sehr selten der Fall seyn , es können diese
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Oefcn aber in Zimmern von geringerem Kubik - Inhalte aufgestellt werden , wenn nahmlich
das Zimmer im obersten Stockwerke und dem Witterungsanfalle sehr ausgefftzt wäre . Diese

drep Gattungen Oefen sind auch für Kanzelleyen bestimmt , deren Kubik -- Inhalt dem hier
angegebenen gleich kommt.

Im Falle , wenn die zu Kanzelleyen verwendeten Zimmer von größerer Beschaffenheit
sind , als der hier festgesetzte , für einen großen Ofen ausgewiesene Kubik - Inhalt ist, so ist

es nothwendig , die Oberfläche des Ofens mit dem Zimmerraume in ein gehöriges Verhält¬
nis; zu fetzen , daher in Zimmern von 40 bis 5 o Kubik - Klafter Oefen zu fetzen sind , de¬
ren Breite jenen der großen um 6 Zoll übertrifft . Solche Oefen müssen aber immer , um

Feuersgefahr und zufälliges Rauchen zu verhindern , mit der Heitze von außen versehen seyn.

§. 2553 .

Die Reinigung dieser Oefen geschieht mittelst der Bürsten durch dis an den verschie¬
denen Stellen der Oefen angebrachten und mit Spünden verschlossenen Oeffnungen . Der

Ruß wird von allen Flächen des Ofens und von den in demselben angebrachten zwey Brat¬
röhren auf den Feuerraum zusammen gekehrt , von da aber , mit der Asche und mit den son¬
stigen Unreinigkeiten vereinigt , auf den Aschenherd gebracht , wo Alles mit einer Schaufel
angefaßt und hinaus geworfen wird . Die Reinigung der Rauch - Canäle und Rauchrohren
ist die nähmliche wie bey den Oefen der Zimmer für Gemeine.

Die Oefen für Prima - Plana - und Officiers - Zimmer , so wie für Kanzelleyen müs¬

sen im Laufe des Winters zwey Mahl gereiniget werden , und zwar daS erste Mahl u; der
Mitzte des Winters , und das zweyte Mahl , wenn die sich ergebenen Beschädigungen nach
dem winterlichen Gebrauche wieder hergestellt werden.

Die Wachstubenöfen aber müssen drey Mahl im Laufe des Winters gereiniget wer¬
den , und zwar die ersten zwey Mahl nach Verlauf von zwey Monarchen , und das letzte
Mahl bey der Reparatur derselben.

h. 2554 .

d ) Die schwedischen Heitzöfen für Stabs - Officiers - Wohnungen sind von kleiner und
mittlerer Gattung , theils zur Heitzung von innen , theils zur Heitzung von außen einge¬

richtet , und mit einem so genannten Steinaufsatze versehen . Die kleinen der einen und an¬
deren Gattung sind 2 Kacheln lang , breit , 4 ' /^ hoch , und für ein Zimmer von io bis
16 Kubik - Klafter Inhalt bestimmt ; die mittleren Oefen sind 2 "/2 Kacheln lang , 3 breit,
S hoch ; und für Zimmer , welche den erst bemeldeten Inhalt überschreiten , bestimmt.

§. 2555 .

Diese Oefen für Wachstuben innerhalb der Casernen unterscheiden sich von jenen der
Stabs - Officiere nur dadurch , daß sie ordinär glasirt , mit einem Gefrießel - Aufsätze und

stets mit der Heitze von innen versehen sind . Sie sind ebenfalls von kleiner und mittlerer
Gattung , deren Aufstellung von dem Zimmerraume abhängt.

h. 2556 .

Auch die Oefen für Regiments - Kanzelleyen , Zeichen - und Schulzimmer , dann Lehrsäle
gleichen in ihrer ganzen Construction jenen der Stabs - Officiers - Oefen , mit dem Unter¬

schiede , daß sie ordinär grün glasirt und stets mit der Heitze von außen versehen sind. Die
letzte Einrichtung leidet jedoch eine Ausnahme bey den Kanzelleyen der Regiments -Adjutan¬
ten , wo , des Zusammenflusses der vielen Menschen wegen , die Behcitzung des Ofens,

wenn das Locale es gestattet , oder dazu eingerichtet werden kann , von innen anzubrin-
gen ist.

Sie theilen sich in drey  Gattungen ein , und zwar : in kleine  für einen Zimmer¬
raum von — 2 « Kubik - Klaftern ; in mittlere  für einen Zimmerraum von 20 — 43

Kubik - Klaftern ; in große,  welche 2 '^ Kacheln lang , 3 breit und 5 hoch sind , für eineu
Raum , welcher jenen der mittleren überschreitet.

Tand u.

Reinigung der CirculationS-
Ocfen.
Hkth. am >>. May 8k>3. d: - 7"-.

Schwedische Hei Hefen für
Stabs -Offieiers - Wohnungen -
Hkth-am - 1. May 808. N 772.

Schwedische Heitzöfen für
Wachstuben innerhalb der
Casernen.
Hkth. am >>. May 806. N 772.

Oefen für Regiment §-Kanzcl-
leye» , Zcjchcn - und Schul-
zimmee.
Hkth- am 1-. May 60?. 772.

L8 *
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Oeser, für Krankenzimmer.
Hkkh. am >-. May 8oö. rk 77- .

Reinigung der schwedischen
Oefen.
Hkth. am 11. May 806. N 772.

Beheitzung der schwedischen
-Oefen.
Hkth. am 11. May 603. N772.

X . Hauptstück . I . Abschnitt.

Sind zur Erwärmung eines Zimmerraumes , für dessen Inhalt ein mittlerer Ofen
angetragen ist , zwey Heiken vorhanden , so müssen zwey Oefen der kleinen Gattung gesetzt
werden ; tritt der nähmliche Fall bey einem Zimmerraume ein , wo für dessen Inhalt ein

großer Ofen aufzustellen wäre , so sind zwey mittlere , und eben so verhältnißmä 'ßig zwey
große Oefen zu setzen.

tz. 2667.

Die Oefen für Krankenzimmer sind von denen für die Wachstuben bestimmten in

nichts verschieden , nur daß sie stets mit der Heitze von außen versehen seyn müssen ; sie
werden ebenfalls in kleine , mittlere und große  erngetheilt , und finden ihre Anwen¬
dung nach dem erst angezeigten Zimmergehalte.

Bey dein Baue dieser Oefen sind folgende Vorsichtsmaßregeln zu beobachten . Die
Rauchfänge dürfen nicht zum Nachtheile des gehörigen Ofenzuges verengt werden . Der
Uebertritt des warmen Rauches aus dem Hauptschlauche muß entweder rechts oder links,
und zwar stets nach der Stellung des Ofens gegen den Zimmerraum zu , um nicht der
Mauer , sondern dem Zimmer die ausströmende Warme mitzutheilen , gerichtet seyn . Das Rauch¬

rohr muß nebst der gehörigen Weite zur Ableitung des Rauches auch die gehörige Senkung
zur Ableitung der sich bildenden Flüssigkeit nach außen haben.

H. 2558 .

Die Reinigung dieser Oefen geschieht mittelst der Kolbenbürste durch die an den ver¬

schiedenen Stellen des Ofens angebrachten und mit Spünden versehenen Oeffnungen . So¬
wohl die perpendiculären als horizontalen Rauch -- Canäle der Oefen müssen geputzt , die

Oeffnungen mit den Spünden sodann wieder geschloffen , und die etwannigen Ablösungen zwi¬
schen den Fugen der Kacheln zweckmäßig ersetzt werden ; auch sollen bey diesen , wie bey

allen Circulations - Oefen , nach jeder Säuberung die inneren Flachen der Heitzen nach Be¬
darf ausgebessert , und die etwa abgelösete Fütterung bey den Heitzthüren wieder hergestellt
werden . Die Reinigung der in den Krankenzimmern und Wachstuben aufgestellten schwedi¬
schen Oefen ist mit Ende eines jeden Monathes vorzunehmen . In Kanzelleyen , Lehrsälen rc.

ist es nothwendig , die Oefen drey Mahl im Laufe des Winters zu reinigen , und zwar zwey
Mahl nach Verlauf von zwey Msuathen , und das dritte Mahl bey der vorzunehmender!
Reparatur derselben.

§. 255 g.

Bey der Beheitzung dieser Oefen ist Folgendes zu besorgen:

rtens : Vor dem Feueranmachen ist der Schuber des Aschenherdes 2 Zoll weit zu öff¬

nen , deßgleichen jener des Rauchrohres ; auch darf das Ausräumcn des Aschenher¬

des von der während der vorher gehenden Beheitzung gesammelten Asche nicht un¬
terlassen werden.

stens t Ist ein Drittel oder ern Viertel des zur einmahligen Beheitzung abgereichten Hol¬
zes in den Feuerherd gehörig einzulegen , anzuzünden und bey erfolgtem Brande

die Feuerthür zu schließen , das Uebrige von dem zur vor - und nachmittägigen Be¬
heitzung bestimmten Holz - Quantum nicht auf ein Mahl , sondern auf zwey oder
drey Mahl in den Ofen einzutragen , um solcher Gestalt von dem Brennstoffe den
möglichst größten Nutzen zu ziehen , daher auch , wenn zwey Drittel oder drey

Viertel von dein gesammten , zur einmahligen Beheitzung abgereichten Holz-
O.uantum verbrannt und in lebendige Kohlen verwandelt sind , der Schuber des
Aschenherdes und jener des Rauchrohres zu schließen ist , um den sich entbindenden

Wärmestoff mehr zu benutzen , und nicht ununterbrochen und zum Theile unbenutzt
in den Schornstein strömen zu lassen.

3tens : Wenn die Kohle gänzlich erlöscht , so ist der Schuber des Aschenherdes und des
Rauchrohres wieder zu öffnen , und sind die letzten Portionen des zur einmahli¬
gen Beheitzung bestimmten Holzes einzutragen . Wenn nun das letzte Holz aber-
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mahl zur lebendigen Kohle verbrannt ist , werden beyde Schuber bis zur folgenden
Beheitzung wieder geschlossen.

Es muß stets darauf gesehen werden , daß in Tagen , wo die äußere Temperatur das
ganze Consumo des ausgemessenen Holz - Quantums nicht erfordert , so viel erspart werde,

als zur Bedeckung des mehreren Bedarfes in den strengen Wintermonathen nothwendrg seyn
dürfte ; eine Wirtschaft , welche nicht genug empfohlen werden kann , da nur zu oft ganz
mechanisch , und unbekümmert der äußeren Temperatur , die Zimmer geheitzt werden.

v.
Von dem Baue der holzsparenden Herde.

tz. 2660.

Bey den Oefen fürZimmer der Gemeinen hat man die Größe derselben dem Belegungs - B ''rrart der Herve,
stände der Zimmer angemessen . Eben so richter sich die Größe des in einem gegebenen Falle ^ ^ ^ ^
aufzustellenden Herdes nach der Anzahl der Zimmer und nach ihrem Belegungsstande.

Jede Menage , zu 8 bis 9 Köpfen gerechnet , hat ihren eigenen Kessel. Die Anzahl
der aus dem Belegungsstande entspringenden Menagen gibt also die Anzahl der Kesselräume.
Die größte Anzahl der Weiber , welche eine Compagnie der Vorschrift gemäß besitzen soll,
mir Berücksichtigung der verheiratheten Prima - Planisten , bestunmr die Anzahl der Kochrau¬
me für die Verheiratheten.

Bey jeden ! Herde muß für die Bereitung der Einbrenne oder für das Schmelzen des

Fettes eine eigene Feuerstelle angebracht , und bey der Zusammensetzung der Herde darauf Ze¬

ichen werden , daß eine Menage mit dem Kochraume für Weiber in Verbindung gesetzt werde,

damit der Koch gehalten ist, für die Feuerunrerhaltung seines Feuerherdes und jenes der Verhei¬
rateten <Lorge zu tragen , um solcher Gestalt den Weibern in der Pflege der Kinder oder in
ihrem Erwerbe Erleichterung zu verschaffen . Tritt der Fall ein , daß eine Menage außer al¬
ler Einteilung verbleibt , so ist solche mit der Einbrenne zu verbinden , nur muß in diesem

Falle die Menage den eigentlichen Feuerraum einnehmen . Aus diesen hier aufgestellten Rück¬
sichten ergibt sich die Mannigfaltigkeit der Zusammensetzung der Kochherde von selbst.

Die Herde für Prima - Planisten finden auch Anwendung in jenen Officiers - Quartie¬
ren , wo z. B . das dem Officiers - Quartiere zunächst liegende Zimmer für Gemeine mit ei¬
nem eigenen Camine versehen ist , und zwischen solchem und dem Officiers -Quartiere die Kü¬
che der Officiers - Wohnung bestände , und der Rauch des Officiers - Ofens und des Officiers-
Herdes durch eine einzige Oeffnung in den Camin des Zimmers für Gemeine geleitet wird.

Da , wie aus dem Vorhergehenden bekannt ist, alle Rauchfänge bey dem Gebrauche der Spar-
Apparate geschlossen seyn müssen , so sind in diesem Falle in den Officiers - Quartieren ein

Sparofen . und ein neuer Herd aufzustellen , und der Rauch beyder Apparate ist mittelst ei¬
nes Rauch - Canals in den Rauchfang des Gemeinen -Zimmers zu leiten.

Je nachdem das Officiers - Quartier aus einem , zwey oder mehreren Zimmern besteht,
und daselbst wegen der Größe des LocalS ein Lediger oder Verheirateter untergebracht wer¬

den kann , jst die Größe des Herdes zu reguliren , auch mit Brat - und Backröhren zu ver¬
sehen.

h . 2261.

Die Kochgefäße der Mannschaft werden in den Capellen dergestalt eingesetzt , daß sol- Gebrauch der Herde,
che auf dem Boden derselben ruhen ; sie müssen mit eisernen Deckeln versehen werden . Der - -. MayLvv. N772.

Aschenschuber aller in Gebrauch zu setzenden Heitzen ist auf eine Breite von drey Finger zu

öffnen , dergleichen auch die Schuber des Herdes , welche zu den in Gebrauch zu setzenden

Heitzen gehören . Ein Theil des Untcrzündholzes , ungefähr das Drittel des ganzen Aus¬
maßes , wird auf den Rost nach der Länge und Quere geschlichtet ; eS werden trockene Stüc¬
ke darauf gelegt , und das Hotz angezündet , wo sodann mir der Steinkohlen - Feuerung

ganz so , wie es bey dem Abkochen in den Oefen vorgeschriebe » wurde , zu verfahren ist.
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Neinig '.mg der ^Herde durch
Len Schornsteinfeger.
Hkrh. am >-. May 806. ^ 77 -,

Unterhaltung der Kochherde.
Hkth. am 77- '

Gegen Mitte der Kochzeit ist die Heitze der Einbrenne unterzuzünden , damit die Berei¬
tung der Einbrenne und das Zerlassen des Fettes bewirkt werden können . In Absicht der Knö¬

del (Klöße ) muß der Koch darauf sehen , daß er etwas Unterzündholz erspare , um solches
Ley Bereitung derselben zur Erlangung eines schnellen Siedens in den Feuerraum eintragen
zu können.

Wenn die Menage gekocht ist , die Mannschaft aber noch nicht vom Dienste Ungerückt
wäre , so hat der Koch nach gänzlichem Abkochen und nach dem Eintragen des letzten Brenn¬
stoff - Quantums , wenn solches sich in lebendige Kohlen verwandelt hat , beyde Schuber zu
schließen , wodurch er in Stand gesetzt wird , das Essen wenigstens noch durch eine halbe

Stunde in mäßigem Sude zu erhalten.
Nach dem Abkochen und wenn die Gefäße aus dem Kochraume gehoben sind , ist der

Schuber des Herdes sowohl , als auch der Aschenschuber , genau zu schließen , den folgenden
Tag ist vor Unterzündung des Feuers der Rost mit dem Schierhaken von den Schlacken,
welche die Steinkohlen gewöhnlich zurück lassen , zu reinigen , auch sind mittelst der Kohlen¬
schaufel Asche und Schlacken , welche sich gesammelt haben , aus dem Aschenraume heraus zu
nehmen . Bey dem 'Nachgießen des frischen Wassers muß Acht gegeben werden , daß nichts
seitwärts gegosssn wird , um das Springen der eisernen Capellen zu verhüthen.

h. 2662 .

Die Reinigung der Herde oder eigentlich ihrer Rauch - Canäle muß bey der Beheitzung

mit Holz und Torf öfter vorgenommen werden , als bey der Benutzung mit Stein - und Torf¬
kohlen . Die Reinigung des Haupt - Canals der Herde wird durch den Schornsteinfeger mir
einer Cilinder - Bürste vorgenommen.

Die Weiber müssen vorher die Capellen und diejenigen ^Weiberplatten ausheben , welche
k'eine eigene Heitze haben , und nur von der durchstreichenden Flamme erwärmt werden , dann
soll der Feger die Seiten - Canäle sowohl , als die Wände des Feuerraumes des Kochplatzes
mit einem Handpinsel reinigen , und den Ruß in dem Aschenherde jeder Heitze abkehren . Der

Hausmeister nimmt sodann diesen im Aschenherde gesammelten Ruß wieder heraus , und setzt
die Capellen und Platten an ihre vorigen Stellen.

h. 2563.

Nach Verlauf der Sommermonathe müssen das Schadhafte des Mauerwerkes und die
Beschädigungen der Eisentheile , welche durch den Gebrauch von Zeit zu Zeit sich ergeben ,
auf der Stelle hergestellt werden.

Was bey den Gußplatten der Oefen gesagt wurde , gilt auch hier , nähmlich , wenn
eine Capelle oder Platte einen Sprung erhält , so ist sie nicht gleich durch eine neue zu erset¬
zen , indem solche noch lange Drenste leisten kann.

Auch sind die,Capellen , welche die Einwirkung des Feuers unmittelbar von dem Ro¬
ste empfangen , wenn sie durch den Gebrauch in ihrer Eisenstärke geschwächt werden , nicht
gleich zu cassiren , und durch neue zu ersetzen , sondern diese Capelle ist mit jener des zweyten
Raumes zu verwechseln , und nur erst dann , wenn sie dergestalt durchgebrannt ist , daß sie
auch das Kochgefäß nicht mehr tragen kann , ist sie durch eine neue zu ersetzen.

Bey der größten Sorgfalt wird es gleichwohl nicht immer zu verhindern seyn , daß im
Winter die Oeffnungen dar Capellen und der übrigen Kochräüme nicht durch das Eingießen

des Wassers und sonstiger Unreinigkeiten angefüllt werden , wodurch das Rosten und die frühe
Zerstörung der Eisentheile befördert wird . Um diesen Nachtheilen nach Möglichkeit vorzukom¬

men , müssen diese Oeffnungen nach dem sommerlichen Gebrauche mit trockenen Ziegeln aus¬
gefüllt und ausgeglichen werden.
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L.

Von dem Baue der Pferdestallungen.

h. 2664.

Bey EnLwerfung der Baurisse von verschiedenen Gattungen Militär - Pferdeffallungen

hinsichtlich ihrer Construction überhaupt , und der innerlichen Einrichtung in ' s Besondere , ist
sich folgender Maßen zu verhalten.

Bey Stallungen für Militär - Beschäler und aufgestellte junge Hengste.

Längenmaß der inneren Lichte.

Diese hat sich nach der bestimmten Anzahl der Hengste und der Standbreite zu richten.

BreiteinderLichte.

Für doppelte Reihen Pferdstände 6 Klafter , und bey einfachen Reihen 4 Klafter.

Höhe in der Lichte.
»Z Schuh.

Sturzböden oder Ge Wölbung.

Ersterer mit i einzölligen über einander gelegten Bretern , worauf 2 Zoll Schotter , dann
ein liegendes Ziegelpflaster in Lehm gegen Feuergefahr gelegt wird.

Bey gewölbten Stallungen , welche den Vorzug vor ersteren v̂erdienen , sind die Gur¬
ten i Schuh und die Gewölbung b Zoll dick.

Oeffnungen in den Sturzböden oder der Gewölbung.
Nach Maß der Lage des Stalles werden in denBödenader der Gewölbung zum Schlie¬

ßen eingerichtete , 2 Schuh im Gevierten haltende Oeffnungen gelassen , um das Heu vom
Dachboden durch dieselben gemächlich in die Stallung bringen zu können.

Bedachung.
Diese hat auf 6 Klafter 4 bis 5 Schuh Breite , sammt der Mauerdicke , aus einem

stehenden Dachstuhle zu bestehen , welcher nach Umständen mit Doppelfchindeln , oder besser
mit in 's Malter gelegten Dachziegeln einzudecken ist.

K a f f e r n.
In diese Dachung sind nach Maß der Länge von iS zu »5 Klafter so genannte Kaf¬

fem an der inneren Seite anzubringen , durch welche man das Heu aufzubödnen pflegt . ,
Außer diesen sind zu beyden Seiten die gewöhnlichen Dachfenster anzulegen.

S t a l l t h ü r e n.
Diese haben 8 Schuh Breite , und io Schuh Höhe , mit zwey Flügeln ; die Anzahl

richtet sich nach der Stall - Länge auf i5 Klafter von einander.

S t a l l f e n st e r.

In einer Stallung dieser Art erhalten dieselbe 2V2 Schuh zur Höhe , und eine Brei¬

te von 3 Schuhen mit 2 Flügeln , das Glas nicht in Bley , sondern in Holz eingepfalzt.

Bey einem Stalle von doppelten Ständen kommen die Fenster zu beyden Seiten , jedoch

nicht einander gegenüber , sondern immer in den wechselseitigen Zwischenräumen , auch nicht
in der Mitte der Stände , sondern immer zwischen denselben , von 3 zu 3 Klafter aus ein¬
ander , 2 Schuh oberhalb der Heureifen.

Bey einem einfachen Stalle , in welchem nur eine Reihe Pferde aufgestellt wird , sind

die Fenster in der nähmlichen Entfernung und Höhe in der Rückseite des Stalles anzu¬
bringen . !

Bey Stallungen hingegen , oberhalb deren für die Truppen Ouartiere angebracht wer¬

den , erhalten die Fenster und überhaupt dle Pferdestände eine ganz andere Eintheilung , wie
dieses weiter unten gezeigt werden wird.

551

Vorschrift zum Baue der
Stallungen für Militär - Be¬
schäler und aufgestellte junge
Hengste.
Hkth.am rü . Feb. öig . UySo.



352 X . Hauptstück . I . Abschnitt.

Luftzüge.

Diese sind 3 oder 4 Zoll in 's Gevierte , r Schuh unter dem Sturzboden , oder nach
Umstanden unter der Gewölbung , immer zwey zwischen zmey Fenstern anzulegen . Außer
diesen erhalt eine solche Stallung nach Maß der Lange von 20 zu 20 Klafter Entfernung
oberhalb der Pferdstände Nauchf .änge oder größere Luftzüge von r Schuh im Gevierten aus

zusammen gefügten wohlverpichten Bretern , welche am Sturzboden mit einem Schuber zum

Schließen über die Dachung hinaus reichen , und gegen das Hineinregnen oben mit einem
Brete bedeckt feyn müssen.

S r a l l g ang.
Dieser rst bey einem Stalle von 2 Rechen Pferden mir Inbegriff des Jauche - Canals

12 Schuh breit . Bey einem einreihigen Stalle ebenfalls 12 Schuh . Diese Gänge sind nach
Umständen mit weichen oder harten , wohl abgerichteten Holzstücken regelmäßig auszupflastern.

Ja uche - Abzug s - Ca nä  l e.
Diese sind aus Sandstein , aus eichenen oder lärchenen Holzstämmen rückwärts der

Srandsäulen auf die Art zu errichten , daß sie zur Breite ' 15 Zoll , und zur Dicke 12 Zoll

erhalten ; in diese wird eine Rinne von 7 /̂2 Zoll Tiefe mit einem Pfalz oben von Zoll

zu be -den Seiten emgearbeitet , um die Deckpfoste von l) Zoll Breite und »' /2 Zoll Dicke
einlegen zu können.

Diese Deckpfoste von Eichen - oder Lärchenholz erhält zur Länge die Standbreite mit
zwey eisernen Ringen , nähmlich «n beyden Enden einen , zum gemächlichen Aufheben . Der
Fall von diesen Jauche - Rinnen ist , Zoll auf die Klafter.

Nach Maß der Länge eines solchen Stalles kann der Fall aus der Mitte von 10 zu io

Klaftern , mithin auf 5 Klafter mit dem Falle von 5 Zoll in einen ^Canal von 1 Schuh
Breite und 1'/2 Schuh Liefe angenommen werden . Diese unterirdischen Canäle sind
also von 10 zu 10 Klafter in der Arr anzulegen , daß sie unter beyde Jauche - Rinnen grei¬

fen , und durch eine oder die andere Haupt - Seitenmauer in einen größeren Abführungs -Ca¬

nal oder aber in eine Senkgrube , welche mit Dampföffnungen versehen seyn muß,  sich
einmünden.

Stan d für E in Pferd.
Für die Hengste b Schuh breit , und 12 Schuh lang , von der Mauer an gerechnet.

Standbrücken.

Diese erhalten von der Mauer bis an die Jauche - Rinne einen Fall von 3 Zoll . Die
Brücken selbst für jeden Stand in 's Besondere bestehen aus eichenen oder lärchenen , 3 Zoll

dicken und b Schuh 4 Zoll langen , ro bis 12 Zoll breiten , über quer gelegten , gut an
einander gefügten Pfosten , welche in 2 Zoll breite , 3 Zoll tiefe Pfalzen der von der Mauer
bis an die Standsäule der Länge nach liegenden (-zölligen Polsterhölzer einzulegen sind.

Diese Brücken haben von der Mauer bis genau an die Jauche - Rinne zu reichen , wenn
Pferde dahin zu stehen kommen , welche des Terrains halber . im Winter mir Stollen be¬
schlagen werden müssen.

Für Pferde mit Pantoffeln oder ohne Eisen ist es jedoch zur Conservation der Hufe
besser , wenn der Stand von der Mauer angefangen auf 3 Schuh weit vorn mit Lehm,
worunter Ochsenblut , Salz , Asche und Spreu gemischt sind , ausgeschlagen wird.

Aushöhlungen unter d en S r and b rücken für je d e s Pferd  i n 's
Besondere.

Diese zur Aufnahme der durch die Pfostenbrücke seigenden Jauche bestimmteAushöhlung be¬
steht aus einem mit 2 Zoll Fall in 's Malier gelegten liegenden Ziegelpflaster auf zwey Drittel der
Pferdstandlänge , oder in O Schuh Länge von der Jauche - Rinne aufwärts . Dieses Pflaster
erhält von den 2 Polsterhölzern gegen die Mitte des Pferdstandes einen Fall von 2 Zoll,

und dient zugleich , um die Polsterhölzer mehr zu befestigen , nachdem dasselbe sich am unte-
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ren Eheste des Pfalzes der Polsterhölzer anstützt , bildet sonach in der Mitte des Pferdstan-
dcs eine Rinne , durch welche die Zauche in eine Oessnung der wirklichen Zauche - Rinne ab-

geführt wird.

S t and sä u l en.

Diese kommen zur Absonderung der Pferdstande von 6 zu t» Schuh , 2 Schuh in die

Erde und t» Schuh über den Stall - Horizont , mir einer zehnzölligen Dicke , rund von Eichen-
odcr Lärchenholz senkrecht aufzustellen und gut zu befestigen.

An diesen Standsäulen werden gewöhnlich m gleicher Höhe des Futterbarren - Baumes
zur Einhängung der Streubäume , dann auch auf beyden Seiten zum Anbinden der umge¬
kehrt stehenden Pferde gute eiserne Ringe mit 3 Zoll langen Holzschrauben versehen , in sder

Höhe von 5 H Schuh , ferner zum Aufhängen der Wischzäume rc. in gleicher: Höhe auf
der Rückseite ein eiserner Hakennagel angebracht.

Futterbarren.  ^
Diese werden , wenn es thunlich ist , aus dreyzolligen harten oder in deren Ermange¬

lung auch aus weichen Pfosten auf die Art zusammen gesetzt , daß sie r Schuh breit und eben
so tief im Lichten sind . Auch können die Futterbarren aus ganzen Baumstämmen durch mul¬
denmäßige Aushöhlung bey jedem Stande auf die bereits bestimmte Liefe und Breite , so
zu sagen noch besser verfertigt werden.

Diese Futrerbarren ruhen in einer Höhe von 3 '/ . Schuh auf Querriegeln , welche
in die Mauer auf 6 Zoll eingelassen sind , und zugleich auf in die Erde 2 Schuh eingegra-
Lenen Säulen , alles von sechszölligem Holze.

Die oberen Kanten derselben werden gewöhnlich abgerundet , und mit starkem Eisen¬

bleche beschlagen ; nebstbey werden in dem Futterbarren - Baume oder Futterbarren bey jedem
Pferdstande zum Anhängen der Pferde und zur Befestigu «g des Streubaumes vier eiserne
Ringe zum Einschrauben angebracht.

Zwischenraum vom Futterbarren bis zur Heu reif  e.
Dieser ist iVr Schuh hoch , und mit Bretern verschalet.

Heureifen.
Diese sollen , anstatt von Holz , wegen der längeren Dauer von Eisenstäben »6 Zoll

breit und tief , unten zugerundet und in der Mauer befestigt seyn . Jeder Pferdstand hat
einen solchen Korb zu erhalten.

S t r e u bäu m e.

Diese sind abgerundet , von hartein Holze , 4 Zoll im Durchmesser , auf beyden Seiten
gut beschlagen , dann auf der einen Seite mit einem dreygliederigen Kettchen und Knebel ver¬

sehen , mit welchem der Streubaum sin den Futterbarren - Baum eingehängt , und auf Ver¬
änderen Seite mit dem bekannten Aushebhaken , mit welchem der Streubaum mit der Stand¬
säule verbunden wird.

Hafer - , Sattel - , Stall - Requisiten - und S treu stro H- Ka  m m e r n

werden im Verhältnisse der Pferde , welche in der Stallung unterzubringen sind , an den

beyeen Enden in dazu bemessenen Räumen angebracht . Streustroh - Kammern sind aus der

Ursache nothwendig , wül die Streustroh - Kästchen unter den Futterbarren im Allgemeinen,
als nachtheillg für die Pferde , ganz aufzuhören haben ..

§. 2666.

Bey Stallungen
für G e b r au ch pfe rd e von der Cav al l er i e und dem Fuhrwesen.

Bey ganz neuer Herstellung solcher Stallungen bekommen dieselben im Vergleiche der

Stallungen für Hengste aus der Ursache ein ganz entgegen gesetztes Ausmaß , oder eigentlich
Band n . 84

Stallungen für Gevrauch-
Pferde von der Eavalleeie und
dem Fuhrwesen.
Hkth. am r 5. Fso . 8 >9« N 730..
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eme ganz andere Construction , weites fast in allen Fallen gewöhnlich ist , über solche Stal¬
lungen ein oder zwey Stockwerke für die Unterkunft der Truppen anzubringen.

Wenn auf derley Stallungen ein oder zwey Stockwerke aufzusetzen der Antrag gemacht
wird , so sind sie theils wegen der Feuersgefahr , theils wegen besserer Consistenz des Ge¬

bäudes zu gewölben . Diese Stallungen , oder besser Casernen können für ganze oder halbe
Dwisionen vom Fuhrwesen , und für die Cavallerie für ganze Divisionen mit und ohne den

Stab nach dem bestimmten Friedensstande entworfen und erbauet werden , wozu die Muster
plane bey den Fortifications - Direktionen liegen.

Construction und Ausmaß dieser Stallungen.

Diese Stallungen werden abtheilig auf >6 Pferde bestimmt angenommen , sie erhalten

also zur Lange rm Lichten genau b Klafter 4 Schuh , und m der Breite 5 Klafters Schuh.

Standbreite und Lange.

Die Standbreite ist im Allgemeinen für alle Dienstpferde auf S Schuh , und die Länge
desselben von der Scheidemauer bis an die Jauche -- Rinne auf 12 Schuh angenommen , der
mittlere Gang bekommt daher nur eine Breite von 10 Schuh.

An diesen abtheiligen Stallungen ist ein Gang von 8 Schuh im Lichten angebracht,
so , daß dadurch , die beyden Hauptwände und die eine Mittelwand mit 7 Schuh Breite zu¬
sammen mit eingerechnet , die ganze Breite des Gebäudes auf ,) Klafter 1 Schuh ausfällt,
wie dieses aus den bey den Fortifications -- Direktionen liegenden Planen und Profilen abzu¬

nehmen ist. Außer diesem har jede dieser abtheiligen Stallungen vom Hof aus eine 5 Schuh
breite und 8 Schuh hohe Thür mit zwey Flügeln , dann vier Fenster in der inneren und

äußeren Hauptmauer , wovon die -unteren Flügel aus Holz , die oberen aber aus in Holz ge"
faßtem Glase bestehen.

Die Luftzüge sind in den Scheidewänden i Schuch unter den Gewölbsbogen auf die

Art angebracht , daß sich in jeder solchen Stallung auf beyden Seiten zusammen 8 Einhau-

cher von 1 Schuh Länge und 6 Zoll Breite , mit einem Schuber versehen , befinden . Diese
ziehen sich mit dem letzteren Maße in der Scheidemauer aufwärts , dann längs derselben brs

unter den Cordon auf 6 Zoll in 's Gevierte , und bilden solcher Gestalt die Aushaucher , wel¬

che auf 8 Zoll einwärts mit einem Drahtgirter zur versicherten Reinhalrung geschlossen sind.
Alle übrigen inneren Stallbestandthelle , hmsichrlich ihres Ausmaßes , ihrer Anlage und

Höhe , sind jenen bey den Hengstenstallungen bereits angegebenen ganz gleich , und können

aus dem in Detail gezeichneten Plane und Profile noch genauer entnommen werden ; jedoch
mit dem Unterschiede , daß diese Stallungen einen Fall gegen den Gang von i Schuh er¬
halten , um der Jauche - Rinne dadurch den erforderlichen Abzug zu verschaffen.

§ . 2066 . >

B e y S t a l l u n g e n
-für  M u t t e r st u t en  m i t S t and  k äst ch e n.

Diese Art Stallungen ist nur bey Stutereycm m Anwendung.

Längen  Ni a ß.

Dwses richtet sich nach der Anzahl der vorhandenen Mutterstü 'ten und her Pkandkäst-
chen - Breite.

B r e i t e n m a ß.

Für doppelte Reihen 6 , für einfache 4 Klafter.

Höh enm a. ß.

Bom Horizont bis unter das Gewölb oder den Sturzboden 14 Schuh.

Stallthüren.

Diese sind 2 Klafter breit und eben so hoch , mit Flügeln . Die Thorgewänder an
beyden Seiten müssen gut abgerundet seyn.

Stallungen für Mutter-
stuten.
Hkth.am rä. Tek. 6-9. u 73°.
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Mutte r stuten - Stände

bilden die Kästchen , jedes s Klafter lang und eben so breit , durch breterne Zwischen¬
wände getrennt , in die Futterbarren und Standsäülen eingepfalzt , vorn 6/2 , und

rückwärts 4 Schuh hoch , mit zwey Flügelthüren , jede von 4  Schuh Breite und gleicher Hö¬
he . Alle übrigen Bestandtheile im Inneren sind gleich jenen bey den Hengstenstallungen , nur
haben die Streubäume ganz wegzubleiben , auch dürfen weder die Standsäulen , noch dre
Futterbarren mit den eisernen Ringen versehen werden , so wie die Sattelkammern unnö-

thig sind.

§. 2667.

Laufftall ungen für Mut Lerst » Len.

Längenmaß.
Nach der Anzahl der Stuten für jede eine Breite von 7 Schuh.

B r e i t e n m a ß.

Für doppelte Reihen (> Klafter , für einfache 4 Klafter.

H ö h e n m a fi.
Dieses ist 14 Schuh.

S t a l l t h ü r .e Nr

Wie bey dem Stalle für Muttersturen mit Kästchen.

Erdboden im Stalle.

Von Lehm , der etwas mit Ochsenblut , Asche , Salz und Spreu gemischt , dann

gleich einer Tenne gut angestampft wird , und vom Futterbarren bis in die Mitte des Stal¬
les einen Fall von 6 Zoll erhält.

Abzug - Canal.

Dieser liegt bey einem Stalle von zwey Reihen Ständen in der Mitte , und bey einem

einfachen auf 2 Klafter von der Mauer entfernt , hat 1 Schuh Breite » '/ „ Schuh Liefe
mit dem gehörigen Falle und der Ableitung der Jauche in die Senkgrube , wie bey den

Hengstenstallungen.

Anm e r k u n g . Die Sturzböden oder die Gewölbung , Bedachung , Fenster , Luftzüge , Fut¬
terbarren und Heureifen ohne Standsäülen , Streubäümen und Beschläge von
Eisen sind gleich jenen bey den Hengstenstallungen , mit dem Bemerken , daß
in einem solchen Stalle für Mutterstuten auf »oo Stuten auch 5 bis bAbfoll-
kästchen oder Stände auf die bereits angegebene Art zu errichten wären.

§. 2668.

Laufstattungen für drey- und vierjährige Pferde.

s ) Hier bleiben die Abfollkästchen weg.

d ) Das Längenmaß wird so bestimmt , daß für ein Pferd nur fünf Schuh Breite ge¬
geben werden.

e) Die Breite eines solchen Stalles bey zwey Reihen Pferde ist mit 5 Klaftern , und
bey einer Reihe auf 3V - Klafter bestimmt zureichend.

Anm e r kun g. Alles Uebrige bleibt gleich dem Laufstalle für Mutterstutem

h. s56g.

Laufstallungen für ein- und zweyjährige Füllen.
Diese sind eben so beschaffen , wie jene für drey - und vierjährige Pferde , mit dem

einzigen Unterschiede , daß hier am Futterbarren nur ein Raum von 4  Schuh für ein Follen
anzunehmen ist.

yo * ^

Laufstallungen für Mutter¬
stuten.
Hkth. am 2S.Zeb-öiy. u730.

X

Laufstallungen für tzrey- und
vierjährige Pferde.
Hkth. am r 5. Feb . 6,9 .« 73V.

Laufstallungenfürein - und
zwenjährige Follen.
Hkth. am r 5. Fei». 8,9 . u 780-

LmiV U.



X . Hauptstück . II. Abschnitt.256

Laufstallung für Abspänn-
follen-
Hkth. am 25. Feb»8,9 . u 730.

Stallung .« für marove
Pferde.
Hkth. am 26. Febö -s . u 73«.

Allgemeine RücksichtenHey
neuen Stallbauten.
Hkth. am 2S. Feb. 6. 9. u 730.

Nothwendigkeit des Granj-
Vauwesens.
Hkth. am Zo. Mürj 8, «. u 998.

h. 2570.

Laufstallungen für Abspannfollen.

Diese sind gleich jenen für ein - und zweyjahrige Follen , mit der Beschränkung des
Standes für jedes Follen auf 3 Schuh , wornach im Verhältnisse der Anzahl Follen die
Länge deS StalleS zu bestimmen ist.

h. 267 ».

Stallungen für marode Pferde.

Diese bedürfen der Untertheilung:
s ) Für Ezternisten.

I») Für Internisten.
e) Für mit Wurm , mit Schaben und verdächtigen Drüsen oder anderen ansteckenden

Krankheiten "behaftete Pferde , welche letzteren alle von den übrigen , so weit es thunlich ist,
abgesondert und separirt verschlagen seyn müssen . In jeder dieser Stallabtheilungen für ma¬

rode Pferde sind bey Gestüten nach Anzahl der Mutterstuten auf 100 Stück , 5 für daS
Hundert gerechnet , für kranke Mutterstuten sammt Säugfollen eingerichtete Kästchen nach Art
der Abfollstände erforderlich ; übrigens können aber diese Stallungen eben so ,, wie jene für

Gsbrauchpferde , beschaffen seyn.
H. 2672.

Allgemeine Rücksichten,
welche bey neuen Stallbauten zu beobachten sind.

Für den Bauplatz ist ein erhabener , trockener , guter Boden auszuwählen , der nach
Umständen auch erhöht werden kann . Die Lage der Stallungen würde am besten seyn,
wenn sie mit der Haupt - Fronte in der Richtung vom Morgen gegen Abend genommen wer¬

den könnte . Wasser zum Trinken muß in der Nähe seyn . Für Cavallerie - und Fuhrwe¬

sens - Stallungen sind nach Erforderniß Pumpenbrunnen in dem Hofe anzulegen . Bey Ge¬
stütsstallungen aber können dieselben auch in dem Stalle selbst angebracht werden . Das

Wasser muß von ganz gesunder Art seyn, sonst müßte deßwegen eine andere Fürsorge getrof-
ffen werden . Bey Gestütsstallungen muß die Wartmannschaft in der Nähe bequarriert seyn.
Der Terrain muß auf eine Breite von wenigstens 4 Klaftern um die Stallung bey Ge¬
stüten gut ausgeglichen und angestoßen , bey Cavallerie - und Fuhrwesens - Stallungen aber
auch gepflastert werden . Bey letzteren ist es ein Vortheil , eine Sommer - Reitschule anzu-
legen , damit die Pferde in Bewegung erhalten werden können . In den Beschäl - Statio¬

nen ist in der Nahe des Stalles ein eingeplankter Belegplatz gut angeschottert im Gevierten

von 8 bis 12 Klafter mit einem Probier - Stande von 1^ Klafter Länge und 8 Schuh
Höhe aus starken Pfosten , welche sich in zwey Säulen einpfalzen , erforderlich . Was end¬
lich die Luftzüge , Rauchfänge , Sattel -, Hafer -, Heu - und Strohkammern anbelangr , so sind
über die ersteren zwey bereits bey den Stallungen  die nöthigen Erklärungen gegeben
worden , die letzteren drey hingegen sind nach dem Erfordernisse und der Anzahl der Pferde
bemessen , zwar unter die nähmliche Bedachung der Stallungen , jedoch ganz getrennt von
den Pferdeständen , zu errichten , um dadurch das Eindringen der Schärfe von diesen Re¬

quisiten und Naturalien zu beseitigen.

II. A b schni t t.
Won dem Gränz - Bauwesen.

§. 2678.

Die beträchtlichen Summen an Geld , Materialien , dann Hand - und Zugarbeiten,
welche in den k. k. Militär - Gränzen zu Bauführungen alle Jahre verwendet werden , er-
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fordern die größte Aufmerksamkeit der administrirenden Behörden , so wie die genaueste Auf¬
sicht der Vorgesetzten . Es ist daher nöthig befunden worden , zur Oberaufsicht über das ge¬
lammte Bauwesen in den k. k. Militär - Gränzen fünf Bau - Direktionen , und ein See-

Bau - Amt zu Zengg , welches auch das Bauwesen zu Carlopago zu besorgen haben wird,
und der Bau - Direktion zu Carlstadt untergeordnet ist , mit der Abhängigkeit von den be¬
treffenden Gränz - General - Commanden aufzustellen , nahmlich:

itens : Für die Carlstädter Gränze zu Carlstadt.
2tens : » ^ Warasdiner - Banal - Gränze zu Bellovar.
3tens : » » slavonische Gränze zu Wincovcze.
4tens : » » banatische Gränze zu Weißkirchen.
5tens : » » siebenbürgische Gränze zu Hermannstadt.

tz. 2574.

Die Bau - Directionen in der Carlstädter , Warasdiner - Banal - , dann m der slavo-
nischen und banatischen Militär - Gränze sollen bestehen aus:

r Bau - Direktor mit Stabs -Officiers - Charakter.

1 Vice - Direktor mit Hauptmanns - Charakter.
3 Bau - Adjunkten , und

2 Bauschreibern.

Jene in der siebenbür gischen Gränze aber aus:
r Bau - Direktor mir Stabs - O fficiers - Charakter.
r Bau - Adjunkten , und

r Bauschreiber . Endlich

das S e e - B a u - A m t zu Zengg aus:
r Bau - Hauptmanne und
L Bauschreiber.

§. 2576.
Die mit Stabs - Officiers - Charakter angestellten Bau - Direktoren können in der Zu¬

kunft nach längerer guter Dienstleistung auch den Charakter eines Oberst - Lieutenants , ja
selbst eines Obersten erlangen.

Ihre Gebühr wird in drey Classen eingetheilt , und
für die 1. Claffe ein jährlicher Gehalt von . . . . . . 2000 fl.

r» 2.

» 3 .
1600 v
1200  »

nebst der Verpflegung für einen Privat - Diener bestimmt.

Die Vice - Direktoren genießen einen jährlichen Gehalt von 600 fl. , nebst der Ver¬
pflegung für einen Privat - Diener.

Für einen 1. Bau - Adjuncten werden jährlich . . . . . . . 600 fl.
» » 2 . » » » , . . . . . . .  400 »

nebst der Verpflegung für einen Privat - Diener;

für einen 1. Bauschreiber aber jährlich . . . . . . . . . . . . 3 oo fl.
und »2. » » » . .240 »

fest gesetzt.

Zur Verpflegung der Privat - Diener , welche in der Löhnung und dem sy-
ste-mmäßigen Brotgelde bestehet , gehört auch das jährliche Monturs - Geld von . 10 »

§. 2576.

An Brennholz sind jenen Bau - Direktoren , welche in der Gränze stationirt
sind , gegen die systematische fest gesetzte Bezahlung jährlich . 20 Klafter.
den Vice - Bau - Direktoren . . . . ib »

den Bau - Adjuncten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 »

und den Bauschreibern . . . . b »

hartes Holz ( den zulebt genannten aber unentgeldlich ) anzuweisen.

Anzahl der Gränz- Vau-
Dirertionen.
Hkth. am3o. März8i >. » yy8.

» » 1. Der. LiH. L S45o.

Personal- Stand.
Hkth. am3o. März8->. n 998.

» » r. Dec- 8i§. U54S„.»
» » ig . 3 än. 8,5 . s -69

Gebühr.
Hkth. am 3o. Mäkj 8»>. n 9g».

Brennholz«7tusma6^
Hkth. am3o. Mürzbii . » 99S.
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Vorspann und Zehrungsko-
stcn bey Dienstreisen-
Hkth. am 3o. März ör i . u 998.

-Obliegenheiten , dann Ver¬
fassung der Bauplans , Vor-
ausuiaße und Kostenüber¬
schläge.
Hkth. am 3o. Märj 81>. s 993.

Oberaufsicht über das ganze
Bauwesen.
Hkth. am 3o. Marz 311, u 993.

Local - Bereisungen.
Hkih. am 3o. März8i 1. L 998.

Zug aller Baugeschäfte durch
die Vau - Directwnen.
Hkth. am 3o. März 81. . L 99g.

Abstellung der entdecktenGe¬
brechen.
Hfth . am 3o.März 8 , -. A 99g,

Für die Kanzelley der Carlstädter , Warasdiner - Banal -, slavonischen und banatischen
Bau - Directionen werden jährlich y , für die siebenbürgifchen aber , sowie für jene des Zengger
See - Bau - Amtes 6 Klafter hartes Brennholz unentgeldlich bewilliget.

Die erforderlichen Zeichnungs - und Schreib -- Materialien haben die Granz - Bau - Di¬
rectionen ordentlich an die Proventen - Cassa zu verrechnen.

h. 2677.

Bey Dienstreisen wird den Direktoren , Vice - Direktoren , Bau - Adjuncten und Bau¬

schreibern die erforderliche Vorspann jedes Mahl kriegscommissariatisch angewiesen , und von
dem Aerarium vergütet.

Außer dem bewilligen Seine Majestät den Bau - Direktoren bey Dienstreisen in ihrem

Bezirke , wo ihnen die charaktermäßigen Diäten nicht angewiesen werden können , die Auf¬
rechnung von i si. täglich an Zehrungskosten.

tz. 2S78.
Eine der ersten und wichtigsten Obliegenheiten der Gränz - Bau - Direktionen soll es

künftig seyn , die Plane , Vorausmaße und Kostenüberschläge zu allen neuen Bauführungen

und Reparaturen selbst zu verfassen , weil dieses die Grundlage ist , worauf das ganze Bau¬
wesen und der dazu erforderliche Aufwand beruht . Es kann daher nur in einzelnen dringen¬
den Fällen , wo Gefahr auf dem Verzüge haftet , und die Bau - Direktion wegen zu weiter
Entfernung außer Stande ist , alles an Ort und Stelle selbst aufzunehmen , den Regimen¬

tern noch gestattet werden , Plan , Vorausmaß und Kostenüberschlag zu verfertigen , und
durch die Bau - Direktion revidiren und berichtigen zu lassen.

h. 2S79.

Außerdem liegt den Gränz - Bau - Direktionen auch die Oberaufsicht über die Aus¬
führung , die öftere Untersuchung der bestehenden , neu hergestellten oder iin Baue begriffenen
Gebäulichkeiten , die Revision und Mitfertigung aller Contracte , welche entweder wegen
in Entreprise gegebener Bauführungen , oder wegen Verfertigung und Lieferung von Bau-

Materialien , Geräthschaften .und Requisiten abgeschlossen werden , überhaupt die ganze Ober¬
leitung und Controlle aller Bsugeschäfte in den ihnen zugewiesenen Gränz - Regimentern und
Militär - Communitäten ob.

tz. s 56 o.

Die Bau - Direktoren müssen daher ihre Bezirke wenigstens alle Jahre Ein Mahl voll¬
ständig bereisen , und sich von dem Zustande aller Aerarial - und öffentlichen Gebäude oder
Straßen , Brücken und Wasserbau - Arbeiten , so wie von den vorhandenen Bau - Materia¬

lien die genaueste Kenntniß verschaffen -, zu den anbefohlenen Herstellungen die nöthigsn An¬
leitungen geben , vorzüglich bey neuen Ballführungen sorgfältig Nachsehen , und die hergs-
stellten in Beziehung auf dis Zweckmäßigkeit und Solidität der Herstellung nach den vorge¬
schriebenen Planen und Kostenüberschlägen genau untersuchen.

h. 2681.

So wie alle Berichte und Vorschläge der Regimenter und Communitäten in Bausa¬
chen jederzeit durch die betreffende Bau - Direktion und die Gränz - Brigade dem Vorgesetzten

General - Commando einzusenden sind , damit die nöthig befundenen Bemerkungen beygefügt
werden können , so haben auch alle Baubewilligungen und sonstige Verordnungen im Bau¬
wesen stets ihren Zug von dem General - Commando durch die Brigade und durch die Bau-
Direction zu den Regimentern und Communitäten zu nehmen , damit die Bau - Direktion

in der vollständigen Kenntniß aller Baugeschäfte erhalten werde , die sachdienlichen Vormer¬
kungen darüber führen , und bey ihren Bereisungen gehörig Nachsehen könne , ob die erlasse¬
nen Anordnungen pflichtmäßig befolgt worden sind.

h. 2682.

Bey entdeckten Mängeln und Gebrechen im Bauwesen haben die Gränz - Bau - Direk¬

tionen sich wegen Abstellung , derselben mit den betreffenden Regiments - oder Bataillons-



Commandanien und Magistraten in das Einvernehmen zu setzen ; sie sind aber unter ebener

Verantwortung verpflichtet , sich zu überzeugen , ob denselben wirklich abgeholfen werde , und

falls keine Abhülfe erfolgt , die umständliche Anzeige dem Vorgesetzten General - Commando
zu erstatten»

h. 2583.

Die . den Bau - Direktoren in der slavonischen und banatischen , dann der Carlstadter

und Wa .rasdiner Gränze beygegcbenen Vice - Direktoren sind nicht nur von jenen , gleich

dem übrigen Personale , zur Zeichnung und Entwerfung der erforderlichen Plane , Voraus¬
maße und Kostenüberschläge zu verwenden , sondern sie haben dieselben während ihrer Abwe¬

senheit oder in sonstigen Verhinderungsfällen zu suppliren ; auch können sie zu den nöthigen
Bereisungen und Visitationen aller Aerarial - Gebäude , so wie zum Nachsehen ben einzelnen

Bauführungen oder sonstigen Arbeiten versendet werden.

Von dem Bau - Personale bey den Gränz - Regimentern und dem Tschaikisten-
Bataillon.

h. 2684 .

Die unmittelbare Besorgung des Bauwesens , folglich die ersten Anträge dazu , die

Beyschaffung und Besorgung der Bau - Materialien , die Ausführung selbst nach den von
den Grünz - Bau - Direktionen entworfenen Planen , Vorausmaßen und Kostenüberschlägen,
endlich die Verrechnung der darauf verwendeten Gelder , Materialien und Arbeitstage bleibt
auch künftighin den Gränz - Regimentern , dem Tschaikisten - Bataillon und den Militär-
Communitäten überlassen . Es sind demnach alle diese Geschäfte unter der Aufsicht und Ver¬

antwortlichkeit der Regiments - oder Bataillons - Rechnungs - Kanzelley , so wie bey Com-

munitäten unter der Aufsicht des Magistrats von einem dazu zu bestimmenden Individuum

zu besorgen.
H. 2585.

Damit aber die Baugeschafte in Zukunft mit mr.hr Ordnung , Sachkenntnis ; und genauer
Beobachtung der bestehenden Vorschriften besorgt werden , ist bey jedem Regiment in der

Carlstädrer , Wareödiner , slavonischen und banatischen Gränze , so wie auch bey dem

Tschaikisten - Bataillon , ausschließlich zur Besorgung derselben ein eigenes Individuum mit

Hauptmanns - Charakter und mit der für die Oekonomie - Hauptleute in der Gränze ausge-
messenen Gebühr anzustellen , und künftighin in den; Stande des Regiments oder Bataillons
beym Stabe , und zwar unter der Oekonomie - Abtheilung beym Bau - Personale zu führen.

tz. 2566 .

Zu Bau - Hauptleutsn können nur solche Individuen aus dem Militär - Stande,

und in Ermanglung derselben von Civil - Architekten in Vorschlag gebracht werden , die,
nach vorgängiger Prüfung bey den betreffenden Gränz - oder Landes -Bau - oder Local -Genie-
Directionen über ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse von der Civil - Baukunst , dem

Straßen - , Brücken - und Wasserbaue , zu diesem Amte vollkommen tauglich erkannt wor¬
den sind.

tz. 2587,

Bey den vier siebenbürgischen Gränz >Infanterie - Regimentern und beym Szekler-
Husaren - Regiment können zwar keine eigenen Bau - Officiere angestellt werden , bis nicht
die siebenbürgische Militär - Gränze ebenfalls ihre definitive Regulirung erhält , und der
Fond ausgemittelt seyn wird , aus dem die noch abgänglgen Officiers - Quartiere und sonsti¬
gen Aerarial - Gebäude hergestellt werden sotten.

Indessen hat das siebenbürgische General - Commando nach den vorläufig abzufordern¬
den Vorschlägen der Regiments - Commanden und der Bau - Direktion bey jedem der dorti¬

gen Gränz - Infanterie - Regimenter einen dazu tauglichen subalternen Officier ' von den über-

Besondere Rechte und Mich«
ten der Vice - Vau - Directs-
ren.
Hkth. am März 811. s 998-

Besorgung des Bauwesens
durch die Regimenter.
Hkth. amSo . Märzgl i. 899S.

In der kroatischen, slavoni-
schen und banatischen Gränze
auf «stellende Bau - Haupt-
leute-
Hkth. am 3o. März I n . 899g.

Zu Bau - Hauptleute » vor-
zuschlagende Individuen.
Hkrh. am 3o. März 6>>. u 998.

In der siebenbürgischenGrün¬
te zum Bauwesen zu verwen¬
dende subalterne Officiere-
Hkth . am 3«,. März 8» 8998.
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Be » den Gommrinitäten son¬
stige taugliche Individuen.
Hkth. am 3o. März 8,, . 2 998.

Obliegenheiten der Bau -Of-
fieieee.
Hkch. am So. März 8,1 . 2 99g.

Zlufstcht bey einzelnen Ban¬
fe,brungen und Aushülfe durch
andere Officiere.
Hkth . am So. März s - >. 2 998.

Vau -Hauptleute habe» bey
Bereisungen keine Vorspann-
Hkth. am ro .März 8,5 . 21279.

2 n welchen Fällen die Vor¬
spann vom Aerarium angewie¬
sen werden kann.
Hkth. am ,März  8,2 . 2 710.

^ In welchen Fällen die Vor¬
spann und Zehrungskosten die
Eomnmniräten oder Gemein¬
den zu tragen haben.
Hkth. am , >. Märj6 >2. R7 >o.

Anzustellende Zimmer - und
Maurer -̂ Poliere.
Hkrh.am 3o. März 3 , >. 299g.

zähligen . oder auch aus dem Stande des Regiments selbst zu bestimmen , der wahrend der 6
Sommermonathe zwey Drittel Gage Zulage zu genießen , und sich ausschließlich mit drin
Bauwesen zu beschäftigen hat , auch so lange dabey belasten werden sott , als solches' nur im¬
mer ohne anderweitige Nachtheile für den allerhöchsten Dienst geschehen kann.

H. 2688.
Ueber die ohnehin minder beträchtlichen Bauführungen der Militär - Communitäten hat

der Magistrat einem dazu geeigneten Individuum die Aufsicht zu übertragen.

§. 266c ).

Die bey den Gränz - Regimentern und beym Tschaikisten - Bataillon angestellten Bau-
Officiere haben in ihrem Regiments - oder Bataillons - Bezirke die Leitung des Bauwesens
im Allgemeinen nach den. von derBau -Direction entworfenen Planeil , Vorausmaßen und Ko¬
stenüberschlägen , die dießfalls nöthigen Local - Besichtigungen , die Aufsicht bey der Ausfüh¬
rung und Alles , was nur immer dahin einschlägt , zu besorgen , auch alle von dem Regi¬
ments - oder Bataillons - Commando in Bauangelegenheiten zu erstattenden Berichte und
Anträge , die Conten über Anschaffungen , die Zahlungslisten und überhaupt alle den Bau¬
rechnungen beyzulegenden Rechnungs - Dokumente mitzufertigen.

Die Hofkriegsbuchhaltung wird künftig kein dergleichen Rechnungs - Document,
dem die Mitfertigung des Bau - Officiers abgeht , als legal annehmen.

h. 25c)o.

Die unmittelbare Aufsicht einzelner , besonders der vom Stabsorte entfernteil Bau¬
führungen kann zwar auch anderen Officieren von dem Regiments - oder Bataillons - Con ^-

mando übertragen , und dem Bau - Officiere besonders bey vielfältigen und dringenden Ge¬

schäften ein anderes Individuum zeitlich zur Aushülfe beygegeben werden ; allein die Leitung
des ganzen Bauwesens und selbst das öftere Nachsehen bey entfernten Ballführungen liegt
auch in diesen Fällen dem Bau - Officiere ob.

h. 2691.

Bey derley Dienstesreisen gebührt jedoch den Bau - Hauptleuten keine Vorspann vom
Aerarium , sondern sie sind schuldig , die Reisen mit eigenen Pferden vorzunehmen , indem
dieselben das Pferd - Portions - Aequivalent beziehen.

tz. 25g2.

Sollte aber bey besonderen Fällen die Reise wirklich so dringend seyn, daß solche durch
mehrere Tage ohne Rast , und mit täglicher Zurücklegung von zwey bis drei) Stationen fort¬
gesetzt werden müßte , so kann in derley außerordentlichen Fällen die höchst nöthige , auf
das Fortkommen des Bau - Officiers zu berechnende Vorspann in Conto des Aerariums an¬

gewiesenwerden , daher das Feld - Kriegs - Commissariat dieNothwendigkeit der Vorspann zu
prüfen hat.

tz. 25y3.

Auf den Fall , wenn der Regiments - Bau - Hauptmann wegen einer Bauführung oder
sonstigen Bauangelegenheit einer Communität oder Gemeinde reiset , kann demselben die Vor¬
spann zwar angewiesen werden , jedoch hat solche die Communität oder Gemeinde dem Bau-

Offrciere zu vergüten , in welchem besonderen Falle auch dem Bau -Hauptmanne an Zehrungs¬
kosten täglich zwey Gulden auf dem Hin - und Rückwege , so wie auch auf die Lage des

Aufenthaltes aus den Communitäts - Proventen oder Gemeinde - Cassa - Mitteln gebühren.
tz. 25g4.

Zur unmittelbaren Leitung der Zimmer - und Maurerarbeit bey den herzustellenben Ge¬
bäulichkeiten sott in Zukunft bey jedem Gränz - Infanterie - Regiment ein Zimmer - und ein
Maurer - Polier mit einem monathlichen Gehalte von 26 fl. angestellt , und in Stande des

Gränz - Bau - Personals geführt werden . Wenn diese Zimmer - und Maurer - Poliere nicht,
selbst an ihrem Anstellungsorte ansässig sind , so kann ihnen auch das Unterkommen in ei-
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Pflichten derselben.
Hkth. am 3°. März8 >>. N 99b.

Zimmer - und Maurergr-

nem Aerarial - Quartiere verschafft oder ein verhältnismäßiges Quartier - Geld bewilliget
werden.

Für vorzüglich geschickte und verdiente Poliere kann selbst ein höherer Gehalt nachge¬
sucht und von dem Hofkriegsrathe bewilliget werden.

h. 25 ^ 5.

Die auf diese Art angestellten Zimmer - und Maurer - Poliere müssen sich bey allen
vorkommenden Aerarial -, Kirchen - und Gemeinde - Bauführungen in ihrem angewiesenen Be¬
zirke , nach Anordnung der Bau - Direction und des Bau - Officiers vom Regiment unent-

geldlich verwenden lassen . Bey Reisen ist ihnen ein zweyspanniger Vorspannswagen kriegs-

commissariatisch auzuweisen , und die Bezahlung für die Vorspann sowohl als auch einZeh-
rungsbeytrag von täglich r st. von dem Aerarium zu leisten , wogegen , wenn Reisen und Auf¬
enthalt aus Anlaß einer Communitäts - oder Kirchen - und Gemeinde -Baulichkeit Statt fin¬

den , der betreffende Cassa - Fond sowohl die Vorspanns - als auch ZehrungSkosten zu tragen
hat.

h.
Außer dem sind in den kroatischen , slavonischen und banatischen Gränz - Regimentern

bey jeder Compagnie ein Zimmer - und zwey Maurergesellen , in den vier siebenbürqischen
^ ^ . . . ^ ' Hkth. am 3°. März 8,, . » 998.

Infanterie - Regimentern aber bey jeder Division ein Zimmer - und zwey Maurergesellen mit

einem den betreffenden Gränzhäusern zuzuwendenden jährlichen Beytrage von 12 fl. im Stande
des Gränz - Personals zu führen , und zu allen Aerarial - Bauführungen gegen einen Tag¬
lohn zu commandiren , der mit Intervenirung des feldkriegscommissariatischen Beamten ei¬

nes jeden Ortes auf beyläusig drey Viertel des gewöhnlichen Taglohnes der Civil - Zimmer-
und Maurergesellen zu bestimmen ist.

§. 2697.

Dort , wo nicht taugliche und abgerichtete Subjecte zu Gesellen genug vorhanden sind, In die Lehre zu gebende
sollen die Regiments - Commanden so viele dazu geeignete Gränzknaben , als zur Ergänzung Gränzknaben.
der festgesetzten Anzahl von Zimmer - und Maurergesellen wirklich erforderlich sind , Vorzug - Hkth. qmJo. M.uz M' . ny ^ .
lich aus stärkeren und ärmeren Gränzhäusern mit dem jährlichen Beytrage von 12 fl. durch
die besoldeten Maurer - und Zimmer - Poliere in diesen Handwerken unterrichten und zu ih¬

rer Bestimmung tauglich machen lassen.
h. 2Z98.

Derley Gränz - Zimmer - und Maurerbursche haben den Taglohn gleich den bezahlten Taglohn der Gränzmaurer»
Handarbeitern mit täglich zwanzig Kreuzern zu erhalten , woraus sich ergibt , daß die pr. und Zimmerburschc«,dann Ve-

^ ^ obachtunaen in Absicht der Gc-
Compagnie oder Division nach dem §. 25e) b beivilllgten und bemessenen ein Zimmer - und zwey ,^ en.
Maurergesellen in dem Handwerke eingcarbeitete und ganz kundige , von dem Bau -Haupt - Hkth. am 7. Nov. 808. 24287.
manne , dann den Polieren geprüfte und zu Gesellen ganz anwendbare Individuen seyn müs¬

sen. Uebrigens ist es nothwendig , daß bey Bestinimung des Taglohnes in dem dießfalls

ausgenommen werdenden Commissions - Protokolle jene Gränzer ausdrücklich mit Nahmen be¬
nannt werden , welche als Gesellen auf den zu stipulirenden Taglohn Anspruch zu machen

haben.
§. 2699.

Werden derley Zimmer - und Maurergesellen im Falle der unausweichlichen Nothwen-

digkeit ausrolirt , so verbleiben solche in der Verbindlichkeit , bey ärarischen Arbeiten im ei¬
genen Regiments -Nummer sich solange gegen drey Viertel des gewöhnlichen TaglohneS fort - Hkth. am 3. Aug. s
an verwenden zu lassen , bis sie sich (nach dem tz. 2600 ) geeignet finden , als Meister freygc-
sprochen zu werden.

§ . 2600.

Wenn dergleichen Handwerksgesellen solche Geschicklichkeit und Fertigkeit erlangen , daß sie
zu Meistern geeignet befunden werden , so bleibt . es ihnen unbenommen , sich als solche frey - Meister,

sprechen zu lassen . Ihre Gränzhä 'user beziehen alsdann nicht mehr den jährlichen Beytrag von Hkrh. amso. Marzbi ' . n 998.
Land 9'

Verbindlichkeit der Gränz-
maurer - und Zimmergesellen
im Falle Ser Ausrolirung.

L 2H6.
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,2 fl . , die freygesprccbenen Meister behalten aber in Rücksicht ihrer mit ärarischer Unterstüt¬
zung genossenen Ausbildung die Verbindlichkeit , sich bey allen ararischen Arbeiten in ihrem

Regiments - oder Bataillons - Bezirke gegen drey Viertel deS gewöhnlichen Taglohnes der
Civil - Zimmer - und Maurermeister verwenden zu lassen.

Von der Verwendung und Erhaltung der bestehenden Aeranal - Gebäude.

H. 2601.

Uiü-eränVeeliche Widmung
dcoAornnal - Gebäude zu ih¬
rer.' Bestimmung.
Hkth. am 3o, März 3», . L 998.

Alle bestehenden Aerarial - Gebäude müssen unausgesetzt zu dem Zwecke verwendet

werden , zu welchem sie ursprünglich erbauet oder später auf ausdrückliche Bestimmungen ge¬
widmet worden sind . Es darf daher kein Aerarial - Gebäude von irgend einem General,
Stabs - und Ober - Officiere oder sonstigen Parteyen bezogen und bewohnt werden , wenn

solches nicht schon früher für seine Charge rechtmäßig war . Eben so wenig darf zu einem
Aerarial - Gebäude angebauet oder eine Veränderung in der inneren Eintheilung desselben

eigenmächtig vorgenommen werden , es mögen solche auch noch so unbedeutend und wenig
kostspielig scheinen.

Sollte der Fall eintreten , daß es wirklich nothwendig oder nützlich wäre , ein Aerarial-

Gebäude zu einem anderen Gebrauche zu bestimmen , oder Veränderungen in demselben vor¬

zunehmen , so ist hierzu jedes Mahl mit sorgfältiger Auseinandersetzung der Beweggründe
die Bewilligung des Vorgesetzten General - Commando , oder zu einem besonderen höheren
Aufwande,als in den Befugnissen der Gränz - General - Commanden steht , selbst jene des
Hofkriegsrathes einzuhohlen.

h. 260s.

G-bw °- Damit  hierauf in Zukunft desto fester gehalten werden könne, , und di- Vorgesetzte» Ad.
Hkth. am3°. März s . , . 8998. ministrations - Behörden die volle Ueberzeugung von der zweckmäßigen Verwendung der vor-

^ handenen Aerarial - Gebäude erlangen , bestehen die nach dem Formulare 1. 1t . ^ detaillirten
Ausweise.

Hiervon befindet sich von jedem Gränz - Regiment , dem Tschaikisten - Bataillon und

von jeder Militär - Communität ein Exemplar bey der betreffenden Gränz - Bau - Direction,

das zweyte bey dem Vorgesetzten General - Commando , und das dritte bey dem k. k. Hof-
kriegsrathe zu dem Ende , um bey den vorzunehmenden Bereifungen von der Richtigkeit die¬

ser Ausweise und der unveränderten Bestimmung der verschiedenen Aerarial - Gebäude sich die
Ueberzeugung verschaffen zu können.

h. 2603.

Quartiers - Kompetenz . Die charaktermäßige Quartiers - Competenz wird für die Granzer nach dem dortigen

besonderen Bedürfnisse in der Art fest gesetzt , wie solches die Anlage Int . L näher aus-
weiset.

Da ev beynahe überall in der Gränze noch an hinlänglicher Unterkunft für Officiere,
Beamte und Prima r Pianisten mangelt , so darf durchaus niemand mehr als die vorgeschrie¬
bene Competenz an Quartier genießen , und dort , wo in irgend eurem Aerarial - Gebäude

mehrere Zimmer vorhanden sind , als demjenigen , der solche? bewohnt , gebühren , ist das¬
selbe entweder nach vorläufig emgehohlter Bewilligung für eine höhere Dienst - Categorie zu

verwenden , oder noch eine zweyte Partey , allenfalls auch ein oder mehrere . Prima - Piani¬
sten , denen Quartier gebührt , in demselben unterzubringen.

Ben allzu groyein Abgänge an Quartieren müssen sich die verschiedenen Parteyen auch
nach Umständen mit einem eingeschränkteren Quartiere , als ihre charaktermäßige Competenz

mit sich bringt , begnügen . Nie aber darf ein Aerarial - Quartier ohne höhere Bewilligung
von irgend jemand bewohnt werden , dem kein unentgeldliches Quartier gebührt.
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h. 2604,
Die Bewohner eines Aerarial - Ouartieres sind strenge verpflichtet , für die gute Erhal-

tung desselben gebührende Sorge zu tragen , und Alles zu vermelden , was dem Gebäude ^ . ^ ,30. ^ 8. . . » 998.

nachtheilig seyn konnte.
Hierher gehören vorzüglich unreine Haushaltung , Waschen und Holzhacken in den

Zimmern , jede Hantirung , die eine übermäßige Erschütterung verursacht rc.
Aller Nachtheil , der aus der Schuld der Quartiers - Inhaber oder auch nur aus Ver

absäumung der gehörigen Vorsicht entsteht , muß von ihnen ersetzt werden.
Außerdem sind sie verbunden , alle kleineren Beschädigungen an Fenstern , echüren,

Oefen u . s. w. , das gewöhnliche Ausweißen und Zimmerbodenwaschen , gleich jedem Be¬

wohner eines gemietheten Hauses , aus Eigenem zu bestreiten.
Sowohl die bey den Regimentern angestellten Bau - Offrciere , als auch die Stabs-

Off eiere , Gränz - Bau - Direktoren und feldkriegscommiffariatischen Beamten haben
bey ihrer Bereisung ein sorgfältiges Augenmerk hierauf zu richten , und bey jeder Vor¬

gefundenen Beschädigung gewissenschaft zu untersuchen , ob solche sich bloß durch dre Länge
derZert , durch Elementar - oder andere Zufälle zugetragen habe , ohnedaß es in derMachr des

Einwohners stand , sie abzuwenden , oder ob solche aus eigener Schuld oder Sorglosigkeit des¬

selben entstand , oder vielleicht von der Art sey , daß sie , der allgemeinen Beobachtung nach,
dem Bewohner eines fremden Hauses obliege . Nur in dem ersten Falle kann darauf angerra¬

gen werden , eine solche Beschädigung auf Kosten des Aerariums wieder herzuftellen , in den
anderen Fällen ist strenge darauf zu sehen , daß die Beschädigung von dem Einwohner selbst

oder auf dessen Kosten ohne Zeitverlust hergestellt werde.
h. 2 bo 5 .

Um allen Irrungen vorzubeugen , welche sowohl zwischen dem Vorgänger und Nach - -r.umr .,

folger , als sonst entstehen könnten , ist von jedem Aerarial - Gebäude über dessen dermahligen Hkth. am,5 . Marr 807. 28 -4.
Zustand und alles dazu Gehörige ein umständliches Inventanum zu verfassen , und hiervon » -
ein Exemplar in den Händen des jeweiligen Einwohners zu lassen , der bey feinem allcnfall-

sigen Ausziehen das Gebäude nach diesem Inventarium ordnungsmäßig zu übergeben , und
sich diese Uebergabe im guten Stande von dem Uebernehmer gehörig bescheinigen zu lassen

hat , das zweyte Exemplar aber bey dem Regiments - Commando , und das dritte bey der
Gränz - Bau - Direction aufzubewahren , und von Zeit zu Zeit , vorzüglich bey den anzustellen-
den Bau - Visitationen , nach dem wirklichen Befunde zu berichtigen.

Eben diese Vormerkung und gegenseitige Richtigkeit soll auch in Absicht der in den

verschiedenen Amts - Kanzelleyen der Brigaden , Kriegs - Commissariate , Wald - und Bauämter,
Schulen rc. befindlichen ökonomischen und Kanzelle .y - Requisiten und Materialien ^ tatt-

finden.
h. 260b.

In dieses Inventarium sind auch die in den Hausgärten befindlichen Obstbäume mit auf - j^ ^ ^ nvrmgriunr

zunehmen , und wenn sich bey der Uebergabe eines . Aerarial - O.uartieres durch die schuld Hkn-. am s«. März 8, >.» 998.
des letzten Bewohners hieran ein Abgang zeigt , so ist solcher auf dessen Rechnung zu ersetzen,

wogegen die mehr vorhandenen Obstbäume ohne alle Vergütung zurück gelassen , und in
das neue Inventarium ausgenommen werden müssen. Es ist daher keinem Inhaber eines
Aerarial - Ouartieres mehr gestattet , auch die daselbst gepflanzten Obstbäume , mir Ausnahme

der noch nicht gepflanzten Setzlinge , ausgrüben zu lassen , und mit sich fortzunehmen oder

sonst darüber zu disponiren.

Von den Anträgen zu neuen Gebäuden»

H. 2(107.
Alle neu aufzuführenden Aerarial - Gebäude , Brücken u . d. gl . sind in Zukunft von Herstellung»eui-r G-bäar-

solidem Mareriale anzutragen und aufzubauen , dannt durch deren längere Dauer me haust-

' Land u . ^ ^
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gen kostspieligen Reparaturen erspart werden . Eben so sind auch die neuen Umzäunungen

der Gärten und Hofstellen bey Aerarial - Quartieren nüt lebendigen Zäunen , die Anfangs
durch einen aufgeworfenen Graben geschützt werden können , oder mit Mauer aus trockenen,
zusammen gesetzten Steinen von gestampfter Erde , oder mit den in Ungarn gewöhnlichen,
auf eine dauerhafte Art aus Weiden geflochtenen Zäunen , oder sonst nach Landessitte , nie
aber mit den der Holz - Consumtion so nachtheiligen Zaunspalten anzutragen.

Wenn hier und da besondere Verhältnisse die Abweichung von diesen Vorschriften

nothwendig oder räthlich machen sollten , so sind die dießfallsigen Beweggründe in dem An¬
träge umständlich auseinander zu setzen.

H. 2608.

Zu llwtivirenve Anträge . Ein neues Gebäude wird entweder an die Stelle eines schon vorher bestandenen alten

HM,. a,ri3o. Dl.uzg . i. u -zö"- (^ häudes oder zu einer ganz neuen Bestimmung in Antrag gebracht . In dem ersten Falle

muß die Unmöglichkeit , das alte Gebäude wieder dauerhaft herzustellen , indem anderen aber
die Nothwendigkeit oder der Nutzen des neu aufzuführenden Gebäudes umständlich aus ein-
ander gesetzt und hinreichend erwiesen werden.

h. 260 «) .

Es sind nicht mehr B ausuh - Ueber dieß dürfen keine neuen Bauführungen in Antrag gebracht werden , wenn nicht

^ >' em2ahre verfertigt werden bie dazu erforderlichen Bau - Materialien entweder schon vorhanden sind , oder doch in gehö-
lonnen . riger Zeit beygeschafft werden können , auch von der unentgeldlichen oder zu bezahlenden Aera-

Hkth. am 3o. März L. -. L 998. rssal Arbeitsschuldigkeit über jene , die zu Reparationen und anderen nöthigen Gegenständen be¬

stimm : ist , so viele Arbeitstage , als zu dergleichen neuen Bsuführungen erforderlich sind, er¬
übrigen , folglich der Bau ohne Anstand in dem folgenden Militär - Jahre angefangen , und
in der Regel auch ganz vollendet werden kann.

Von Verfassung und Einsendung der Bauplane und Kostenüberschläge.

H. 2610.

Snttverfung der Vau -Plane , Zu allen neuen Bauführungen , und selbst zu beträchtlichen Reparaturen , sind or-

Vorausmaße unv Kostenüber- deutliche Baupläne ; zu allen Bauführungen ohne Unterschied aber Vorausmaße und wohl-

Hk^ am3o . Märj8 - . . L 993. berechnete Kostenüberschläge erforderlich.
Da die Bauplane , Vorausmaße und Kostenüberschläge die eigentliche Grundlage ausma¬

chen , auf der die ganze Richtigkeit des Bauwesens , sowohl in Rücksicht des wirklichen Er¬
fordernisses als der künftigen Verwendung , beruht , so sollen in Zukunft alle Bauplane , Vor¬
ausmaße und Kostenüberschläge in der Regel von den betreffenden Gränz - Bau - Directionen
verfaßt , und nach erfolgter Genehmigung den Regimentern , dem Tschaikisten - Bataillon oder
den Militär - Communitären zur Ausführung übergeben werden.

H. 2611.

Beybehattung der Normal-
Plane.
Hkch. am 3o. Mär - 811. L 998.

Zu wählender Maßstab und
Farben.
Hkch. am 3->. März 8, -, s 996.

Dle Bauplane zu neuen Gebäulichkeiten sind so viel möglich nach dem vorgeschriebenen

Normal - Plane zu entwerfen , und wenn besondere Local - Verhältnisse oder sonstige Umstände
irgend eine Abweichung vom Normal - Plgne nothwendig machen sollten , so sind die Be¬

weggründe , warum dieses in jedem einzelnen Falle nothwendig werde , umständlich vorzu¬
tragen . Dort , wo es thunlich befunden wird , sind Aerarial - Quartiere ohne Vermehrung der
Lompetenz mit Aussetzung eines Stockwerkes anzutragen , weil dadurch an Fundamenten

und Dachwerk viel erspart , und selbst die künftige Uuterhaltung minder kostspielig gemacht
wird . Eben so ist auch zur Bequartierung von mehreren Parteyen an einem und demnähmli-

chen Orte nur ein Gebäude mit den gehörigen Abtheilungen in Vorschlag zu bringen . Bey
der Zeichnung von dergleichen Planen selbst ist der bey dem Ingenieurs - Corps eingeführte
Maßstab und die vorgeschiebene Unterscheidung der Farben sorgfältig beyzubehalten.

h. 2612.

Verfassung der Kostenüber- Die Kostenüberschläge sind genau nach den vorliegenden Platten und nach dem wahren

Älh ^ 'm3° Märr8 . , . iZ 998. Preise der Bau - Materlalien , des Handwerks - und Taglohnes zu verfertigen . Bey der Her-
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stellung alter Gebäude muß bestimmt auSgewiesen werden , was allenfalls an Materialien
von dem alten Gebäude zu verwenden , was aus dem Regiments - Vorrathe zu nehmen , und
was neu anzuschaffen , auch in welchen Preisen das eine sowohl als das andere anzuschlagen

sey , endlich was mit dem übrigen zu dem neuen Gebäude nicht anwendbaren alten Materiale
zu geschehen habe.

§. 2618.

Auf die genaue Bestimmung der nöthigen Hand - und Zugarbeiten ist ein gleich sorg¬
fältiges Augenmerk zu richten.

Um hierin mit desto größerer Pünktlichkeit zu Werke zu gehen , und sowohl denGränz-

Bau - Direktionen bey der Verfertigung , als auch der Hofkriegsbuchhaltung bey der Revision
die Mühe zu erleichtern , sott durch vorzunehmende Versuche bey allen jenen Arbeiten , dle
einer solchen Bestimmung fähig sind, in eigens abzuhalrenden Commissionen die Anzahl der

Hand - und Zugarbeitstage bestimmt werden , welche sowohl zur Erzeugung der Materialien , als
sonst nach Verschiedenheit der Längen - , Flächen - und Körpermaße , oder der Entfernung bey ge¬

wöhnlichem Fleiße nothwendig sind . Sobald dieses einmahlgehörig bestimmt seyn wird , ist sich bey

den Kostenüberschlägen sowohl , als bey der wirklichen Verwendung , pünktlich darnach zu richten.

Erfordernisse an Hand- unk
Zugarbeiten.
Hkth. am 3o. Märj s, . . n 998.

§. 2biff.

Um die ganze Beköstigung und den wirklichen Werth eines jeden zu errichtenden Berechnung im Gelde.
Gebäudes gleich vor Augen zu haben , ist sowohl in den Kostenüberschlägen als in den Bau - Hkth. am3°. Marz s . -. u 99^
rechnungen künftig stets das Erforderniß an unentgeldlichen Aerarial - Arbeiten unter der Rub¬

rik Ausgabe  in natura , auch im Gelde zu berechnen , und sodann der Rubrik Aus¬
gabe an Barem  summarisch zuzuschlagen.

h . 2616.

Wenn durch die Verfassung fehlerhafter Bauplane , Vorausmaße und Ueberschläge Verantwortlichkeit wegen

em Nachtheil entsteht , oder in denselben , sey es vorsätzlich oder aus sträflicher Unwissenheit schlcrhafter Plane und Kosten¬

oder Nachlässigkeit , etwas Wesentliches übergangen , oder unrichtig angesetzt worden ist , jo Hkch. am3o. Märj ö,l . s 99J.
bleiben die Bau - Direktoren dafür verantwortlich , und allen daraus entstandenen Schaden,
so wie auch das für die Ein - und Zurücksendung fehlerhafter Plane und Ueberschläge aufge¬
laufene Post - Porto zu ersetzen schuldig.

tz. 2 (>ib.

Um die nüthige Uebersicht über das Ganze zu erlangen , ist es durchaus noth¬
wendig , daß alle Bauplane und Kostenüberschläge gleich zu Anfang eines jeden Militär - Jahres
auf Ein Mahl für das ganze Jahr eingereicht werden . — Zu diesem Ende hat jedes Gränz -Re-
giment , das Lschaikrsten - Bataillon , jedes Contumaz - Amt und jede Militär - Communi-
tät längstens bis Ende des Junius einen detaillirten Ausweis über jene Reparaturen und

neuen Bauführungen , welche für das künftige Militär - Jahr angetragen werden wollen,
der betreffenden Gränz - Bau - Direktion vorzulegen . — Dieser Ausweis ist , dein Formu¬

lare Istt . 6 zu Folge , abtheilig nach den verschiedenen Fonds , nähmlich dem Gränz - Pro-
venten - , Cameral - , Gemeinde - und Kirchen -Fonde rc. zu verfassen , je nachdem die Kosten der an-

getragenen Bauführungen aus dem einen oder dem anderen Fonde zu bestreiten sind.

Total - Vauantt-äge zu An¬
fang eines jeden Jahres.
Htth . am3o . MärL8i >. L99S'

H. 2617.

Der Bau - Direktor bereifet sodann in den Monathen Julius und August den ganzen Vorbereitung derselben durch
ihm zugewiesenen Bezirk , oder läßt einen Theil desselben durch den ihm beygegebenen Vice -Di - die Bau - Direction.

rector bereisen , untersucht mit Zuziehung des Regiments Bau -Officiers , oder des hierzu bestimm - Hkth. gnrJo. N^ rjg ' -. n ^ ö.
ten Individuums der Gränz -Zimmer - und Maurer - Poliere oder sonstigen Handwerksleute den Zu¬
stand aller Aerarial - und öffentlichen Gebäude , nimmt die ihm angezeigten oder neu entdeckten

Beschädigungen in der hierzu bestimmten Rubrik des obigen Ausweises Int . 6 , oder nöti¬
gen Falls in besonderen Protokollen auf , und entwirft gleich an Ort und Stelle die ordent¬
lichen Plane und Vorausmaße . — Zu dieser ämtlichen Untersuchung aller Aerarial - und

öffentlichen Gebäuden ist, wenigstens in den Stabsorten und in der Nähe derselben , auch ein

»
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Ausarbeitung , Zusainmen-
scelluug und Einseudunq.
Hkt̂ . am 3«. März. 81». L 998.

Lit . V.

WaS darin aufzunehmen ist-
Hkch.am Jo . März s »1. L 998.

Neue Beschädigungen Wäh¬
rend des Jahres.
Hkth. uni I ». März 9, , ,.L 996.

X. Hauptstück . II. Abschnitt.

Stabs - Officier des Regiments und der respicirende feldkriegscommissariatische Beamte je¬
des Mahl mit beyzuziehen / und der aufgenommene Befund von denselben mit zu unterfertigen;
in den entfernteren Stationen har der Compagnie - Commandant und Oekonomie - Officier

auf die nähmliche Art zugegen zu seyn , und den Befund zu unterfertigen.
h. 2616.

Die an Ort und Stelle entworfenen Plane und Vorausmaße sind von den betreffenden

Gl ^ nz-Ban -Directionen auf das schleunigste zu adjustiren , die Kostenübei -schläge darnach zu ent¬
werfen , und so das Ganze mit den aufgenommenen Protocotten und einer objectenweise verfaßten
Consignation den betreffenden Regimentern oder sonstigen Behörden zuverlässig bis EndeOcto-
bers zuzustellen , und mit erstem November die Anzeige unfehlbar dem Hofkriegsrathe zu erstatten,

an welchem Tage jeder Behörde diese betreffenden Bauplane und Kostenüberschläge zugestettt wor¬
den sind.

Die Regimenter und übrigen Behörden haben sodann unverweilt die Total - Bau - An¬

trags für das eingetretene Militär - Jahr nach dem unter Ickt . I ) angebogenen Formulare
zusammen , zu setzen , und längstens bis Ende Novembers durch das General - Commando dem
Hofkriegsrathe einzusenden.

h. sbry.
In diese Total - Bauanträge müssen

»tens : die bereits bewilligten , aber vielleicht noch nicht angefangenen , oder doch noch
nicht beendigten Bauführungen aus der im h. 2647 angeordneten Bau -Tabelle

mit dem im künftigen Jahre dazu erforderlichen Aufwands summarisch über¬

tragen werden . — Sollte bey einem schon früher bewilligten , aber noch nicht
angefangenen Baue in Rücksicht , des gestiegenen Preises der Materialien oder des

Arbeitslohnes gegen die früheren Kostenüberschläge ein beträchtliches Suppererrogat
von mehr als zehn Procenten zu besorgen seyn , so müssen neue Kostenüberschläge
verfaßt und eingesendet werden.

mens : Sind in dieselben alle nöthigen und in dem eingetretenen Militär -Jahre vorzm
nehmenden Reparaturen , auch

Ztens : drs für das künftige Militär - Jahr anzutragenden neuen Bauführunaen sorgfältig
aufzunehmen , endlich

4tens : ist der Bedacht darauf zu nehmen , daß auch für jene Beschädigungen , welche sich
das Jahr über an Aerarial - Gebäuden , Straßen , Brücken , Dämmen rc. zutra-
gen werden , und eine schleunige Herstellung erfordetn , nach einem auf deu bis¬
herigen Erfahrung gegründeten Probabiliräts - Calcul ein angemessener Betrag an
barem Gelde sowohl , als an Bau - Materialien , dann Hand - und Zugsarbeits¬
tagen ubiig bleibe. Dav ganze Erforderniß mutz zu diesem Ende entweder mit dein

für das künftige . Jahraus Bauführungen vorläufig angetragenen Geldbeträge oder
mit den Cassa - Mitteln der Communität , Gemeinde oder Kirche , dann mit
den vorhandenen oder noch zu rechter Zeit beyzuschaffenden Bau - Materialien

und mit der Zahl der dazu verwendbaren Arbeiter und Fuhren verglichen werden,

um sich die völlige Ueberzeugung zu verschaffen , daß die angetragenen Baufüh¬
rungen , nebst jenen , die während des Jahres noch sonst nörhig werden dürften,
in dem laufenden Militär - Jahre alle hergestellr werden können ; denn wenn es

hierzu entweder an den nöthigen Geldern , Bau - Materialien oder Hand - und Zug-
arbeiten mangeln sollte , so müssen, die minder dringenden neuen Bauführungen
lieber auf das zweyte folgende Jahr verschoben werden , als daß nSthige Repara¬

tionen unterlassen , oder überhaupt so viele Gebäulichkeiten in Antrag gebracht
winden , daß man nicht alle indem laufenden Jahrs zu vollenden im Stande wäre.

§. 2b20.

Wenn sich während des Jahres durch Elementar - oder andere Zufälle an ärarischen
Gebäuden , Straßen , Brücken , Dämmen u. s. w. Beschädigungen ergeben , deren Herstellung
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ihrer Dringlichkeit halber nicht bis zu den Total - Bauanträgen und bis auf das künftige
Jahr verschoben werden kann , so haben die betreffenden Behörden der Bau - Direktion
unverweilt die Anzeige davon zu erstatten , die , wo immer möglich , dergleichen Beschädi¬

gungen an Ort und Stelle zu untersuchen , und die erforderlichen Plane , Vorausmaße
und Kostenüberschläge auch darüber zu verfertigen hat . Nur in besonders dringenden Fallen,
wo entweder die Ankunft des Gränz - Bau - Direktors nicht abgewartet werden kann , oder
dieser der großen Entfernung und anderweitiger Geschäfte halber gehindert ist, d-re Aufnahme
selbst zu bewirken , darf dem Bau - Officiere des betreffenden Regiments oder Bataillons die
Verfassung der erforderlichen Baupläne , Vorausmafie und Kostenüberschlä 'ge übertragen wer¬
den , die sodann aber jedes Mahl von der Gränz - Bau - Direktion zu revidiren und sorgfäl¬
tig zu berichtigen stnd.

Von der Ertheilung der Bewilligung zu Bauführungen.

§. Ldsr.

Die in dem §. 2618 vorgeschrtebenen jährlichen Total - Bauanträge müssen ohnehin Befugnis- zur Ertheilung der
mit den dazu gehörigen Planen und Kostenüberschlägen jedes Mahl dem Hofkriegsrathe - ' "Eigung über Total-kau--

zur Ertheilung der Bewilligung vorgelegt werden . Neue Bauführungen oder eigentliche und Hkth. ams ». Märzg . -. LyyJ.
kostspielige Veränderungen schon bestehender Gebäude dürfen ebenfalls n̂irgends ohne beson¬
dere Bewilligung des Hofkriegsrathes vorgenommen werden.

§. 2622.

Es kann demnach nur noch die Frage von der Herstellung solcher Beschädigungen seyn, Zur Herstellung einzelner Be-
die sich in der Zwischenzeit an Aerariat - Gebäuden ergeben , und die ohne größeren Nach - bl'adigungcn.

Lheil nicht wohl bis zu dem nächsten allgemeinen Vorschläge verschoben werden können.
Wenn dringende Reparaturen dieser Art , oder Anschaffungen von Materialien und

Geräthschaften , einschließlich der nach dem h. 2b r 3 in Geld anzuschtagenden Hand - und
Zugarbeiten , den Betrag von 3 oo fl. im Ganzen nicht übersteigen , so können die General-
Commanden für sich dazu die Bewilligung ertheilen , sobald die Nothwendigkeit derselben
hinlänglich erwiesen ist , und die Kostenüberschläge auch kriegscommissariatisch revidirt und
richtig befunden worden sind.

Ueberstcigen aber dergleichen Reparaturen den Betrag von 3 oo fl. , so sind die Kosten - '

Überschläge dem Hofkriegsrathe zur Rectificirung durch die Hofkriegsbuchhaltung einzusen¬
den , und die Bewilligung von demselben abzuwarten.

Nur in solchen Fallen , wo die Entschließung des Hofkriegsrathes nicht ohne zu besor¬

genden größeren Nachthell abgewartet werden kann , sind die General - Commanden ermäch
tiget , auch dergleichen beträchtlichere Reparaturen ohne Zeitverlust vornehmen zu lassen,
haben aber zugleich die Kostenüberschläge einzusenden und die nachträgliche Genehmigung
einzuhohlen.

Ueber die bewilligten geringeren Reparaturen sind von den General - Commanden alle

Viertel - Jahre die Ausweise nach dem Formulare lüt . L . einzusenden . r-'t. L.
H. 2Ü23.

Diese den Gränz - General - Commanden ertheilte Bewilligung beschrankt sich lediglich Die Gränz - Generak-Eom-
. ' -, . ,,, ^ ^ - ^ manden können ohne Beschrän-

auf die Aeranal - Gebäude , wogegen alle Reparaturen und selbst ble neuen Herstellungen ^ ^ neuen Herstellungen
von Kirchen , Schulen und anderen Gemeindegebäuden auf Kirchen - und Gemeindekosten , in und Reparationen an Kirche»,

so fern daS Vermögen hierzu die Bedeckung gewährt , ohne Beschränkung des Kostenbetrages ""- ^
von den General - Commanden bewilliget werden können . Hkth.ainS' . Märzg . i. u,70b.

h. 2624 . >

Zu Folge der Verhandlungen mit der königlichen ungarischen Hofkammer vom Jahre Beobachtungen be» Baufuh-

1798 hat m fallen , wenn eine Bausuhrung vorgenommen werden ,oll , wo daS Camerale ^ Auslagen aus de», Came-
die Kosten bestreitet , die Aufnahme der neu oder durch Reparatur hcrzustellenden Objecte ral-Fonde bestritten werden,
von Seiten der Militär - Behörden , jedoch immer mit Zuziehung eines Eameral - Jnge - - kth. a>n .4. 2u». «-4. " -sus.
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Wie sich in Absicht der vey-
zustellenden Materialien und
Arbeiter zu benehmen ist.
Hckth. am >5. May Liö . L - r/jZ.

Auch die Zulagen werden
aus dem Cameral -Fonde ver«
gütet.
Hkth. am 6. Aug . Lio. L3868.

Zeitliche Anschaffung der
Vau - Materialien.
Hkth. am3o . Marz 8i, . L gg9.

X . Hauptstück . II . Abschnitt.

nieurs oder Kunstverständigen zu geschehen . In Gemäßheit dessen wird alle halbe Jahre
Ein Mahl ein Cameral - Ingenieur zur Beaugenscheinigung der Gebäude , Straßen , Brücken,

welche ex eam6i -ali hergestellt und unterhalten werden müssen , in die Militär - Gränze
abgeschickt werden . Bey dieser Gelegenheit sind sonach alle von diesem Fonde herzustellenden
Objecte nach Weisung des tz. 2620 in Gegenwart des Cameral -- Ingenieurs an Ort und Stelle

aufzunehmen , die Plane , Vorausmaße und .Kostenüberschläge vorschrifcmäßig zu verfassen,

von dem Cameral -- Ingenieur oder Kunstverständigen mitzufertigen , und wenn nicht Ge¬
fahr auf dem Verzugs haftet , zur Prüfung und Bewilligung dem k. k. Hofkriegsrathe vor¬
zulegen . Sollten sich aber in der Zukunft Baulichkeiten ergeben , deren dringende Herstel¬
lung ohne Gefahr nicht verschoben werden könnte , so sind die Landes - Cameral - Behörden
von den Regimentern im dienstlichen Wege um die schleunigste Dahinsendung eines Kunst¬
verständigen anzugehen , welcher die Dringlichkeit an Ort und Stelle zu beaugenscheinigen,
und diese mit zu bestätigen haben wird , wovon die Plane , Vorausmaße und Kostenüber-
fchläge eben auch der hofkriegsrüthlichen Prüfung und Bestätigung zu unterziehen sind . Jin
ersten Falle darf der Bau ohne hofkriegsräthliche Bewilligung nicht begonnen , dagegen
aber im letzteren Falle sub sxe i-ati unternommen werden.

H. 2625.

Werden zu derley Bauführungen Fuhren und Arbeiter , dann Materiale verlangt,
so sind letztere gegen Vergütung deS Entstehungspreises mit Zuschlagung von 20 Procenten
Regie - Kosten , die Fuhren und Arbeiter aber nach der für die Gränze bestehenden , im Bau-
Regulativ fest gesetzten Bezahlung beyzustellen.

h. 2626.

Wenn endlich Gränz - Militär - Bau - Individuen ausschließend zu Cameral - Baufüh¬
rungen außer ihrem Ansteilungsposten verwendet werden , so haben sich solche einer Zulage
von zwey Dritteln der Gage zu erfreuen , und es ist sich nach gehöriger Ausweisung der bey
einem Cameral - Bau - Objecte zugebrachten Zeit von Fall zu Fall mit der königlichen un¬
garischen Hofkammer wegen Erfolgung der Zulage einzuvernehmen.

Von der Anschaffung, Aufbewahrung und Verwendung der Bau - Materialien.

h. 2627.

In den Stabsorten und überhaupt dort , wo alle Jahre gebauet wird , ist ein ange¬
messener Vorrath von gut gebrannten Ziegeln , von abgelöschtem Kalke und vorzüglich von
trockenem Bauholze zu unterhalten . Vom letzterem ins Besondere muß immer im Winter

so viel gefällt werden , als man wahrscheinlicher Weise in den nächstfolgenden zwey oder
drey Jahren benothiget , damit es gehörig austrocknen könne , denn die tägliche Erfahrung
beweiset hinlänglich , von welchen nachtheiligen Folgen es sch , wenn grünes oder gar im
Safte geschlagenes Holz zum Bauen verwendet wird.

Es darf dieses daher künftighin durchaus nicht mehr geschehen , sondern , wenn kein

trockenes Bauholz vorhanden ist , muß lieber der Bau auf das folgende Jahr verschoben
werden . In so fern als Eisen , Holzschnittwaren und andere dergleichen Materialien durch
Contracte beygeschaffr werden müssen , sind dazu öffentliche Versteigerungen , und zwar
nach den bestehenden Anordnungen ein halbes Jahr vor Erlöschung des alten Contracts,

auszuschreiben , gehörig kund zu machen , und die abgeschlossenen Contracte zeitlich zur hof-
kriegsräthlichen Genehmigung einzuftnden . Dieses ' bezieht sich auch auf alle Meisterschafts¬
arbeiten.

lieber vorläufig zu erstattende Anzeige wird von dem k. k. Hofkriegsrathe bestimmt,
ob die Contracte entweder nur auf ein Jahr oder auf wie viele auf einander folgende Jahre
abzuschließen sind.

Die Abschließung der Contracte hat in der Regel bey den Gränz - Brigaden mit In-
tLrvenirung der Gränz - Bau - Direktion und des respicirenden Feldkriegs - Commissariats
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entweder für di- r«- B -ig- d- gehörigen Regimenter , Mi,i . - r - C°mmu»itäbe» undL °n-
. «m. , . A-m»-r im Aag -m-i«-n , -d-- wen» aus d« Entfernnng oder MW- Ncer-N Lot -
Umständen rückstchtswürdige Verhältnisse hervor g-h-n , und dadurch ovS Beste de« Ae>-u >-
„m § n.ehr befördert wird , für jede« einzeln- Regiment b°,°nd°rS Statt zu stuc-n.

h. 2628. - l.
D - jedoch die Erfahrung gelehrt hat , daß besonders der -intret -nd-n M,nähre we¬

gen die Preise aller Gattungen der Materialien und Lebensbedürfnisse öfter unoerhaltm,,mä¬
ßig gegen di- b-p der ContractS - Abschließung bestandenen Pr - ,s- u» zweyten und dntren
Jahre in der Ari gestiegen sind, daß di- Meisterschaften , ohne sie dem ganzltche»
ben auSzusetzen, di- ContractS - Bedingni,s - nicht einhalten konnten , s- werden zur St¬
reichung - in-S billigen MaßstabeS , wenn nähmlich die Umstand- so gearrer Md , bey 0-,
Abschließung neuer Contracte in einem eigens dazu gewidmeten Punkte dre Preise ^aN. r
Gattungen ^ der Materialien , die zu dem Gewerbe de- Contrahenten erforderlich , und aus
welche die eontrahitten Arb-itSpreis- ..gegründet sind , angesetzt, m einem amnen Pu - c
aber sind die Proeente zu bestimmen, welche dem Arbeitsverdienste zugegeben, oder von
demselben abgezogen werden sollen, wenn d,- Materialien und L-b-nsbedürfmss- u», e.n n
gewissen zu bestimmenden und fest zu sehenden Preis g-sti°g- t> oder gefallen " Nd. - H - °
Bestimmung der , besonders höheren, Proeente muffen die Regimenter undBan - D .re-t.onen
st-«S- »->rstchtig seyn , und -s dahin cinzul- it-n suchen, daß der Handwerksmann m» so me
mehr erhalte , al« die größere Auslage für die Materialien betrügt , und l' >->dn>a, c -
Gewerböniann wegen der zu besorgenden Lheuerung seiner Handwer »e>i°>cc>>u ^
TH-ilS, aber ander » Theils da« A-rarium gegen unmäßige Forderungen gesichert Wirt.

Die in I»°« errichtet werdenden Contraet 'e zur eigenen Ziegel - und Kalk-rz-ugung
unterliegen gleichmäßig der hofkriegSräthlichen Ratisieation , und da in Abpait des K- kv°-
darf -S besondere Rücksichten -intr -ten , so wird »on dem- k. k. Hofknegsrache von « all zu
Fall bestimmt , ob der Kalkbedarf durch eigene Regie erzeugt oder durch osittae o sicher
gestellt werden soll , überhaupt muß in beyden Fällen immer die h°fkr>-L- r°th .>ch° Cntlchlte-
ßuna bey Zeiten eingehohlt und abgewartet werden..

tz. 2680.
Aiif den Fall der bestehenden und bewilligt werdenden eigenen Ziegel - und Kalkerzeu-

gung bestehet folgende« Ausmaß , und rücksichtlich Erfordernis , an Holz , Sand , Handlan-

a7/ . »7 » Stück Mauerziegel , . . Zoll lang , b Zoll breit und 3 Zoll dick, eme Klaf¬
ter harte « Brennholz »on 3 Schuh Länge , ferner 4 Kubik - Schuh Sand , 3 Hand-
lanaer , 2 Ziegelschlager.

L) Aus . «- » Stück - ach« Dachziegel , >5 Zoll lang , 6 Zollbreit , duck, «' "«
Klafter harte « Brennholz , 3 Kubik - Schuh sehr feinen Sand , 4 Zt°g-Ischl°g°r , l>

Auf io »» Stück hohle Dachziegel von zuletzt beschriebener ^ange , Brette und Duke
-ine Klafter hartes Holz , 3 Kubik - Schuh Sand , S Ziegelschlager, b Handlanger.

Bey Contracten , wo Ziegelschlager nach dem Tausend aceordiren, kann dt« Anzahl
der Handlanger in keine Betrachtung kommen. Es ist ferner - l- Normal - Grundsatz anzu-
n-hm-n , daß zum Behuf - des Ziegel - und Kalkbrandes nur gute« k-rnicht-s Holz verwendet,
da« liegende Holz aber den Gränzern und jenen Part -yen angewiesen werden soll, welche
Gratis - Holz empfangen . Auf . »u Metzen Kalk werden 7 K-aft -r 3 Schuh lange« Brenn¬
holz paffiert , wogegen aber bey jedem abgeloschten M -tz-n Kalk ein halber Metzen Kalk al«
Accrescenz m Empfang gestellt und ausgewiesen werden muß.

h. 2681. , „
Dieses von drey Vierteln auf eine Klafter erhöhte Holzausmaß wurde für den ^ egel--

tzrand aus der Ursache bewilliget , damit die Ziegelschlags - und . Wachmannschaft auch zum
<)3

Denehmungsart bey Com
tracten bcy außerordentlich
steigender Lheuerung der Le¬
bensbedürfnisse und Material-
Preise.
Hkth.am r . May N 22l3 . .

Ohne hofsriegsräthliche Ns-
williaungdarfkein Ziegel- oder
Kalkerzeugungs - Contract ab¬
geschlossenwerden.
Hkth.am ' 6. Sep , 3 , 3.N3699.

Ausmaß an Holz, Sand und
Arbeitern bey der Ziegel - und
Kalkserzeugung.
Hkth.am »7. Sep . öo». n 3694,.

Bewilligung tmige < Fuhren
Holz für die Wachmannschaft
heym Ziegelschlage.
Hith .mriK. Aug . 6ro. N 33-42».

Band n . .
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Abkochen hierbey das Auslangen finden möge , wogegen für den Fall des Nichtauslangens
und im höchsten Nochfalle gestattet wird , daß der Wachmannschaft einige Wagen dürre-

und liegendes Holz , welches zum Ziegelbrande nicht angemessen ist , zugeführt werden
können.

h. 2632.

Begünstigungen welch« Damit ferner die Gränz - Regimenter mit guten Zieaesschlägern versehen werden , so

schlageseintretendenGränzern Granzern , welche Nicht nur Mauerziegel , sondern auch Dach - und Hohlziegel schla-

rugcstnnven werden . gen und brennen lernen , zugleich aber auch die den Maurer - und Zimmerburschen obliegende

Hkth. um. 6.Scp. 8.3.» 36 yy. Verpflichtung eingehen wollen , sich stets zur Commandirung zum Ziegelschlage bereit finden
zu lassen , die Befreyung von der bezahlten Arbeit für ihre Person nebst einem andern Kopfe
im Hause und für Ein Stück Zugvieh zugestanden.

h. 2633.

An jenen Orten , wo größere Vorräthe von Bau - Materialien erforderlich sind , ist
dafür zu sorgen , daß wenigstens jene Gattungen , welche unter freyem Himmel dem Ver¬

derben ausgesetzt sind , entweder in leeren Gebäuden untergebracht oder eigens eingedeckt
werden.

Materialien - Depot.
Hkth. am 3o. Märj 8, i. s 99T.

Wenn besondere Material - Schupfen zu diesem Ende erbauet werden sollen , so
ist mit dem Plane und Kostenüberfchlage zugleich eine beyläufige Berechnung des Werthes

von den jährlich darin aufzubewahrenden Bau - Materialien mit einzusenden , damit man sich
die Ueberzeugung verschaffen könne , ob der zur Erbauung von solchen Schupfen erforderliche
Aufwand mit dem Werthe der darin aufzubewahrenden Materialien im Verhältnisse stehe . _
Diese Bau - Materialien - Schupfen sollen in Erwägung der örtlichen Lage und nach einem

richtigen geographischen Gesichtspunkte in 2 bis 3 Srationen des Regiments und in solchen
Stationen angelegt werden , wo eben dieses Materiale unter der Aufsicht eines Lompagnie-
Commandanten bleibt , und in solchen Mittelpunkten , wo eines Theils vom Stabsorte aus

die Unterstützung , rücksichrlich der Zuschub , geleistet werden kann , und andern Theils , wenn

die Erzeugung der Pfosten , Dachbreter , der Ziegel und des Kalkbrandes im Regiment selbst
Statt findet , durch TranSportirung des einen oder anderen der Aerarial - Arbeits - Fond kei¬
nen Nachtheil leiden möge.

Hierüber hat d' . ^
rnibEonscriptioiis -Revisions - Ueber diesen Gegenstand sollen die Musterungs - und Eonscriptions - Revisions - Eoitt-
Htth.'7m !lLcc . 8°4! n3"'-ü. Missionen in einein eigenen Paragraphe relationiren.

§. 2635 .

^DabeyaufrustestendeAufse- Bey jedem dergleichen beträchtlichen Bau - Material - Depot ist ein Ober - oder Unter-

Hkrh. am Z«. Märzs -r.  u 993. aus dein Stande der Ueberzähligen oder Pensionirten mit einer monathlichen Zulage
von 6 fl . anzusteüen , der in die Monarch - Tabelle des GränzverwaltungS - Personals , und

zwar in der Docirungbey der Bau - Branche als zugetheilt zu führen,
mithin dessen Zulage am Ende des Verpflegsentwurfes der Gebühr nachzutragen ist . _
Sollte es hier und dort , vorzüglich bey größeren Depots , nöthig werden , pensionirte Ober-

Officiere mit einer etwas höheren Zulage anzustellen , so wäre dießfalls besonders einzuschrei-
ren , und die Bewilligung des Hofkriegsrathes einzuhohlen.

H. 2636 .

Pflichten d, esekMaterialien - Diese Bau - Materialien -Aufseher haben alle Bau - Materialien und Requisiten ordent-

5M-! MN3°. M^ ^ Empfang zu nehmen , sorgfältig zu verwahren , und zu den vorfallenden Bauführun-
gen auf Anweisung des Regiments - oder Bataillons - Commando zu verausgaben , auch da¬
für zu sorgen , daß die abgegebenen Requisiten wieder in gutem Stande zurück gestellt , das

Schadhafte an denselben hergestellt , ganz unbrauchbare Stücke aber zum Vortheile der
Gränz - Proventen veräußert werden.

Unter welchen Modalitäten eine Veräußerung oder Ueberlassung Statt zu finden habe,
deßwegen wird sich auf jene Dircctiv - Regeln bezogen , welche bey dem Abschnitte über
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die innerliche B äuge ! der - Rechnung S r ich tigkeit aufgestellt worden sind.
Sic sind unter der Oberaufsicht der Bau - Hauptleute rmd Oekonenn .' - Rechnungs - Kanzelley
strenge verbunden / über den Empfang und die Ausgabe  aller Bau - Materialien und
Requisiten nach dem Formulare Ickt . k ' ein ordentliches Protokoll zu führen / und in dieses
jeden Tag umständlich einzutragen / was an demselben von Bau - Materialien in daS Depot
gebracht oder anS demselben verabfolgt worden ist.

Wenn entdeckt werden sollte / daß irgend ein Aufseher Bau - Materialien und Requi¬

siten empfangen oder verausgabt / und solche nicht unter dem nähmltchen Datum und unter
nahmentlicher ' Aüfführung desjenigen , der sie abgeliefert oder empfangen hat / in dem vor¬
geschriebenen Protokolle richtig in Empfang  oder Ausgabe  gestellt hatte / so soll
dieses als ein Falsum angesehen / und der Uebertrcter hiernach unnachsichtlich bestraft
werden.

§. 263 -7.

Diese Materialien - Protokolle müssen / mit den Gegenscheinen über den Empfang und

mit den AnschaffungSzetteln und Quittungen über die Verausgabung belegt / alle Monathe
ordentlich abgeschlossen / die Ausgabe von dem Empfange abgeschlagen / der Rest docirt , und-
sodann daS Llunckuin gleich den Caffa - Protokollen von dem respicirenden fcldkriegscommis-
sariatischen Beamten revidirt , vollkommen berichtiget , und mit der vorgeschriebenen Klausel

bestätiget werden . — Der respicirende feldkriegscommiffariatische Beamte hat sich über dieß
von Zeit zu Zeit , wenigstens aber deS JahreS Ein Mahl , durch eigene Visitationen die
völlige Ueberzeugung zu verschaffen , daß die in dem abgeschlossenen Protokolle ausgewiesenen
Bau - Materialien und Requisiten auch wirklich vorhanden sind , und wie dieses geschehen

ist , in der Final - Bau - Materialien - Rechnung anzumerken.

h. s639.

Um auch von jenen Bau - Materialien , welche in den Compagnie - Bezirken vorhan¬
den sind , unausgesetzt in der Kenntniß erhalten zu werden , sind alle Monathe von den
sammtlichen Compagnien unter Mitfertigung derjenigen Ober - und Unter - Officiere , welche

dergleichen Bau - Materialien in ihrer Verwahrung haben , nach dem Formulare Ickt . O
besondere Ausweise dem Regiments - Commando einzusenden , die ebenfalls kriegScommiffa-

riarisch zu revidiren sind.
Außer der von den feldkriegscommissariatischen Beamten und Gränz - Bau - Direktoren

darauf zu richtenden besonderen Aufmerksamkeit , haben auch die Stabs - Officiere bey Ge¬
legenheit ihrer VisitarionS - Reisen sich an Ort und Stelle zu überzeugen , ob die von den
Compagnien auSgewiesenen Bau - Materialien auch wirklich vorhanden sind.

Mit Ende deS Militär - JahreS ist ein vollständiger Ausweis über alle in dem ganzen

Regiments '- Bezirke vorräthigen Bau - Materialien und Requisiten zu verfassen , und davon
cin ? av6 der Grän -ft Bau - Direktion , ein iUare dein Vorgesetzten General - Commando , und

das dritte dem HofkriegSrathe wo möglich mit den Total - Bauanträgen einzusenden . Dieser
Ausweis braucht jedoch nicht tabellarisch verfaßt zu seyn , sondern bloß die Rubriken der Ma¬
terialien - und Requisiten - Gattungen , dann Gewicht oder Stücke zu enthalten.

h. s63 <).

Bey einem an den Bau - Materialien und Requisiten sich allenfalls ergebenden
Verluste u . s. w . treten alle jene Vorsichtsmaßregeln und Verantwortlichkeits - Grundsätze

ein , welche für jedes ärarische Eigenthum überhaupt vorgeschrieben sind ; abgängige oder

über die genehmigten Bauüberschlage verwendete Bau - Materialien dürfen aber nie mittelst
Materials zurück in Empfang genommen werden , sondern sind dem Aerarium , wenn nicht
anders die Paffierung darüber erwirkt worden ist , jederzeit nach dem wahren Werrhe im
Gelds zu ersetzen.

94*

IM , V'. -

Abschluß und Revision der
Materialien - und Nequisiten-
Protocolle.
Hlth . am3 «. März Ln . Nqgg.

Evidenthältung derVau -Ma-
terialienbey den Compagnien .' .
Hkth. am 3° . März lili . Uyzkj'

r.:uo.

Verantwortlichkeits -Grund-
sätze wegen der Bau - Materia¬
lien und Requisiten.
Hkth. att»3«. März L>». N yvV. .

Band N-
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Versendung der Dauführun-
gen zue bestimmte» Zeit.
Hkth. am 3o. März 8- - . L 998.

Dicstfnllstge Verantwortlich¬
keit.
Hkrh. am 3o. März 3- r . s 998.

Bauunternehmer.
Hkth. am 3o. März 3»>. s 998.

Beding !' i,7e hierzu.
Hkth. «m 3o. März L> L 998.

X . Haupt stück . H . Abschnitt.

Von der Aufführung der herzustellenden Gebäulichkeiten.

§. 2640.

Die bewilligten Bauführungen sind zu rechter Zeit , und zwar in der Regel immer m
demjenigen Militär - Jahre , für das sie augetragen waren , mit der erforderlichen Rücksicht

auf die Haus - und Feldarbeit der zur Arbeit zu commandirenden Granzer unter der Leitung
des betreffenden Bau - Hauptmanns oder des dazu aufgestellten Individuums anzufangen

und zu beendigen . Zu diesem Ende sind die Bau - Materialien zeitlich an Ort und Stelle

zu verschaffen , und die erforderliche Anzahl an Arbeitern und Fuhren nach dem im gegenwärti¬
gen Regulativ und in den Gränz - Grundgesetzen ausgestellten Directiv - Regeln zu
bestellen.

H. 264 ».

Wenn der Bau nicht zur rechten Zeit unternommen worden ist , inzwischen aber die

Beschädigung sich vermehrt hat , oder die Materialien und Arbeitspreise gestiegen sind , so
müssen jene , welche hieran Schuld tragen , indem sie es entweder bey Beförderung des

Baues selbst in der nöthigen Betriebsamkeit , oder sonst an der erforderlichen Unterstützung

mit Arbeitern , Fuhren oder Materialien ermangeln ließen , zum Ersätze deö dadurch verur¬

sachten Schadens ungehalten werden.
Aus Ursache dessen , und um die Billigkeit zu beobachten , befiehlt der Hofkriegsrath,

daß sobald die Ausführung eines bewilligten Baues allenfalls über den angegebenen Termin
oder durch unvorgesehene Umstände verzögert werden , und einen höheren Aufwand an Geld,
Materialien und,Arbeitern ahne Verschulden herbey führen sollte , die vorliegenden Ursachen

jedes Mahl alsogleich im Wege der Vorgesetzten General -Commanden dem k. k. Hofkriegsrathe
vorhinein angezeigt werden sollen.

2642.

Alle ärarischen Gebäulichkeiten können auch verlässigen und sachkundigen Privat - Un¬

ternehmern , welche sich anheischig machen , den Bau wenigstens um 5 Procente wohlfeiler,
als der adjustirte Bauüberschlag mit sich bringt , herzustellen , in Accord gegeben werden.

Die betreffenden Behörden haben sich zu diesem Ende um dergleichen Privat - Unter¬

nehmer umzusehen , und den sich Meldenden die Plane , Vorausmaße und Kostenüberschläge
zur Einsicht vorzulegen.

Wenn sich mehrere um die Herstellung eines und desselben Gebäudes melden , so ist
eine förmliche Licitation zu veranlassen , und die Aufführung dem am wenigsten Fordernden

zu überlassen , über jede in Accord gegebene Bauführung aber mit Jntervenirung deö respi-

cirenden feldkriegscommissariatischen Beamten und der Gräz - Bau - Direktion ein förmlicher
Contract abzuschließen , und dem Vorgesetzten General - Commando zur Bestätigung einzu¬

senden , welches im Falle der wirklichen Bestätigung , ohne Vorlegung des Contracts selbst,
bloß die Anzeige davon dem Hofkriegsrathe zu erstatten hat.

h. 2643.

Dergleichen Privat - Unternehmer müssen aber

itens : in Rücksicht ihrer contrahirten Verbindlichkeit eine annehmbare und angemessene
Bürgschaft leisten.

2tens : Sich unter Verlust des vierten Theiles der accordirten Summe anheischig machen,
das Gebäude nach dein ihnen vorgelegten , dem Contracte beyzulegenden und von

ihnen mit zu unterfertigenden Plane und Vorausmaße binnen der bestimmten
Zeit gut und solid herzustellen.

3rens : Auf eine bestimmte Zeit von Jahren für jede an den Haupttheilen des Gebäudes
von selbst entstehende Beschädigung mit ihrem ganzen Vermögen haften,

fftens : 2 st .genau fest zu setzen , was die Unternehmer für die accordirten Summen zu

leisten haben , und was ihnen an Materialien , Arbeitern und Fuhren zu verschaff
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fen ist. Ueber die accordu -ten Summen dürfen ihnen weder Materialien verah -'
reicht , noch Arbeiter und Fuhren beygestellt werden , sie sind vielmehr verbindlich
zu machen , alles dasjenige , was von den aus a'rarischen Vorrathen erhaltenen'

Materialien in Ersparung gebracht wud,  nach vollendetem Baue getreulich zu¬
rück zu stellen.

Atens : Dürfen ihnen nie größere Vorschüsse ä conto gegeben werden , als der
vierte Theil der accordirten Summe ausmacht , und diese unter persönlicher Haf¬
tung der betreffenden Behörden nur gegen geleistete hinlängliche Sicherheit und mit
kriegscommissariatischer Jntervenirung.

Atens : Das letzte Viertel des Accords darf ihnen nicht eher ausgezahlt werden , als bis
sie das m dem tz. 2646 vorgeschriebene Zeugnis ; beygebracht haben , daß das Ge¬
bäude ganz nach dem vorgeschriebenen Plane und Vorausmaße gut und solid her-
gestellt sey.

§. 2644.

Die Grä 'nz - Bau - Direktionen und feldkriegscommissariatischen Beamten haben sowohl
bey dem Baue eines Unternehmers , als dem eigenen ärarischen Baue , auch wahrend des Baues
öfter nachzusehsn , und unter eigener Verantwortung strenge zu wachen , daß der bewilligte
Aufwand an Geld , Materialien und Arbeitstagen auch wirklich und ausschließlich zu jenen
Objecten verwendet werde , zu denen er bewilliget worden ist , daß die begnehmigten Bauplane
bey der Ausführung pünktlich eingehalten , und alle übrig gebliebenen oder bey Reparaturen
gewonnenen Materialien und Geldbeträge wieder gehörig in Empfang genommen werden . Jede
anderweitige willkührliche Verwendung der bewilligten Summen ist als ein Unterschleif an-
zusehen und zu bestrafen , und wenn von dem vorgeschriebenen Bauplane abgewichen und
Arbeiten vorgenommen werden , die im Überschläge gar nicht oder doch auf eine minder kost¬
spielige Art angetragen waren , so ist derjenige , der solche vorgenommen , angeordnet oder

zugelassen hat , nicht nur unnachsichtlich zum Schadenersätze anzuhalten , sondern noch über¬
dies; besonders zu bestrafen.

Eben so ist auch der Ersatz von dem Schuldtragenden zu leisten , wenn während des
B -aues durch Außerachtlassung der nöthigen Vorsicht eine Beschädigung Statt hat.

h. 264h.

Die fertigen neuen Gebäude und bertä 'chtlicheren Reparaturen , sie mögen in eigener
Regie oder mittelst der Unternehmer hergestellt worden seyn , sind von einem Stabs - Officiere
des Regiments oder Bataillons , von dem betreffenden Gränz - Bau - Direktor , und dort,

wo sich ein respicirender feldkriegscommissariatischer Beamter in der Nähe befindet , auch von
diesem , nöthigen Falls mit Zuziehung von unparteyischen Kunstverständigen , in Augen¬
schein zu nehmen , und genau zu untersuchen , ob sie wirklich nach den bestehenden Vor¬
schriften und genehmigten Planen solid hergestellt worden sind , worauf sodann der Befund
den ( der Rechnung beyzulegenden ) Original - Ueberschlägen von dem untersuchenden Stabs-
Officiere , dem Grä 'nz - Bau - Direktor und dem respicirenden kriegscommissariatischen Beam¬
ten beyzusetzen, und mit ihrer Unterschrift zu bestätigen , oder ein besonderes Zeugniß darüber
auszustellen ist.

H. 2647.

Alle jene Individuen , welchen die Aufsicht über was immer für eine Bauführung an-
verirauet ist , erstatten über den Fortgang derselben wöchentliche Bau - Rapporte an das Vor¬
gesetzte Regiments - oder Bataillons - Commando , oder an den Communitä 'ts - Magistrat , in
denen gehörig berichtet werden muß , was die Woche hindurch geschehen ist , und warum etwa
mit einer oder der anderen Arbeit nicht vorgerückt werden konnte . Die Regimenter , das
Tschaikisten - Bataillon und die Militär - Communitäts - Magistrate haben den vor-gesetzten

General - Commanden über alle im Werke begriffenen Ballführungen objectenweise verfaßte,

Aufsicht währen - deö Baues.
Hkth. am 3„. Märj s s 998.

/

Beschädigung während des
Baues.
Hkth. am 3o. Märj s »>. v 998.

Untersuchung der fertigen
Gebäude.
Hkth. am3-». Märt ö---,u yy».

Bau - Rapporte - und Bau-
Tabellen.
Hkth. am 3o. Märj 3, i . n 998.



374 X . Hauptstück . II . Abschnitt.

Lit. 8 ..

Bedingnisse zur Passienmg
eines Supererrogats.
Hkth. am 3o. März 311. L 998.

Derley Passierungs-Befug¬
nisse.
Hkth. am3o. März S. >. L 99g.

monathliche Bau - Rapporte vorzulegen , und davon auch der betreffenden Granz - Bau - Di¬
rektion jedes Mahl ein I ' ave unmittelbar zuzustellen . Dem Hofkriegsrathe aber ist zu Ende
eines jeden Militär - Jahres nach dem Formulare Ickt . K eine ganzjährige Bau - Tabelle ein-
züsenden , auf die sich sodann in dem Total - Bauantrage für das künftige Jahr zu beziehen,
und deren Rückstand an schon bewilligten Bauführungen in der Art in dem neuen Totäl-

Anträge summarisch zu übertragen ist , wie dieses der H. 261g vorschreibt.

Von den Supercrrogaten und Passierungen bey dem Bauwesen.

§. 2648.

Bey sorgfältig verfaßten Kostenüberschlägen wird nicht leicht der Fall beträchtlicher
Supererrogate eintreten , wenn indessen besonderer Umstände wegen in einzelnen Fällen der
Kostenüberschlag nothwendig überschritten werden muß , so ist

itens : längstens binnen drey Mottathen nach beendigtem Baue um die Passienmg des
entstandenen Supererrogats einzuschreiten . Nach dem Verlaufe , von drey Monathen
darf kein dergleichen Passierungs - Gesuch mehr angenommen werden , sondern
der Schuldtragende ist unnachsichtlich zum Ersätze zu verhalten.

2tens : Bey dergleichen Passierungs - Gesuchen müssen jederzeit die Ursachen , welche eine
Ueberschreitung der vorläufigen Kostenüberschläge nöthig machten , umständlich
aus einander gesetzt und gehörig erwiesen werden.

3tens : Sind denselben bloß die ratlficirten vorläufigen, und die berichtigten Nachtraas¬
überschläge , wenn die ersteren nicht schon früher mit den Rechnungen an dm
Hofkriegsbuchhaltung eingesendet worden sind , nie aber die Rechnungen selbst
beyzulegen.

4tens : So wie überhaupt alle Berichte und Anzeigen in Bausachen , so müssen auch der¬
gleichen Passierungs - Gesuche ihren Zug zum General - Commando durch die betref¬
fende Gränz - Bau - Direktion und Brigade nehmen . Der Grä 'nz - Bau - Direktor,
welcher von der Möglichkeit , die von ihm verfaßten Kostenüberschläge einzuhal¬
ten , am besten überzeugt seyn muß , hat seine Bemerkung gewissenhaft bey-
zufügen . .

Ztens : Dergleichen Gesuche müssen auch jederzeit von dem respicirenden feldkriegscommis-
sariatischen Beamten revidirt werden , der nach Bewandtnis ; der Umstände die

Sache an Ort und Stelle , allenfalls auch mit Zuziehung von Kunstverständigen,

zu untersuchen und seine Bemerkungen gleichmäßig beyzurücken hat.
H. 2649.

Wenn dergleichen Supererrogate nicht über zehn vom Hundert des bewilligten Bauauf¬
wandes betragen , die unvermeidliche Nothwendigkeit derselben , wie es eben vorgeschrieben
wurde , zur gehörigen Zeit erwiesen worden ist , und die bewilligten Plane und Kostenüber¬
schläge noch bey der Hand sind , so können die General - Commanden die Pafsierung hierüber er-

theilen , haben aber alle dergleichen Passierungen in den vierteljährigen Ausweisen über die

bewilligten Bauführungen dem Hofkriegsrathe anzuzeigen.
Betragen aber dergleichen Supererrogate « mehr als zehn vom Hundert , oder sind die

begnehmigten Bauplane und Kostenüberschlä 'ge schon früher mit den Rechnungen an die Hof¬
kriegsbuchhaltung eingesendet worden , so müssen die dießfallsigen Passierungs - Gesuche im^
mer dem Hofkriegsrathe zur Entscheidung vorgelegt werden.
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-ÜẐŜUVU
-laacjctorg

-vtzvZ

N' S

^ ^2
^ b
T ^
ar>̂
6  ^

-sqaZ as^ ctmvstsß uaq

' .isuirmF

-asqigalSV-vWZ
-s<;uv)D urŝnb nL^
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N.den..N.N.Vau-Hauptmann»N.N.Regiments-Commandant»N.N.ErsterRechnungsführer.

N.N.Bau-Direktor.N.N.Brigadier.N.N.Feld-KriegsĈommissä'r.



Z-/6 X . Ha U Pt stück . II . ?lbschnitt.

Formular Lit . V.

A n s w e i s
über die Quartier - Competenz der nachgenannten Chargen in der k. k. Militär - Granze , worauf in den

Bauplanen anzutragen ist . -

A n m e r k u n g.

Bey denjenigen Quartieren für Oberste , wo ein abgesondertes Casia - Gewölb vorhanden ist , gehört das oben

angesetzte Cassa - Zimmer nicht zur Quartiers -- Competenz.

Die bey den ersteren vier Chargen angesetzten doppelten Keller sind durch eine Zwischenwand abzutheilen, ' ei¬

ner derselben ist zur Aufbewahrung der Getränke , der andere für winterliche Victualien - Vorrä 'the , z. B.
grünes Gemüse u . s. w. , gewidmet.

Bey den Quartieren für subalterne Officiere scheidet sich der doppelte Keller mittelst der Stiegen , wovon

eir; e Abtheilung als so genannter Einsatz nur klein anzutragen ist.

Die von der General - Genie - Direktion entworfenen , bey den Bau - Direktionen vorhandenen Normal - Pla¬

ne , welche dre oben beschriebenen Wohngelegenheiten enthalten , werden als Musterplane beybehalten . ,

Das Gränzveuvaltungs - Personal richtet sich in der Quartiers - Competenz nach derjenigen Charge , der es

vermöge des bekleidenden Charakters aquiparirt.
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ver Hofkriegsbuchhaltung gemachten Nectificirung betragt das Erforderlich,1 Vermöge ^ er von

An unent-
geldlichen

Gemeinde-

An unent-
geldlichen
Gemeinde-

Bauführungen auf Rechnung der Gränz - Proventen.
Von d . unentgeldli-
chenärarischen Ar- a . Rechnung des

Arbeits - Fondes.beitsschuldigkeit.

BausiihruN'

378

Formular Illt . v.

X . Hauptstück . II . Abschnitt.
N . N - Granz -- Infanterie - Regiment-

Beylage zu den
Anträgen.

Easso-
Aus¬
weise

Stück.

Bauführungen auf Rechnung der Gränz - Proventen.

Von der unentgeldlichenlGegen Bezahlung
ararischen Arbeitsschul - lauf Rechnung des
_ digkeit . I Arbeits -Foudes-

Arbeit.

L «
«1 Z

Zu den vermöge der Bau - Tabelle
vom Jahre 18 . - bewilligten , theils
aber noch nicht angefangenen , theils
noch nicht beendigten Bauführun¬
gen.

Zu den für
das Jahr »8 .,
angetragenen
Bauführun¬

gen auf Rech¬
nung

des Gränz-
Proventen-

des
Cameral-

des
Gemeinde-

und Kirchen-

Fondes-

Vergleichung der Bedeckungs - Summen mit dem Erfor¬
dernisse

Die Schuldigkeit an der ärarischen Arbeit , nach Abzug
aller Befreyungen und der mit Geld reluirten Arbeiten,
beträgt für das Jahr 18.

Der ärarische Arbeits - Fond bestand mit Ende
Dekoders 18.

Hierzu der Empfang für das Militär - Jahr 18

Summa des ärarischen Arbeits - Fondes . . .

1280
1420

Wenn bei) dem Arbeits - Fonde ein Supererogat besteht,
so must dieses in die Bilanz gebracht werden . . . .

Hiernach betragen die Bedeckungs -̂ Summen.

Wenn da's oben ausgewresene Erfordernis ; entgegen gehal¬
ten wird mit . . .

So verbleiben auf die während des Jahres / ich ergeben¬
den zufälligen und alle anderen Erfordernisse noch zur
Verwendung übrig . .

6820

33r6o

89080

68890

68890

89080

9810

264»

28340

89196

89198

27980

11216

3i83

2886b

29020

3886 1

3866a

29020

684  >

Arbeit.

«y' « T
L«

2 ^
L) ^ .2^ LO^

an bare

>48o 1069
Wenn das

Erforderlich
Ser Arbeiten
gegen Be - ,

zahlung in
Ser Waras-
oiner Gran-
ze und in
Slavonien
nicht be¬

trächtlich ist-
so wird die

Eombini -,-
rung mit der

Schuldig¬
keit nicht er¬
fordert,Am
Banat bat
aber solche
jedes SAM

zu, gesche¬
hen.

1 i8c>

2671

2671

1180

149.

2480

86820

39270 24

2676

87778

Mittelst für das Jahr >8 . . einge-
reichten Gräriz - Geld - Erforder¬
nist - Ausweises ist auf Baufüh-
rungen angetragen worden . .

Anmerkung.
In dem jährlichen Granz - GelL-

Erfordernlst -Ausweise must un¬
ter der auf Bäuführungen ange-
tragenenSumma auch jene fürs.
aufRechnung des Arbeits -Fondes
zu bezahlende Arbeit enthalten
senn , weil di.e .zu dem Arbeits-
Fonde gewidmeten Reluirunqs-
Geloer oder im Banate die H »rh-
weiden -'Steuer in dem Gränz-
Gelder - Bedeckungs - Ausweise
enthalten , mithin im Ganzen bi-
lancirt und , wobei ) es bis aus
weitere Anordnüngverbleibt.

d ' nö

K Zc»

S

D §
« d'

-r
m

Bauführungen.

42800

1280

Arbeiten.

1420

i 33 o8

1180

688»

16000 8o3o

Arbeiten.

r-

Ar¬
beiten.

« --r,
« -

-- d ^/-2 Z S

S Z

§ ^

Z -« 1-O
L) N

s ^r-, s

Ä ^
§ ^

Ar¬
beiten.

8 !§ . N . N.

N . N . Bau - Hauptmann.
N . N . Bau - Director.

N . N . Regiments - Commandant.

N . N . Brigadier.

Wie schon in der Beylage ^ bemerkt worden ist , sind in jedem Granz - Gdneralate die Rubriken nach dem Bedach

und nach der dasigen Verfassung einzurichten . i

Dand "
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Formular . IUl . L.

X. Hauptstück . II . Abschnitt.
N . N . General - Commando.

Ausweis für das erste Vierteljahr iö . . .

- über die von dem General - Commando bewilligten geringen Bau - Reparaturen und sonstigen Anschaffungen,
welche im Einzelnen den Betrag von 3oo fl. nicht übersteigen.

Nummer

des

Exhibi-
tums.

Datum der

ectheilten

Bewilligung.

B e n a n n t l i ch.

Bau - Reparationen Sonstige Anschaffung

auf Rechnung des

Gränz-
Pro-

venten-

Ge-
meinde-

Kir-
chen-

Gränz-
Pro-

venten-

Ge-
meinde.

Kir¬
chen-

N-

N . N . Gränz -Infanterie - Regiment.

Jede bewilligte Bau - Reparation oder
sonstige Anschaffung ist gehörig an¬
zugeben.

Summa . .

N . N - Militär - Communität.

Summa.

N . N . Contumaz - Amt.

S u m nr a . . .

F o n d e s. _
k.« fi. , k., fl. , k I fl. k., fl . . k.j fl. >k.

Zusam¬

men.

Summarische N e c a p i t u l a t i o n.

N . N . Grän ; - Infanterie - Regiment.

N . N . Militär - Communität.

N . N . Contumaz - Amt.

Summa . . . .

Jedes einzelne Regiment , jede Militär - Communi¬

tät oder jedes Contumaz - Amt erhält seine
eigene Summa.
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Formular k' .

N . N . Gräuz -Jnfanterie -Regiment. Vau - Materialien -Depot N-

P roLocol l
für das Militär - Jahr ( oder den Monat h) r 8 . .

Nummer
der

Beylagen.

Da¬
tum.

Empfang.
Bau - M a t e r i a l i e u.

Bauholz.

Von!
wem
oder
wo¬
her?

Auf welche Art?

Nach den Gat¬
tungen des har¬
ten und .weichen
Holzes und nach

den Maßen.

Ziegeln.

Stück.

Kalk.

-s

D

Preß-
burg.
Metz.

r: ^ x:

«2 d A,
M

^ ^ ^ S
L ^ . l?
-: H,'L
NZL
ZZLA
^ Ä L ^

§ZZL
«

2 2 « ^
2 ^ -SD
Z K^ .LS « XL

Z .L ^
Ä L «,
Ä - Z?> r: r:

«->8
-« s

,LKT
S ,
^ -« .O O ^

?- 'r
8 -5»>8

L L
s ^

§ Z " L <s2

Mit Ende Oktobers 18 . . sind
vorräthig verblieben.

Im Monathe Novemb . 18 . .
Hier sind jedesMahl dieChar-

ge und der Nähme desjeni¬
gen anzuzeigen , von wel¬
chem oder woher die Ma¬
terialien empfangen , dann
ob sie contractmäßig gelie¬
fert , sonst erkauft , oder
selbst erzeugt worden sind.

Summa des Empfanges für
den November i8 . .

Hiervon die Ausgabe.

Nach Abzug verbleiben bis
Ende Nov - i8 . . vorräthig.

Im Monathe Dec . 18 . .

Summa des Empfanges.

Hiervon die Ausgabe.

Nach Abzug verbleiben mit
Ende Dec . 18 . . vorräthig.

Oefen

Stück

Rohes
Eisen.

Z- P-

Nägel,
nach ihren

Gattungen.

Stück . ! Stück.

Die Rubriken sind ganz in der nähmlichen Ordnung und unter jenen Benen¬
nungen einzuziehen , wie solche von dem Regiment in der jährlichen Oe-
konomie - Rechnung geführt werden.

Der neue Empfang und der am Schluffe des vorigen Monathes verbliebe¬
ne Vorrath sind zusammen zu summiren.

Und so weiter von Monarh zu Monath durch das ganze Jahr.
Anmerkung.

>) Die Regiments - Nechnungs - Kanzelleyen haben das erste Protocoll für jedes Depot anzulegen , um dadurch die
vorgeschriebene Gleichförmigkeit zu erlangen . 2) Ein Theil des Protokolls , z. B . ein Drittel desselben wird
abgesondert für den Empfang , und zwey Drittel werden bloß für die Ausgabe gewidmet . 3 ) Die Grundsätze
zur Führung dieses Protokolls sind bloß die einfachen einer Journal - Führung , wornach die Depots - Aufseher
belehrt werden müssen . 4 ) Wenn eine Scontrirung der Materialien - Vorräthe vorgenommen , so ist das
Protocoll abzuschließen , der gefundene Vorrath mit dem Abschlüsse zu vergleichen , und der Scontrirungs -Be-
fund sowohl von dem Depots - Aufseher als der Scontrirungs - Commission auszufertigen . 6 ) Das Protocoll bleibt
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in der Regel immer bey dem Depot . Am Schluffe eines jeden Monathes wird solches von dem Depot -Aufseher rein
abgeschrieben , von ihm unterfertiget , und mit den Documenten an das Regiment , von diesem aber an das
respicirende Feld - Kriegs - Commrssariat zmr Revision abgegeben , von welchem dasselbe wieder in die Rechnungs-
Kanzelley zurück gelangt . 6 ) Die Bemängelungen werden dem Depot - Aufseher sogleich bekannt gemacht , der
solche ungesäumt zu berichtigen hat . 7) Die Regimenter und respicirenden Feld - Kriegs - Commissariate haben
darauf zu sehen , daß die den Bauführenden Offrcieren oder den Compagnien auf Verrechnung hinaus gegebe¬
nen Materialien in ihren gleichfalls zu legenden monathlichen Rechnungen vollständig in Empfang gebracht und
objectenweise gehörig verrechnet werden . 8) Ueber die Requisiten und über die eingelieferten alten Bauholz-
vorräthe , alten Thüren , Fenster re. sind in der nähmlichen Formalität und unter den nähmkchen Beobachtungen abge¬
sonderte Protocolle zu führen.
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Bau - Tabelle
über die Bauführungen auf

Nummer
des Antrages nach

den Total -Bauanträ-
gen.

Stab
und

Compag¬
nie.

Ort¬
schaften.

Benen¬
nung des
-Objects.

Datum
und Num¬
mer der er¬

haltenen
Bewilli¬

gung.

LS

TH
L I

Charge
und Nahmen
des Officiers,
der die Bau¬
führung be¬

sorgt.

Gau - Re¬
parationen

NeueBaue

Den Bau

un
Monathe

Der Bau ist
noch nicht an¬

gefangen oder
beendigt,und
Ursache des¬

sen.

Anmerkungen.

Ueber die Bau führ urigen auf

Nummer
des Antrages nach

den Total -Bauanträ-
qen vom Jahre

18 . .

Stab
und

Compag¬
nie.

Ort¬
schaften.

Benen¬
nung des
Objects.

Datumund
Nummer

der erhalte¬
nen Bewil¬

ligung

5̂ <2^ x:
D Z
LZ

Charge
und Nahmen
des Officiers,
der die Bau¬
führung be¬

sorgt.

Den Bau

nn
Monathe.

Der Vau ist
noch nicht an¬
gefangen oder
beendigt,und
Ursache des¬

sen.

Anmerkungen.

Bau - Re¬
parationen

NeueBaue

Ueber die Gemeinde - und

Nummer '
des Antrages nach

den Total -Vau -An-
gen vom Jahre

18 . .

Stab
und

Compag¬
nie.

Ort¬
schaften.

Benen¬
nung des
Objects.

Datum
und Num¬
mer der er¬

haltenen
Bewilli¬

gung

L
Z
L

G

DZ
L L

Charge
und Nahmen
des Officiers,
der die Bau¬
führung be¬

sorgt.

Bau - Re¬
parationen

NeueBaue

Den Vau

nn
Monathe

Der Vau ist
noch nicht an¬

gefangen oder
beendigt , und
Ursache des¬

sen.

Anmerkungen.

8iA. N . N . den - N . N . Bau - Hauptmann.
N . N . Bau - Director.

Anmerkung . Die bewilligten venvendeten und zur Herstellung noch verbleibenden Beträge müssen rechnungsbestä'ndig
über die Verwendungen zu jedem Objecte nach der hierortigen Verordnungen vom 28 . Aprill und i . Au-

Von dem G r anz - B a uw e se n. 385

für das Militär - Jahr 13 . .
Rechnung der Granz - Proventen.

N . N . Granz - Infanterie - Regiment.

B ewi  l l i g e t s i n d
von der
nnent-
geldli-

chen
ärari-
schen

Schul¬
digkeit

gegen Bezah¬
lung auf Rech¬
nung des Ar-
beils - Fon des

m m-

Arbeiten.

betra¬
gen zu
20 kr.

K

.Z)
r2 -«
L ^
- D'

s ^

an barem Gelbe.

fl Ik ist - > k- jfl . j k.

Hierauf verwendet
von o- r
unent-
gcldli-
chen

ärari-
schen

Schul¬
digkeit

gegen Bezah¬
lung auf Rech¬
nung des Ar-
beits - Fondes

Arbeiten.

betra¬
gen zu
20 kr.

K

an baarem Gelbe.

fl. ! k. j fl. , k. s fl. , k.

Verbleiben noch zur Herstelluna
von der
unent-
geldli-

chen
ärari¬
schen

Schul¬
digkeit

gegen Bezah¬
lung auf Rech¬
nung des Ar-
beits - Fondes

Arbeiten.

betra¬
gen zu
20 kr.

K

m

an barem Gelbe.

Im Falle über einen schon bewilligten aber
nichthecgestellten Bau neue Ueberschläge ver¬
faßt , und solche unter die neuen Anträge des
nächstfolgenden Jahres ausgenommen wer¬
den , so sind die bewilligten u . nicht verwende-
tenSummen hier gleichfalls inAbgang u .aus
d .Vormerkung zu bringen,wobei ) jedochd .ver-
wendetenSummen ersichtlich zu machen sind.

fl. I k. I fl. j kr . , fl. , kr.

i I I I > ! I ! !

Die hier ausfallenden Summen werden in den
Total - Bauantrag des nächstfolgenden Jahres
übertragen , wozu kein besonderer Ausweis er¬
fordert wird , und sich bloß auf die eingereichte

Bau - Tabelle zu beziehen ist.

I ! I
Rechnung des Ca m e r a l - Fondes.

A n in e r k u n g n.

N

-

L ^

*2^

fl. kr. fl- kr.

Kirchen - Bauführungen.

Bewilliget sind

zu d en

Gemein¬
de« Kirchen-

Bauführungen.

fl . I k

r- -i,
'S Z

c- ^ §

- -ZD

an un-
cntgctd-

chen Ge-
meindr-

fl. I k. I Arbeiten

Hierauf verw endet

zu den

Gemein¬
de« Kirch en-

Dauführungen-

fl- I k. » fl. , k.

L-; '

K « Z
"s ^ T

ZK-

L -ss

an unent-
geldli-

chen Ge-
meinde-

fl. j k. I Arbeiten

Verbleiben zur Herstellung

zu den

Gemein-
de- Kicchen-

Bauführungen.

fl. l k. L fl. I k.

n-

'S

^ -Z

an unent
geldli¬

chen Ge-
meinde-

Arbeiten.

Wird sich auf die obigen Bemerkungen bezogen.

! > ! > > ! ! ! i > > !
N . N . Regiments - Commandant . N . N . Erster Rechnungsführer.
N . N . Brigadier . N . N . Feld-Kriegs - Commissar.

ausgewiesen werden, welches keinem Anstande unterliegt , wenn die Bau - Cassa- Richtigkeit und die Vormerkungen
gust »807 . L »324 und 2682 stets u jour gehalten werden.

Band n. 97
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Zu dem Total -Vauantrage Formular zur Vehlage

B a u-

für das Militär - I a h r 18 . .

Beyla-
gen zu

dem An¬
träge

K

Stück.

Stab

und

Compagnie-

Ortschaften-

Des

Bau - Objects

Benennung.

Das
Object

ist

Vermöge der Kostenüberschläge werden zur
Herstellung erfordert

aus Abschlag der
unentgeldlichen
ärarischen Ac-
beitsschuldigkeit

.8

i-? d ^

^ s L

IM
Jahre. Arbeiten .^ fl. ^k.

gegen Bezah¬
lung auf Rech¬

nung desArbeits-
Fondes

.y.

Arbei¬
ten.

--

^ s :H
.-̂ 07) D
-L'T -r

auf alle
sonsti¬

gen
Bau¬
ausla¬

gen.
L
L

M

an barem Gelde-

fl- j fl-
fl.

18 Stab.

N . N.

N . N.

N . N.

N . N.

N . N.

N . N.

N . N.

Obersten-
Quartier.

N . N.

N . N.

von N . N . sPvst - u. Com
bis N . N . Aumaz - Stra

He
vomCordons-

Wachthause
bis zu jenem,

N . N . Treppelweg.
3i Summa auf Bau - Reparationen.

I

III

VI

1782

1788

178b

1786

r8c>3

'709

i8o5

1800

>8o3

104

2016

54

5/j.2

38

852

18

40

40

16

Stab. N . N.

Seidenspln-
nerey-

Gebäude. X 140 61b 282 1860 620 46S4 38 .8274 38

Im Banat sind
diese Rubriken

wegzulassen.

DiejeRubriken
sind nur alsdann
einzuziehen,wenn

sie erfordert
werden.

In Siebenbürgen ist nur die Zahl
der unentgeldlichen oder zu bezah¬
lenden Hand - und Zugarbeiten aus¬
zuweisen, wornach die hierzu erfor-
derlichenRubriken nach der dort län-
digeu Verfassung einzurichten sind.

AZ AL L—2 <2 L»
« «-.L ^ » M^L
" - - M^

^ " r: L
-- § L ^ L" AR

§ ^ ^ 2 ^ 2 ^

S ll  m maris che
> 2 3 Aus Bau - Reparationen.

» neue Baue.

Summa.

S -Z. N . N . den . . N . N . Bau - Hauptmann . N . N . Regiments - Commandant.
N . N . Bau - Director . N . N . Brigadier.

Anmerkung.  Wenn dieNothwendigkeit eintritt , über einen schon bewilligten und schon angefangenen Bau neu
sind die hierauf verwendeten Summen , sowohl an Arbeiten , als an barem Gelde , am Ende de
Erfordernis ; für das nächste Jahr ausfallen zu machen.

Anträge

Von dem Gränz - Bauwesen. Z67

N . N . Grauz - Infanterie - Regiment.

auf Rechnung der Gränz - Proventen.

N . N . Erster Nechnungsführer.
N . N . Feld - Kriegs - Commissär.

Ueberschlägs zu verfassen, . wovon die ganzen Kosten - Summen unter den neuen Anträgen ausgenommen werden , so
summarischen Recapiculation nut Benennung der Objecte in Abzug zu bringen , ruu auf diese Art nur das eigentliche

Band. u.
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Zu dem Total - Vauankrage Formulare zur Bcylage L.

- B a u-

. für das Militär - Jahr >8 . . auf

Nummer

des

Antrages.

Beilagen
zu . dem

Anträge.

S-

>s

Stück.

Stab
und

Compagnie.

Ort¬

schaften-

Des Objects

^Benennung

Object
ist

<2^

N

llN
Jahre.

«L.

A
8

cx?

fl. kr.

V'Z

ML

M
-Lc

-r-

kr.

-S

S -s - .

-Z§
^ ^ 2rr

fl. kr.

Diese Rubriken sind
nur dann nvthig,weun
der Bau zwar schon
bewilligt , aber noch
nicht angefangen oder
beendigt ist , und we¬
gen der mittlerweile
gestiegenenPreiseneue
Ueberschläge verfaßt

werden mußten.

Summa auf Vau - Nep rat onen.

N

K

Summa auf neue Baue.

Summarisch

Auf Bau - Reparationen.

Auf neue Baue.
Summa

N. N. den . .
N. N . Bau - Hauptmann,
N. N . Bau - Director.

Von dem G r a'nz - B a uwe sen. 889
N . N-  Granz - Regiment.

Anträge
Rechnung des Cameral - Fondes.

A n m e r k u n q s n-

Nectificirung der Hofkriegsbuchhaltung.

Ganzes
Erforder¬

niß.

fl. kr.

Hierzu sind
aus dem Ca-
nieral -Fonde
schon bewilli¬
get worden.

fl - ' ! kr.

Nach deren
Abzug wer¬
den aus dun

Eameral - j
Fände noch

erfordert.

fl. kr.

In dem Falle , wenn die vorhergehenden beyden letzteren Rubriken einzuziehen
nöthig sind , muß bey jedem schon bewilligten Betrage die hierüber von dem
Hofkriegsrathe erhaltene Bewilligung mit dem Datum , Departements -Buch¬
staben und der Nummer , ferner ob der bewilligte Betrag aus einer , und zwar
aus welcher Camera ! - Cassa empfangen , endlich in welchem Monathe und un¬
ter welchem Journals - Artikel in Empfang gebracht worden sey , verläßlich
bemerkt , und sich weiter ausgewiesen werden , warum die bewilligte Summe
nicht zureiche.

N e c a p i t u l a L i 0 n.

N. N . Regiments- Commandant. N . N. Erster Rechnungsführer.

N . N . Brigadier. N . N. Feld- Kriegs- Cömmijsär.
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